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1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 56 der Gemeinde Herzlake befindet sich 
ca. 1,5 km südwestlich von Herzlake im Ortsteil Bookhof. Es umfasst die Flurstü-
cke Nr. 15 und Teile des Flurstückes Nr. 9/4 der Flur 4, Gemarkung Felsen. 
Darüber hinaus bezieht das Plangebiet am Nord- und Nordostrand die Straße 
„Kampweg“ mit ein. 

Im Westen wird das Gebiet durch die Straße „Unterm Bookhof“ begrenzt. Süd-
lich verläuft die Andruper Straße (K 208).  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung.  

 

1.2 Anlass und Erfordernis 
Die Gemeinde Herzlake umfasst neben dem Hauptort auch mehrere Ortschaf-
ten. Diese stellen, trotz der Zugehörigkeit zur Gemeinde, jeweils eigene soziale 
Einheit dar.  

Im Ortsteil Bookhof stehen der Gemeinde bereits seit längerem keine Baugrund-
stücke zur Verfügung, die sie Bauwilligen für eine übliche Einfamilienhausbe-
bauung anbieten kann. Dies gilt ebenfalls für die Ortsteile Felsen und Neuen-
lande, welche sich östlich bzw. südlich des Ortsteil Bookhof befinden. In allen 
drei Ortsteilen besteht jedoch eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken, vor allem durch junge Familien, die sich aufgrund ihrer sozialen Bin-
dungen vor Ort ansiedeln möchten, in der Vergangenheit aber auf Wohngrund-
stücke im Hauptort ausweichen mussten. 

Mit der vorliegenden Planung möchte die Gemeinde daher ein Wohngebiet ent-
wickeln, welches zur Deckung des Bedarfs aller drei Ortsteile herangezogen 
werden soll. Die der Gemeinde hierfür zur Verfügung stehenden Flächen binden 
im Nordwesten an bestehende Wohngebiete und im Südosten an die bebaute 
ursprüngliche Ortslage von Bookhof an (Innenbereich gem. § 34 BauGB, s. An-
lage 1).  

Die Flächen sind derzeit fast vollständig als Außenbereich gemäß § 35 BauGB 
zu beurteilen. Für die geplante wohnbauliche Nutzung ist daher die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich. 

Verfahren 

Der Bebauungsplan Nr. 56 wurde zunächst im beschleunigtes Verfahren gemäß 
§ 13 a BauGB aufgestellt, am 4.9.2019 als Satzung beschlossen und am 
13.9.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die Umsetzung wurde jedoch außer Voll-
zug gesetzt, da die Richtigkeit des gewählten Verfahrens gerichtlich angezwei-
felt wurde. 
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Die Planung soll daher im Regelverfahren neu aufgestellt werden. 

Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde dabei abgesehen, da die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf 
anderer Grundlage erfolgt sind.  

 

1.3 Städtebauliche Ziele 
Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gemäß § 1 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB) werden mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere 
folgende Ziele verfolgt: 

 Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse durch die Entwicklung von 
Wohnbauflächen sowie die Förderung der Eigentumsbildung weiter Krei-
se der Bevölkerung durch die Bereitstellung von Einfamilienhausgrund-
stücken. 

 

2 Rahmenbedingungen  
2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Im RROP 2010 des Landkreises Emsland ist das Plangebiet als Vorbehaltsge-
biet für die Landwirtschaft - aufgrund hohen Ertragspotenzials - dargestellt.  

Die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes hat nicht den grundsätzlichen Aus-
schluss entgegenstehender Nutzungsarten zur Folge. Durch die geplante Aus-
weisung eines allgemeinen Wohngebietes sind erhebliche Auswirkungen auf 
das Vorbehaltsgebiet nicht zu erwarten.  

Für die bebauten Flächen im nordwestlichen und südöstlichen Anschluss des 
Plangebietes ist eine nachrichtliche Darstellung als vorhandene Bebauung / 
bauleitplanerisch gesicherter Bereich übernommen.  

 

2.2 Flächennutzungsplan  

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), aus dem Flä-
chennutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Im bisher wirksamen Flächennutzungs-
plan der Samtgemeinde Herzlake ist das Plangebiet fast vollständig als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Eine Teilfläche im Südosten ist, wie auch die 
weiteren Flächen entlang der Andruper Straße, als gemischte Baufläche darge-
stellt. Nordwestlich grenzen als allgemeines Wohngebiet dargestellte Flächen 
an.  
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Als Vorbereitung für die geplante Wohngebietsausweisung wird parallel zum 
Bebauungsplan daher auch der Flächennutzungsplan durch Darstellung eines 
allgemeinen Wohngebietes geändert (Änderung Nr. 14 A des FNP). 

 

2.3 Örtliche Gegebenheiten und deren planungsrechtliche Einordnung 
 (Anlage 1) 
Das Plangebiet ist unbebaut und stellt sich größtenteils als Ackerfläche dar. Der 
südöstliche Bereich ist bisheriger Gartenbereich eines angrenzend bereits 
wohnbaulich genutzten Grundstückes und zum Teil mit Bäumen bestanden. 

Den nördlichen und nordöstlichen Rand bildet die Straße „Kampweg“, welche an 
ihrer Südseite in Abgrenzung zur Ackerfläche teilweise von Gehölzstrukturen 
begleitet wird.  

Im Südosten grenzt das Plangebiet an die entlang der Andruper Straße (K 208) 
angeordnete ursprüngliche Ortslage von Bookhof an (Innenbereich gem. § 34 
BauGB). Hier findet sich eine gemischt genutzte Bauzeile aus Wohngebäuden 
und einem Landmaschinenbetrieb. 

Im Westen begrenzt die Straße „Unterm Bookhof“ das Plangebiet. Daran schlie-
ßen sich im Westen und Nordwesten vollständig mit eingeschossigen Einfamili-
enhäusern bebaute Wohngebiete an. Diese wurden im Rahmen der Bebau-
ungspläne Nr. 1 und 2 der früheren Gemeinde Bookhof bzw. der Bebauungsplä-
ne Nr. 31 und Nr. 48 der Gemeinde Herzlake entwickelt, welche für die Bauflä-
chen jeweils ein allgemeines Wohngebiet festsetzen.  

Die weiteren Flächen nördlich vom „Kampweg“ werden land- oder forstwirtschaft-
lich genutzt. Auch im Südwesten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an 
das Gebiet. In ca. 30 m Entfernung südwestlich befindet sich eine Waldfläche. 
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Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen Ge-
gebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kap. 5.2.1. „Bestehende Nut-
zungsstruktur“ und 5.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Konzept zur Standortausweisung 
Wie bereits ausgeführt, stehen der Gemeinde Herzlake in den südwestlich vom 
Hauptort gelegenen Ortsteilen Bookhof, Felsen und Neuenlande derzeit keine 
Wohnbaugrundstücke zur Verfügung.  

In Bookhof wurde mit dem Bebauungsplan Nr. 31 „Unterm Bookhof“ vor 26 Jah-
ren das letzte größere Wohngebiet entwickelt (s. Anlage 1). Mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 48 „Unterm Bookhof, 1. Erweiterung“ (Rechtskraft 15.10.2007) 
konnte dieses Wohngebiet lediglich um 1-2 Wohngrundstücke erweitert werden. 
Die mit diesen Plänen ausgewiesenen Grundstücke sind vollständig vergeben 
und bebaut. 

In Neuenlande wurden im Jahr 2002 und in Felsen im Jahr 1993 die letzten 
Wohngebiete ausgewiesen. Die dabei entwickelten Wohngrundstücke sind 
ebenfalls seit langem vergeben. 

Aufgrund der bestehenden Nachfrage nach Wohngrundstücken soll mit der vor-
liegenden Planung daher ein Wohngebiet entwickelt werden, welches zur De-
ckung des Bedarfs aller drei Ortsteile herangezogen werden soll. Hierfür bietet 
sich ein Standort in Bookhof als größter und zwischen Neuenlande im Süden 
und Felsen im Osten gelegener Ortsteil an. 

Die hier für eine Wohnbauentwicklung zur Verfügung stehenden Flächen gren-
zen im Nordosten an die Straße „Kampweg“ und binden im Nordwesten an be-
stehende Wohngebiete sowie im Südosten an die bebaute ursprüngliche Ortsla-
ge von Bookhof an (Innenbereich gem. § 34 BauGB, s. Anlage 1). Das Gebiet ist 
daher geeignet, die vorhandenen Siedlungsbereiche in Bookhof städtebaulich zu 
verbinden. 

Gleichzeitig hält es zu den südlich und südöstlich der ursprünglichen Ortslage gele-
genen Tierhaltungsbetrieben einen ausreichenden Abstand ein und lässt südlich ge-
legene Waldflächen unberührt.  

Nach Auffassung der Gemeinde stellt das Gebiet daher eine sinnvolle und an-
gemessene Ergänzung des Siedlungsbereiches dar. 

 

4 Inhalt des Planes 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
Im Plangebiet sollen Wohnnutzungen entwickelt werden, welche die nordwest-
lich vorhandenen Wohngebiete ergänzen und diese stärker an die ursprüngliche 
Ortslage an der Andruper Straße anbinden. Das Plangebiet wird daher als all-
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gemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Damit 
ist eine Einfügung des neuen Baugebietes in die vorhandene, überwiegend 
durch Wohnnutzung geprägte Struktur der Umgebung sichergestellt. 

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch kleine 
gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht störende Handwerksbetriebe 
sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder sportliche 
Zwecke allgemein zulässig. 

Weitere gewerbliche Nutzungen, wie z.B. nicht störende Gewerbebetriebe, 
Tankstellen oder Gartenbaubetriebe, sind nur ausnahmsweise und daher in der 
Regel nicht zulässig.  

Im vorliegenden Plangebiet werden diese gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aufgrund ihres möglichen Beeinträchti-
gungspotenzials ausgeschlossen.  

Damit entspricht die Gemeinde auch einer aktuellen Entscheidung des VGH 
München zum § 13 b BauGB, wonach grundsätzlich auch andere als reine 
Wohnnutzungen oder wohnähnliche Nutzungen in einem nach § 13 b BauGB 
entwickelten Baugebiet möglich sind, sofern sie sich mit dem Ausnahmecharak-
ter des Art. 3 Abs. 3 Plan-UP-RL vereinbaren lassen und ein Beeinträchtigungs-
potenzial hinsichtlich der Umweltbelange möglichst gering bleibt: 

"Weder Gesetzeswortlaut des§ 13 b S. 1 BauGB noch die Gesetzesbegründung 
legen sich hinsichtlich des Begriffs der Wohnnutzung auf einen bestimmten 
Baugebietstyp nach der Baunutzungsverordnung fest, sodass beide Gebietsty-
pen grundsätzlich möglich sind. Im Hinblick auf die Art. 3 Abs. 3 Plan-UP-RL 
sind jedoch die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 
3 und 5 BauNVO wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials auszu-
schließen. Grundsätzlich zulässig können allerdings Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 BauNVO sein."  
(VGH München, Beschluss vom 09.05.2018- 2 NE 17.2528) 

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf den Wert von 0,3 festgesetzt 
und unterschreitet damit den im § 17 (1) BauNVO genannten Orientierungswert 
für allgemeine Wohngebiete. Gleichzeitig wird die in § 19 (4) BauNVO formulier-
te Überschreitungsmöglichkeit der GRZ bis 50 v.H. durch notwendige Nebenan-
lagen, wie Fahrrad- und Geräteschuppen, Zugänge, Stellplätze etc., nicht weiter 
eingeschränkt, um trotzdem eine optimale Bebauungsmöglichkeit der Grundstü-
cke zu ermöglichen. 

Die vorhandene Bebauung der Umgebung ist zum großen Teil durch freistehen-
de eingeschossige Einzelhäuser gekennzeichnet. Eine vergleichbare Bebau-
ungsstruktur soll im allgemeinen Wohngebiet weiterentwickelt werden. Aus die-
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sem Grund wird die Geschosszahl im vorliegenden Plangebiet ebenfalls auf ein 
Vollgeschoss begrenzt.  

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
der möglichen Bebauung durch die Festsetzung einer maximalen Sockel-, Trauf- 
und Firsthöhe, bezogen auf die Oberkante der jeweiligen Erschließungsstraße in 
der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper begrenzt. Die Höhe der fertig ausgebau-
ten Straße kann beim Bauamt der Gemeinde Herzlake nachgefragt werden.  

In der Vergangenheit wurde die Sockelhöhe (SH) in den Baugebieten oftmals 
auf einen Wert von 0,5 m begrenzt. Mit Hilfe dieser Festsetzung sollte eine der 
Tradition bzw. der ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erd-
geschosszonen an die Geländehöhen gewährleistet werden. Darüber hinaus 
sollten damit Geländeaufschüttungen und damit verbundene Probleme der 
Oberflächenentwässerung vermieden werden. Im Bereich der Wohngebiete ha-
ben sich jedoch nach Auffassung der Gemeinde auch bei Sockelhöhen von 
0,5 m noch unverhältnismäßige Geländemodellierungen ergeben. Dieser Wert 
soll nach den Vorstellungen der Gemeinde daher reduziert und im vorliegenden 
Plangebiet auf 0,3 m begrenzt werden. 

Die zulässige Traufhöhe soll im allgemeinen Wohngebiet 6,5 m und die höchst-
zulässige Firsthöhe (FH) 9,0 m betragen. Diese Höhen sind ausreichend, um im 
Gebiet auch neuere Bau- und Dachformen (z.B. Gebäude mit Zeltdächern), wie 
sie in der Gemeinde Herzlake zunehmend nachgefragt werden, zu ermöglichen. 
Sie entsprechen den auch in jüngeren Bebauungsplänen der Gemeinde für 
Wohngebiete getroffenen Festsetzungen.  

„Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen Außenflächen des aufgehenden 
Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen, unabhängig davon, in welcher Hö-
he sich die eigentliche Traufe und/oder Traufrinne befindet.“ [(OVG Münster, 
U.v. 28.08.75 – XIA 1081/74 -, BRS 29 Nr. 103 usw.) aus Fickert/Fieseler BauN-
VO § 16 Rn 31]. Von der Einhaltung der Traufhöhe werden Dachgauben, 
Zwerchgiebel sowie untergeordnete Gebäuderücksprünge bzw. Gebäudeteile 
ausgenommen, um den Bauwilligen bei der Baugestaltung einen weiten Spiel-
raum zu belassen.  

Durch die Festsetzung der GRZ, der Zahl der Vollgeschosse und der Höhe der 
baulichen Anlagen ist das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 Abs. 3 
BauNVO dreidimensional und damit hinreichend konkret bestimmt.  

 

4.3 Bauweise und Baugrenzen 
Im allgemeinen Wohngebiet wird eine offene Bauweise für Einzel- und Doppel-
häuser festgesetzt, um eine aufgelockerte Bebauung zu erhalten, die sich der 
vorhandenen Bebauung im ländlich strukturierten Ortsteil Bookhof anpasst. 

Entlang der Straße „Kampweg“ werden im allgemeinen Wohngebiet nicht über-
baubare Grundstücksflächen in einer Tiefe von 5 m festgesetzt. Im Bereich der 
inneren Erschließungsstraßen werden dagegen nicht überbaubare Grundstücks-
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flächen von 3 m Tiefe für ausreichend erachtet, um gute Sichtverhältnisse für die 
Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Diese Festsetzung dient auch der För-
derung von Vorgartenbereichen für eine Eingrünung der geplanten Bebauung 
und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur. Um diese Zweckbestimmung zu 
sichern, werden auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen in einem Streifen von 3 m Breite zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze alle Gebäude, d.h. 
auch Garagen und Nebenanlagen, ausgeschlossen.  

Zu den Plangebietsrändern, den Pflanz- und Grünflächen werden zu deren 
Schutz ebenfalls nicht überbaubare Grundstücksflächen von 3-8 m Breite fest-
gesetzt. Auch im südöstlichen Bereich werden zum Schutz der hier zum Erhalt 
festgesetzten Einzelbäume größere nicht überbaubare Bereiche von 13 m Tiefe 
festgesetzt.  

 

4.4 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 
Gemäß § 84 der Niedersächsischen Bauordnung können die Gemeinden örtli-
che Bauvorschriften erlassen, z.B. um bestimmte städtebauliche, baugestalteri-
sche oder ökologische Absichten zu verwirklichen. Sie können u.a. Anforderun-
gen an die Gestaltung von Gebäuden stellen und insbesondere für die Auswahl 
der Baustoffe und der Farben der von außen sichtbaren Bauteile sowie für die 
Neigung der Dächer einen Rahmen setzen.  

Gestaltungsfestsetzungen ergehen dabei als objektbezogene gestalterische Re-
gelungen nicht nach den bundesgesetzlichen Festsetzungen des BauGB, son-
dern nach den Maßgaben im Landesrecht (Bauordnungsrecht).  

Im Plangebiet wird in größerem Umfang eine Neubebauung ermöglicht. Diese 
soll sich nach den Zielen der Gemeinde in ihrem Erscheinungsbild an die be-
nachbarten Wohngebiete anpassen. Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, sol-
len für das allgemeine Wohngebiet daher die folgenden Gestaltungsfestsetzun-
gen gelten: 
Dachneigung 
Das Ortsbild wird im besonderen Maße durch das Erscheinungsbild der Dach-
landschaft geprägt. In Bookhof finden sich nahezu ausschließlich geneigte 
Dachformen in unterschiedlicher Ausprägung. Um im Plangebiet ein Mindestmaß 
an Anpassung an diese ortstypische Bebauungsstruktur zu erreichen, wird daher 
festgelegt, dass die Hauptdächer mit Dachneigungen von mindestens 20° aus-
zubilden sind. 

Diese örtliche Bauvorschrift gilt vom Grundsatz her auch für Garagen und Ne-
benanlagen ohne Aufenthaltsfunktion. Garagen im Sinne des § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO können, wie auch Wintergärten 
oder untergeordnete Gebäudeteile, auch mit einem Flachdach errichtet werden, 
da sie aufgrund ihrer geringen Größe nur von untergeordneter Bedeutung für 
das städtebauliche Bild sind.  
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Fassadengestaltung 
In Herzlake bzw. der Region haben sich neben den Elementen der ursprüngli-
chen Bebauungsstruktur, d.h. einer Bebauung mit geneigten Dächern aus roten 
Dachziegeln und einer Bauweise in rotem Ziegelsichtmauerwerk, auch Wohnge-
bäude mit weißem oder rotbraunem Verblendmauerwerk und vereinzelt hellen 
Putzfassaden entwickelt.  

Im Gegensatz zu Regelungen in Bebauungsplänen benachbarter Gemeinden 
wurden weitergehende Festsetzungen zur Farbgestaltung der Fassaden bisher 
nur vereinzelt getroffen. Im südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 45 wurden 
für das allgemeine Wohngebiet jedoch Regelungen aufgenommen. 

Um Fehlentwicklungen zu vermeiden und um in diesem noch unbebauten Gebiet 
ein einheitliches Erscheinungsbild sicher zu stellen, sollen die Gestaltungsvor-
schriften auch im vorliegenden Wohngebiet um Vorgaben zur Farbgebung er-
gänzt werden. 

Dabei wird bei Verblendmauerwerk auf die Festlegung von RAL-Farbtönen ver-
zichtet, da bei gebrannten Steinen i.d.R. keine völlig identischen Farbtöne er-
zeugt werden. Für die Farbanstriche bei Putzfassaden wird dagegen durch die 
Angabe von RAL-Farbtönen ein Rahmen gesetzt, durch den sichergestellt wer-
den soll, dass die Farbgebung in ihrem Gesamteindruck dem festgesetzten 
Farbton noch entspricht. 

Um den Bauwilligen darüber hinaus einen breiteren Gestaltungsrahmen zu er-
möglichen, sollen bei untergeordneten Gebäudeteilen bzw. kleineren Sichtflä-
chen (z.B. Giebeldreiecken, Aufbauten), Carports und Nebengebäuden, auch 
andere Materialien, wie Glas- oder Holzverkleidungen, zulässig sein.  

 

4.5 Spielplatz 
Wenngleich das Niedersächsische Spielplatzgesetz (NSpPG) am 10.12.2008 
ersatzlos aufgehoben wurde und ein Spielplatz somit rechtlich nicht zwingend 
erforderlich ist, soll im Plangebiet eine Spielplatzfläche ausgewiesen werden, 
um den Spielplatzbedarf angemessen zu berücksichtigen. 

Zu diesem Zweck wird im zentralen Bereich des Plangebietes eine Fläche von 
ca. 685 qm als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ 
festgesetzt. Der geplante Spielplatz kann bei entsprechender Gestaltung eine 
nutzbare Spielfläche von 80 %, d.h. 550 qm, bereitstellen. 

 

4.6 Grünordnerische Festsetzungen 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Eingrünung des Plangebietes sicherzustellen und 
Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften und des Bodens zu 
minimieren. 
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Zu diesem Zweck werden die im nordwestlichen Bereich des Plangebietes vor-
handenen Gehölze, soweit möglich, sowie prägende Einzelbäume zum Erhalt 
festgesetzt. Die Frage, welche Einzelbäume prägend bzw. erhaltenswert sind, 
wurde vorab mit einem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses vor Ort geklärt.  

Diese Gehölzstrukturen werden durch einen neu anzulegenden 10 m breiten Ge-
hölzstreifen am südwestlichen Rand ergänzt.  

Auch die weiteren geplanten Grünflächen (Spielplatz, Regenwasserrückhalteanla-
ge) und die innerhalb des festgesetzten Wohngebietes entstehenden Gartenflä-
chen tragen zu einer Vermeidung der durch die Planung verursachten Eingriffe in 
den Naturhaushalt bei.  

 

4.7 Erschließung / Ver- und Entsorgung 

4.7.1 Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung des geplanten Wohngebietes erfolgt von Norden 
über den Kampweg. Von dort wird eine innere Erschließungsstraße als Ringer-
schließung in das Gebiet geführt, welche sowohl im zentralen Bereich als auch 
im Westen an den Kampweg anbindet.  

Für die nördliche Bauzeile soll ein direkter Anschluss der Grundstücke an den 
auszubauenden Kampweg erfolgen, wobei die Grundstückszufahrten größten-
teils für jeweils zwei Grundstücke zusammengefasst werden, um die notwendi-
gen Grabenquerungen zu minimieren bzw. zu bündeln. In den übrigen Bereichen 
wird dagegen entlang des Kampweges ein Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt. 

Ergänzt wird diese Erschließung durch z.T. private Stichstraßen, welche die öst-
lichen bzw. rückwärtig entstehenden Grundstücke erschließen. 

Damit kann eine ausreichende Erschließung im Plangebiet sichergestellt wer-
den. Die im Westen angrenzende Straße „Unterm Bookhof“ soll daher nicht für 
eine Erschließung herangezogen werden. Die hier derzeit vorhandenen Zufahr-
ten über den vorhandenen Straßenseitengraben sollen daher aufgehoben und 
entlang der Westgrenze des Plangebietes ein Zu- und Abfahrtsverbot festge-
setzt werden.  

Der Kampweg hat im Südosten des Plangebietes Anschluss an die Andruper 
Straße (K 208). Die Anbindung des Gebietes an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz ist somit gewährleistet. 

Nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer  

Für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer wird im Plangebiet, aufgrund der 
geplanten Wegeführung der inneren Erschließungsstraße mit nur kurzen geraden 
Streckenabschnitten, eine Verkehrsberuhigung erreicht. Innerhalb der Ortslage 
von Bookhof gilt auf den Straßen im Übrigen eine zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 50 km/h. Die Grundschule von Bookhof befindet sich östlich der Ortslage 
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südlich der Andruper Straße (K 208). Hier gilt eine zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h. Die Andruper Straße wird an ihrer Südseite von einem Fuß- und 
Radweg begleitet. Die Schüler aus den Wohnquartieren entlang der Straßen „Un-
term Bookhof“ und „Am Wasserwerk“ queren die Andruper Straße derzeit von 
Norden kommend im Bereich der Straße „Am Wasserwerk“. Zur Schulzeit sichern 
hier Verkehrshelfer die Querung der Kreisstraße. Eine entsprechende Beschilde-
rung „Verkehrshelfer“ ist vorhanden. Mit Umsetzung des geplanten Wohngebietes 
soll eine solche Regelung/Beschilderung auch im Bereich des Kampwe-
ges/Andruper Straße umgesetzt werden.  

Sichtdreiecke 

Im Einmündungsbereich des Kampweges in die Andruper Straße (K 208) werden 
Sichtfelder dargestellt. Aufgrund der Einmündungssituation im Kurvenbereich 
wird dabei aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Annäherungssicht berück-
sichtigt und es werden Sichtfelder in einer Größe von 10/70 m dargestellt. Die 
Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in ei-
ner Höhe von 0,80 bis 2,50 m über der Fahrbahn freizuhalten (Einzelbäume, 
Lichtsignale und ähnliches können zugelassen werden). 

 

4.7.2 Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung 

Das Plangebiet soll an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden. 
Zuständig für die Wasserversorgung ist der Trink- und Abwasserverband (TAV) 
„Bourtanger Moor“. 

Alle Wohngebäude sollen an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlos-
sen werden, da in diesem überwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiet mit 
mehr als 50 mg/l Nitrat im Grundwasser zu rechnen ist.  

Löschwasserversorgung 

Die für das Plangebiet erforderlichen Einrichtungen des Brandschutzes werden 
nach den einschlägigen technischen Regeln (Arbeitsblatt W 405 des DVGW) 
und in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr und der Abteilung "Vorbeugender 
Brandschutz" beim Landkreis Emsland erstellt. 

Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist eine zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Eine 
ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung ist damit durch den Anschluss an 
den vorhandenen Schmutzwasserkanal gewährleistet.  

Auf eine ordnungsgemäße Ausbildung der Kanalisation auf den jeweiligen 
Grundstücken (Abnahme, Einhaltung der Abwassersatzung) wird geachtet.  

Oberflächenwasser (Anlage 2) 



Gemeinde Herzlake 
Bebauungsplan Nr. 56   14 

Büro für Stadtplanung (BP56_Begr.doc) 28.08.2023 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flächen-
versiegelung auf den Grundwasserstand möglichst geringgehalten sowie eine 
Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Die Gemeinde Herzlake hat für das vorliegende Plangebiet ein Gutachten zur 
Ermittlung der Versickerungsfähigkeit des Bodens in Auftrag gegeben. Die Un-
tersuchungen ergaben, dass unterhalb des Oberbodens in geringer Tiefe 
schlecht wasserdurchlässige Geschiebelehmschichten vorliegen. Auch aufgrund 
des geringen Flurabstandes des Geschiebelehms von unter 1 m ist das Plange-
biet für eine dezentrale Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers un-
geeignet. 

Unter Berücksichtigung der nach Südwesten abfallenden Geländehöhen ist da-
her im südwestlichen Randbereich des Plangebietes die Errichtung einer Re-
genwasserrückhalteanlage vorgesehen. Dieser Anlage wird das anfallende 
Oberflächenwasser über entsprechende Kanäle zugeleitet. Die Anlage soll einen 
Überlauf an den Vorfluter erhalten, über den das Oberflächenwasser auf das na-
türliche Maß gedrosselt abgeleitet wird.  

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechenden 
Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der jeweilig zuständi-
gen Wasserbehörde zu beantragen.  

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Sat-
zungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuzuführen.  

Die beiden im Gebiet vorgesehenen Stichstraßen bieten keine ausreichenden 
Wendemöglichkeiten für Müllfahrzeuge. Die anliegenden Grundstücke müssen 
daher ihre Abfallbehälter für die regelmäßige Entleerung an die nächste mit 
Müllfahrzeugen zu befahrende Straße stellen. Die Wegestrecke beträgt im un-
günstigsten Fall ca. 65 m und ist den Bewohnern nach Auffassung der Gemein-
de zuzumuten. 

Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Energieversorgung Weser-Ems (EWE) sichergestellt werden. 
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5 Umweltbericht 
5.1 Einleitung 

5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 dient die vorliegende Planung der 
Entwicklung eines Wohngebietes zur Deckung des Eigenbedarfs der Ortsteile 
Bookhof, Neuenlande und Felsen. Für diesen Zweck wird eine Fläche in einer 
Größe von ca. 4,2 ha in Anspruch genommen.  

Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 4 dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei 
insbesondere folgende Auswirkungen möglich: 

Durch die geplanten Nutzungen wird bei der festgesetzten Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,3 einschließlich der Überschreitungsmöglichkeit um 50 % im allge-
meinen Wohngebiet eine Grundfläche von maximal ca. 14.500 qm in Anspruch 
genommen. Dazu kommen neben dem Kampweg ca. 3.000 qm an Straßenflä-
che. Durch die geplante Bebauung und Bodenversiegelung können insbesonde-
re auf die Schutzgüter Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche Auswir-
kungen entstehen. 

Auf das Schutzgut Mensch sind mögliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 2 
Abs. 4 BauGB durch Immissionseinträge zu untersuchen.  

Hinsichtlich der Höhenentwicklung soll im geplanten Wohngebiet eine maximal 
eingeschossige Bebauung bis zu einer Höhe von 9,0 m ermöglicht werden. Die-
se Höhe entspricht den Gebäudehöhen im vorhandenen Siedlungsbereich bzw. 
der auch in angrenzenden Gebieten getroffenen Festsetzung. Damit sind durch 
die vorliegende Planung erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht 
zu erwarten. 

 

5.1.2 Ziele des Umweltschutzes 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die 
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässig-
keit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  
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Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die 
in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 
ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen 
das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-
ten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 
oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungs-
verbote vor.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
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§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG fest-
gelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträch-
tigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und 
§§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließ-
lich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, der Flä-
chen im Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im 
Sinne des § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem 
Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG geschütz-
ter Bereich gekennzeichnet.  

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gemäß § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle 
Teile des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutz-
behörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig. 

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das Plan-
gebiet als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In solchen Be-
reichen sollten allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesserung sowie zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen wer-
den. In Siedlungsgebieten sollte auf eine „Durchlässigkeit“ für Arten und Lebens-
gemeinschaften geachtet werden (extensive Pflege der Grünflächen, Verwendung 
standortgerechter, einheimischer Gehölze). Von den vorgeschlagenen Maßnah-
men treffen „Erweiterung des Heckennetzes“ und die „Anreicherung der Feldflur 
mit Kleinstrukturen“ auf den Bereich des Plangebietes zu.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das Plan-
gebiet selbst und den Umgebungsbereich nicht ausgewiesen.  

Der vorhandene Gehölzbestand südlich der Plangebietsfläche und ein kleinerer 
Gehölzbestand nördlich vom Kampweg sind als Wald und somit als Integrations-
fläche I. Priorität dargestellt.  

Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berücksich-
tigt.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
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Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan 
enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von 
Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-
stands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur 
Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege.  

Die Gemeinde bzw. die Samtgemeinde Herzlake haben keinen Landschaftsplan 
aufgestellt, es gelten daher die Vorgaben des LRP. 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden. 

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im vorliegenden 
Fall sind im Plangebiet Lärmbelastungen durch gewerbliche Nutzungen und die 
Andruper Straße (K 208) denkbar. Im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 sind, bezogen 
auf Gewerbe-/Verkehrslärm, Orientierungswerte genannt, die bei der Planung 
anzustreben sind. 

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1 
 Allgemeines Wohngebiet  
Tags 55 dB (A) 

Nachts 
(Verkehr / Gewer-
be) 

 
45 / 40 dB (A) 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als 
Grenzwerte definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Ori-
entierungswerte der DIN 18005-1 den Richtwerten in der technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).  

Die für Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte können in belasteten Berei-
chen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswe-
gen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher 
im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwägung zugänglich. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und vom 22.03.2007 
ausgeführt, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 - 
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4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 4CN2.06 - UPR 2007, 
S. 304). Auch die TA Lärm berücksichtigt unter Kap. 6.7 Gemengelagen, bei de-
nen Zwischenwerte gebildet werden können, die jedoch die Mischgebietswerte 
nicht überschreiten sollen. 

Zusätzlich werden in der DIN 18005-1 Hinweise für die Abwägung gegeben. Da-
zu zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der 
städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger 
Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Er-
haltung überkommener Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwägung kann in be-
stimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten 
Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.“ 

 
Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 
18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 
12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar insbesondere für den Neubau oder 
die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissions-
grenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als 
Werte der „Lärmvorsorge“ zu verstehen sind: 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr: 

Allgemeines Wohngebiet: 59/49 dB(A) tags/nachts 

 

Landwirtschaftliche Immissionen 

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu 
erreichen, hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeiten lassen. Sie beschreibt eine Vorge-
hensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen 
von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von nach der 4. BImSchV ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen. Die GIRL wurde in Niedersachsen in einem 
gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 23.07.2009 ver-
öffentlicht und wird in der Praxis auch als Entscheidungshilfe in Bauleitplanver-
fahren berücksichtigt. 

Die GIRL enthält für verschiedene Baugebietsarten Immissionswerte zur Beurtei-
lung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. Der 
GIRL-Richtwert für allgemeine Wohngebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) 
pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden (Immissi-
onswert IW = 0,10). 

Zum 1.12.2021 wurde die GIRL als Anhang 7 in die TA Luft 2021 integriert. Die 
TA Luft ist zwar selbst kein Gesetz, als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG)) stellt sie jedoch eine verbindliche Konkretisierung gesetzli-
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cher Anforderungen dar und ist bei der Beurteilung von anlagenbezogenen Im-
missionen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen anzuwenden. Sie wird daher 
auch der vorliegenden Planung zugrunde gelegt. 

 

Sonstige Immissionen 

Sonstige schädliche Umwelteinwirkungen durch Anlagen, wie z.B. Luftverunrei-
nigungen, Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie 
gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
39. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in 
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§ 1a (6) Nr. 7 h 
BauGB).  

 

5.2 Bestandsaufnahme 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden 

5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur  
 (Schutzgut Mensch) 

5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 
Eine kartographische Darstellung der vorhandenen Nutzungssituation erfolgt in 
Anlage 1, eine Beschreibung ist in Kap. 2.3 zu finden. 

Das Plangebiet ist unbebaut und stellt sich größtenteils als Ackerfläche dar. Der 
südöstliche Bereich ist bisheriger Gartenbereich eines angrenzend bereits 
wohnbaulich genutzten Grundstückes und zum Teil mit Bäumen bestanden. 

Westlich und nordwestlich schließt sich Wohnbebauung in ausgewiesenen all-
gemeinen Wohngebieten und südlich entlang der Andruper Straße die ursprüng-
liche Ortslage von Bookhof mit einer gemischt genutzten Bauzeile aus Wohnge-
bäuden und einem Landmaschinenbetrieb an. 

 

5.2.1.2 Immissionssituation 
a) Landwirtschaftliche Immissionen (Anlage 3) 
Im Umfeld des Plangebietes, insbesondere südlich entlang der Andruper Straße, 
befinden sich landwirtschaftliche Betriebe bzw. Stallanlagen. Aus diesem Grund 
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wurden die in das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen bereits 2018 
auf Grundlage der GIRL 2008 ermittelt.  

Die GIRL wurde zum 1.12.2021 als Anlage 7 in die TA Luft integriert. Für die 
Planung wurde daher die geruchstechnische Untersuchung durch die Fides Im-
missionsschutz & Umweltgutachter auf dieser Basis aktualisiert (Bericht 
Nr. G23026.1/01 vom 04.04.2023, Anlage 3). Bei der Ermittlung wurden alle 
landwirtschaftlichen Betriebe berücksichtigt, die auf das Plangebiet einwirken, 
mindestens jedoch alle im 600 m Radius gelegenen Betriebe. Für einen land-
wirtschaftlichen Betrieb wurde neben dem Bestand zudem eine bereits geneh-
migte Erweiterungsplanung berücksichtigt.  

Nach der Untersuchung liegen im Plangebiet unter Berücksichtigung der tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren Belastungen von einer Geruchseinheit an 
3 bis 8 % der Jahresstunden (Immissionswerte IW = 0,03 bis 0,08) und damit für 
ein Wohngebiet unproblematische Immissionswerte vor.  

Bei der Bauleitplanung sind auch mögliche realistische Betriebsentwicklungen 
der landwirtschaftlichen Betriebe zu beachten. Da der Immissionswert für ein 
allgemeines Wohngebiet im vorliegenden Fall jedoch unterschritten wird und zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben jeweils schon vorgelagerte Bebauung vor-
handen ist, werden die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe durch die vor-
liegende Planung in möglichen Erweiterungsabsichten nicht weiter einge-
schränkt als durch die bereits vorhandene Bebauung.  

 

b) Verkehrsimmissionen (Anlage 4) 
Mit der Andruper Straße verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße 
(K 208) ca. 35-40 m südlich des geplanten Wohngebietes, wobei sich der Ab-
stand innerhalb des südlichsten Grundstückes nach Osten bereits auf ca. 50 m 
vergrößert. 

Bei der Verkehrszählung 2016 wurde auf der K 208 im Bereich Bookhof eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 1.827 Kfz ermittelt. Der 
Anteil des Schwerlastverkehrs lag mit 62 Fahrzeugen bei 3,4 %. 

Unter der Annahme einer ungehinderten Schallausbreitung und unter Berück-
sichtigung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für Pkw/Lkw in 
Höhe des Plangebietes ergeben die anliegenden Berechnungen im Abstand von 
40 m Beurteilungspegel von ca. 50,7 / 39,6 dB (A) tags / nachts und damit be-
reits eine Unterschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 „Schall-
schutz im Städtebau“ für ein allgemeines Wohngebiet um ca. 4-5 dB (A) 
tags/nachts. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen der Wohnnutzungen durch Verkehrslärm sind 
im Plangebiet somit nicht zu erwarten.  

 



Gemeinde Herzlake 
Bebauungsplan Nr. 56   22 

Büro für Stadtplanung (BP56_Begr.doc) 28.08.2023 

c) Gewerbliche Immissionen (Anlage 5) 
Südlich des Plangebietes befindet sich in einem Abstand von ca. 150 m zum 
Plangebiet ein Landmaschinenbetrieb. Der Betrieb ist Bestandteil der ursprüng-
lichen Ortslage von Bookhof mit umliegend an der Andruper Straße und westlich 
an der Straße „Unterm Bookhof“ vorhandener Wohnbebauung.  

Der Schutzanspruch der westlich und östlich des Betriebsgrundstücks nächstge-
legenen Wohngebäude entspricht in dieser gemischten Nutzungssituation dem 
eines Misch-/Dorfgebietes. Daran schließt sich westlich der Straße „Unterm 
Bookhof“ in einem festgesetzten Dorfgebiet bzw. nordwestlich in den dort fest-
gesetzten allgemeinen Wohngebieten eine Siedlungsstruktur an, die tatsächlich 
durch Wohngebäude geprägt ist. Aufgrund der tatsächlichen Nutzung ist die Be-
bauung in diesem Bereich, auch soweit sie als Dorfgebiet festgesetzt ist, mit der 
Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebietes (WA) zu berücksichtigen.  

Der Betrieb plant nördlich der bestehenden Betriebsanlagen (Ausstellungs- und 
Werkstatthallen) eine weitere Werkstatt-/Lagerhalle zu errichten. Aufgrund die-
ser Erweiterungsabsicht wird derzeit parallel zum vorliegenden Verfahren für 
den Betrieb der Bebauungsplan Nr. 65 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Andruper Straße“ aufgestellt. In diesem Zuge wurde durch die Firma Normec 
Uppenkamp GmbH, Ahaus, ein Immissionsschutz-Gutachten erstellt, um zu klä-
ren, ob die schalltechnischen Anforderungen der DIN 18005-1 bzw. der Techni-
schen Anleitung für Lärm (TA Lärm) in Bezug auf die umliegend vorhandene und 
im vorliegenden Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung eingehalten werden 
(Anlage 5).  

Als maßgebliche Immissionspunkte wurden neben den vorhandenen Wohnnut-
zungen im Umfeld des Betriebes auch mögliche Immissionsorte im vorliegenden 
Plangebiet berücksichtigt (IP 201-203):  

 

   *  MI  Mischgebiet     WA  Allgemeines Wohngebiet  (örtliche Lage der IP, Anlage 5 - Abb. 2) 
 

Immissi-
onspunkt 

Straße Gebiets- 
einstufung* 

Immissionsrichtwert 
(IRW) in dB(A) 

tags/nachts 
IP 1 Andruper Straße 46 MI 60 / 45 
IP 2 Andruper Straße 36 MI 60 / 45 
IP 3 Andruper Straße 34 MI 60 / 45 
IP 4 Unterm Bookhof 28 WA 55 / 40 
IP 5 Unterm Bookhof 30 WA 55 / 40 
IP 6 Unterm Bookhof 26 WA 55 / 40 
IP 201 B.-Plan Nr. 56 West WA 55 / 40 
IP 202 B.-Plan Nr. 56 Mitte WA 55 / 40 
IP 203 B.-Plan Nr. 56 Ost WA 55 / 40 
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Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage eines Ortstermins am 12.4.2022 und 
den Angaben des Betreibers über die voraussichtlichen Betriebsvorgänge (s. 
Tabelle 4 des Gutachtens). Das Gutachten stellt daher eine Machbarkeitsprü-
fung dar, ob eine Realisierung des Vorhabens aus schalltechnischer Sicht mög-
lich ist. 

Danach findet der Regelbetrieb tagsüber zwischen 7-18 Uhr statt. Außerhalb 
dieses Zeitraumes finden nur vereinzelt Arbeiten statt (vorwiegend Reparaturar-
beiten an Mischfutterwagen). Teilweise werden technische Anlagen im Freien 
betrieben (Hochdruckreiniger, Warmlaufen Maschinen, Winkelschleifer). 

Die Berechnungen der gewerblichen Geräuschimmissionen wurden nach der 
DIN ISO 9613-2, Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 
(Sep. 1999) unter Berücksichtigung von Abschirmung und Reflexion durch Ge-
bäude sowie die Abschirmung durch natürliche und künstliche Geländeverfor-
mungen und vorhandener Topografie (soweit schalltechnisch relevant) durchge-
führt.  

 

Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten gem. Kap. 4.5.1 des Immissions-
schutz-Gutachtens (s. Anlage 5, S. 25 und 26)  

Immissi-
ons- 
punkt  

Beurteilungspe-
gel in dB(A) 
tags/nachts 

(Bestandsbetrieb) 

Beurteilungspe-
gel in dB(A) 
tags/nachts 
(Planung) 

Unterschreitung der 
IRW 

tags/nachts 
(Planung) 

IP 1 53 / 35 53 / 35 -7 / -10 
IP 2  43 / 35 33 / 24 - 27 / - 21 
IP 3  32 / 18 26 / 14 - 34 / - 31 
IP 4  42 / 24 33 / 27 - 22 / - 13 
IP 5  43 / 23 39 / 26 - 16 / - 14 
IP 6  41 / 26 38 / 27 - 17 / - 13 
IP 201  38 / 27 43 / 16 - 12 / - 24 
IP 202  40 / 30 43 / 18 - 12 / - 22 
IP 203  38 / 28 41 / 18 - 14 / - 22 

 

Die Berechnungen zeigen, dass durch den geplanten Neubau der Halle entspre-
chend den beschriebenen Bedingungen die Lärmsituation trotz Betriebserweite-
rung an einigen Immissionsorten verbessert werden kann. Die Orientierungswer-
te der DIN 18005-1 bzw. IRW der TA Lärm werden an allen Immissionspunkten 
sowohl tags als auch nachts deutlich unterschritten. In Bezug auf das vorliegen-
de Plangebiet (IP 201-203) ergeben sich Unterschreitungen von 12-14 dB(A) 
tags und 22-24 dB(A) nachts. 

Nach der TA Lärm befinden sich die Immissionspunkte bei einer Unterschreitung 
um 10 dB(A) und mehr bereits nicht mehr im schalltechnischen Einwirkungsbe-
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reich der Anlage. Dies ist für die berücksichtigten Immissionspunkte im vorlie-
genden Plangebiet der Fall.  

Damit sind durch den vorhandenen Gewerbebetrieb und das Erweiterungsvor-
haben unter den im Gutachten zugrunde gelegten Bedingungen aus schalltech-
nischer Sicht im Plangebiet keine unzulässigen Schallemissionen zu erwarten. 
Auch kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen, welche die Immissionsrichtwerte tags 
um 30 und nachts um 20 dB(A) überschreiten dürfen, werden nach den Berech-
nungen des Gutachters eingehalten bzw. unterschritten. Im Umkehrschluss wird 
der Betrieb durch die vorliegende Planung in seiner Nutzung und konkret ge-
planten Erweiterungsabsicht nicht eingeschränkt.  

 

d) Sonstige Immissionen 
Im Umfeld des Plangebietes sind keine sonstigen Anlagen (z.B. Sportanlagen) 
vorhanden, deren Auswirkungen oder deren Belange zu beachten sind. Es sind 
im Plangebiet daher keine weiteren Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 
Nr. 7 c BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen könnten, zu er-
warten.  

 

5.2.1.3 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet wird im Wesentlichen von einer Ackerfläche eingenommen, die 
im Norden an die Straße „Kampweg“ angrenzt. Sie hat als offene, nicht struktu-
rierte Fläche nur eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsfunktion.  

Teilflächen im östlichen Bereich stellen sich als Gartenfläche dar. Aufgrund der 
privaten Nutzung stellt diese Fläche ebenfalls kein Areal mit hoher Bedeutung 
für die benachbarte Wohnbevölkerung dar. Von Bedeutung sind jedoch die in 
diesem Bereich vorhandenen Einzelbäume und auch weitere Gehölzstrukturen 
entlang des Kampweges, welche weitgehend erhalten bleiben sollen. 

 

5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  

5.2.2.1 Naturraum 
Das Plangebiet liegt naturräumlich innerhalb des Lastruper Geestrückens, der 
großräumig zur Haupteinheit der Cloppenburger Geest gehört.  

Der langgezogene Geestrücken erstreckt sich in nordöstlicher Richtung zwischen 
der breiten Niederung der Südradde und der südöstlich anschließenden Niede-
rungs- und Moorlandschaft der Bakumer Geest. Der Geestrücken ist altes Sied-
lungsland und wird heute vorherrschend für den Ackerbau genutzt. Zahlreiche Hü-
nengräber zeugen von alter Siedlungstätigkeit. Fragmentarisch sind noch Reste 
der natürlichen Waldgesellschaften des Buchen-Trauben-Eichenwaldes und des 
Stieleichen-Birkenwaldes anzutreffen. Die guten Bodenverhältnisse führen zur in-
tensiven Nutzung der Ackerflächen. Grünland ist kaum anzutreffen. Haufendörfer 
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und Straßen prägen das Bild dieses Landschaftsraumes. Eingestreut sind Berei-
che mit trockenen Sandböden vorhanden, die vorherrschend für Nadelforste ge-
nutzt werden.  

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959) 

 

5.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 
Die Plangebietsfläche befindet sich ca. 1,5 km südwestlich von Herzlake im Orts-
teil Bookhof. Sie liegt westlich der Dohrener Straße (L 55) und nördlich der Andru-
per Straße (K 208). Am Nord- und Nordostrand wird die Straße „Kampweg“ mit in 
den Geltungsbereich einbezogen. Im Westen wird das Gebiet durch die Straße 
„Unterm Bookhof“ begrenzt.  

Das Landschaftsbild des Planbereichs wird vorrangig geprägt durch die vorhande-
nen Gehölzstrukturen südlich und nördlich der Plangebietsfläche sowie durch die 
Gehölzstrukturen entlang der Straße „Kampweg“ und die vorhandene Siedlungs-
bebauung westlich der Plangebietsfläche.  

Die Plangebietsfläche wird zum überwiegenden Teil intensiv ackerbaulich genutzt 
und stellt sich zur Zeit der Bestandsaufnahme (Dezember 2022) als abgeerntete 
Maisanbaufläche dar. Im südöstlichen Bereich der Plangebietsfläche wird südlich 
entlang des Kampweges eine nur extensiv genutzte Grünfläche überplant. Südlich 
daran schließt sich eine durch Gehölzstrukturen eingerahmte Gartenfläche an, die 
ebenfalls in den Geltungsbereich der vorliegenden Planung einbezogen wurde. 
Südlich der Plangebietsfläche schließt sich in einer Entfernung von ca. 30 m eine 
Waldfläche an, die sich im Wesentlichen aus standortgerechten, heimischen 
Laubgehölzen wie Eiche, Buche, Ahorn, Haselnuss und Schwarzer Holunder zu-
sammensetzt. Der nordwestliche Teil der Waldfläche ist mit Douglasien bestockt. 
Daran schließt sich nordwestlich eine extensiv genutzte Grünfläche an. Die am 
westlichen Rand der Plangebietsfläche verlaufende Straße „Unterm Bookhof“ wird 
auf Höhe der Plangebietsfläche von keinerlei Gehölzstrukturen begleitet. Der 
Kampweg am Nord- und Nordostrand wird nahezu auf ganzer Länge von Gehölz-
strukturen begleitet. Als Gehölzstrukturen am nördlichen Rand vom Kampweg do-
minieren alte Einzelbäume der Stieleiche. Der vorhandene Bestand am nördlichen 
Rand der Ackerfläche setzt sich zum überwiegenden Teil aus Stieleiche und Zit-
terpappel zusammen. Einzelne Bäume sind stark mit Efeuranken bewachsen. 
Südöstlich dieses Bestandes wird der Kampweg am südlichen Rand von einem 
Gehölzstreifen begleitet, in dem die ehemals vorhandenen Zitterpappeln gefällt 
wurden. Die verbliebenen Wurzelstubben sind wieder neu ausgeschlagen. Des 
Weiteren sind in diesem Streifen ganz junge Exemplare der Erle, Amerikanische 
Roteiche, Holunder und der Brombeere vertreten.  
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5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 
a) Boden 
Gemäß § 2 BBodSchG übernimmt der Boden natürliche Funktionen als Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen, als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz 
des Grundwassers. Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstoffla-
gerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, als Standort für die land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung und als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentli-
che Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000 
BK50) ist im überwiegenden Bereich der Plangebietsfläche als Bodentyp ein 
mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol vorherrschend. Im äußersten süd-
östlichen und im äußersten nordwestlichen Planbereich ist als Bodentyp ein mitt-
lerer Pseudogley-Podsol anzusprechen.  

Der Plaggenesch ist ein fast ausschließlich auf den nordwestdeutschen Raum 
beschränkter Bodentyp, der durch eine über Jahrhunderte durchgeführte Plag-
gendüngung entstand und sich in besonderem Maße durch eine Anreicherung 
von Humus und Nährstoffen auszeichnet.  

Der Plaggenesch gehört zu den besonders schutzwürdigen Böden aufgrund sei-
ner hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit und seiner hohen kulturgeschichtli-
chen Bedeutung. Er besitzt eine besonders hohe Leistungsfähigkeit im Hinblick 
auf die Lebensraumfunktion und besondere Archivfunktionen.  

Der Plaggenesch ist tiefgründig humos, besitzt ein mittleres Ertragspotenzial, ein 
mittleres Nährstoff- und Wasserspeichervermögen und eine geringe Pufferkapa-
zität. Seine Eigenschaften bezüglich Durchlüftung, Wasserdurchlässigkeit und 
Erwärmung werden als gut bewertet. Weiterhin ist er wenig verdichtungsemp-
findlich und besitzt eine hohe Auswaschungsgefährdung.  

Der Pseudogley-Podsol besitzt ein geringes bis mittleres Ertragspotenzial, ein 
geringes bis mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen, eine gute 
Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberboden und eine mittlere Puf-
ferkapazität. Er ist beregnungsbedürftig, weniger verdichtungsempfindlich, be-
sitzt eine Auswaschungsgefährdung gegenüber Nähr- und Schadstoffen und ist 
winderosionsgefährdet.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de 

 

b) Wasserhaushalt 
Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich ent-
standenen Oberflächengewässer. Am nördlichen und am westlichen Plange-



Gemeinde Herzlake 
Bebauungsplan Nr. 56   27 

Büro für Stadtplanung (BP56_Begr.doc) 28.08.2023 

bietsrand, entlang des Kampweges und der Straße „Unterm Bookhof“ verläuft 
ein Straßenseitengraben, der entlang des Kampweges abschnittsweise wasser-
führend ist.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen  
1: 50.000) liegt im Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate 
von 350 – 400 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt aufgrund der Beschaf-
fenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf ihr Ver-
mögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen 
Schadstoffen zu schützen als „mittel“. Das Grundwasser gilt dort als gut ge-
schützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Ver-
sickerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grund-
wasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de 

 

c) Altlasten  
Der Gemeinde liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Plangebietes oder der Umgebung Böden befinden, die er-
heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

 

5.2.2.4 Klima / Luft 
Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion 
und ist der grundwasserfernen ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. Mittlere 
Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwarten. Die re-
lative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16.4°C. 

Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im Jahr 
auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit von 
etwa 220 Tagen ist relativ lang.  

Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte, 
M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975 

 

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt eine 
südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche Wind-
richtung.  

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte  
Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Reinhal-
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tung der Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch vielbefah-
rene Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.  

Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001 

 

5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 
Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 
Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersach-
sens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich das 
Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu einem 
Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes mit Übergängen zum Flattergras-
Buchenwald entwickeln. Bei aktueller Ackernutzung verbunden mit einer nachhal-
tigen Aufdüngung sind eventuell auch Übergänge zum Waldmeister-Buchenwald 
möglich.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rotbuche do-
minierten Schlussgesellschaft kämen Hängebirke, Hainbuche, Esche, Zitterpap-
pel, Vogelkirsche, Traubeneiche, Stieleiche, Eberesche und Winterlinde natürli-
cherweise im Plangebiet vor.  
Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der bodenkundli-

chen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz Niedersachsen 2003 
 

Biotoptypen 
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist 
analog dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der An-
lage 6.  

 

Acker (A) 
Die Plangebietsfläche wird zum überwiegenden Teil intensiv ackerbaulich genutzt 
und stellt sich zur Zeit der Bestandsaufnahme (Dezember 2022) als abgeerntete 
Maisanbaufläche dar. Diese intensive ackerbauliche Nutzung setzt sich unmittel-
bar südwestlich bis zur vorhandenen Waldfläche weiter fort. Die Ackerfläche wird 
gemäß dem Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Straßenverkehrsfläche (OVS) „Kampweg“ 
Der „Kampweg“ verläuft am Nord- und Nordostrand des Geltungsbereichs und 
gliedert sich in eine ca. 3 m breite bituminös befestigte Fahrbahn und den unbe-
festigten grasreichen Seitenstreifen. Die befestigte Fahrbahn wird als für den Na-
turhaushalt wertlose Fläche mit dem Wertfaktor 0 WF bewertet. Die Seitenstreifen 
werden aufgrund der anthropogenen Einflüsse durch das Befahren dem Wertfak-
tor 1 WF zugeordnet.  
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Naturnahes Feldgehölz (HN) 
Am nördlichen Plangebietsrand befindet sich ein Gehölzbestand, der sich im We-
sentlichen aus älteren Stieleichen und Zitterpappeln zusammensetzt. Einige Bäume 
sind stark mit Efeuranken bewachsen. Dieser Bestand wird vollständig erhalten und 
als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Der Bestand wird 
gemäß dem Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 3 WF bewertet.  

 

Strauchhecke (HFS) 
Der südlich des Kampweges, zwischen dem Feldgehölz und der extensiv genutzten 
Grünfläche verlaufende Gehölzstreifen, wird aufgrund der fehlenden Baumstruktur 
als Strauchhecke beschrieben. Der Bestand setzt sich aus den Stockausschlägen 
der gefällten Zitterpappeln, jungen Erlen und Amerikanischen Roteichen sowie Ein-
zelsträuchern des Schwarzen Holunders und Brombeergestrüpp zusammen. Gemäß 
Städtetagmodell wird die Strauchhecke mit dem Wertfaktor 3 WF bewertet.  

 

Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) 
Im südöstlichen Bereich der Plangebietsfläche wird südlich des Kampweges eine ex-
tensiv genutzte Grünfläche, die als halbruderale Gras- und Staudenflur bewertet 
wird, überplant. Diese Fläche wird augenscheinlich in bestimmten Abständen ge-
mulcht, um ein Gehölzaufkommen zu vermeiden. Gemäß Städtetagmodell wird diese 
Fläche dem Wertfaktor 3 WF zugeordnet.  

 

Hausgarten mit Altbäumen (PHG) 
Der südöstliche Teilbereich stellt sich als Gartenbereich des angrenzend bereits 
wohnbaulich genutzten Grundstücks dar und ist zum Teil mit Bäumen bestanden, die 
sich im Wesentlichen aus Stieleichen zusammensetzen. Gemäß Städtetagmodell 
wird die Gartenfläche dem Wertfaktor 2 WF zugeordnet.  

 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 
Am südlichen Rand vom „Kampweg“ verläuft ein relativ flach ausgebauter Straßen-
seitengraben. Dieser ist lediglich abschnittsweise wasserführend. Der Graben bleibt 
zum überwiegenden Teil erhalten. Lediglich in den Einmündungsbereichen der neu 
anzulegenden Erschließungsstraßen und in den Zufahrtsbereichen der nördlichen 
Bauzeile, die für jeweils zwei Grundstücke zusammengefasst an den Kampweg an-
geschlossen werden, wird der vorhandene Graben verrohrt und überbaut. Der Gra-
ben wird gemäß dem Städtetagmodell dem Wertfaktor 3 WF zugeordnet. Die über-
bauten Grabenabschnitte gehen als Straßenverkehrsfläche in die Bilanz zur Ein-
griffs- und Kompensationsermittlung ein.  
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Fauna (Artenschutz) 
Situation im Plangebiet (Potenzialabschätzung 2017) 
Der Bebauungsplan Nr. 56 wurde zunächst im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a BauGB aufgestellt, am 4.9.2019 als Satzung beschlossen und am 
13.9.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die Umsetzung wurde jedoch außer Voll-
zug gesetzt, da die Richtigkeit des gewählten Verfahrens gerichtlich angezweifelt 
wurde.  

Bereits im Zuge dieses beschleunigten Verfahrens, dessen Festsetzungen der 
vorliegenden Planung entsprechen, wurde für die Überplanung bzw. Rodung einer 
Baumreihe entlang des Kampweges in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Emsland eine Potenzialabschätzung für die Artengrup-
pen der Brutvögel und der Fledermäuse erarbeitet. Diese Potenzialabschätzung 
erfolgte auf der Grundlage einer einmaligen Begehung im zeitigen Frühjahr 2017.  

Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Suche nach geeigneten Fledermausquartie-
ren wie Höhlen und Rindenspalten gelegt, sowie Reviergesänge der ansässigen 
Vogelarten verhört, um typische Vertreter der dort lebenden Artengilden zu be-
stimmen.  

Brutvögel 

Es konnten innerhalb und im unmittelbaren Umfeld (Unterholz, Wegesrand, Feld-
rand) nur sogenannte „Allerweltsarten“ angetroffen werden. Innerhalb der Baumreihe 
konnten weder Spechthöhlen noch Rindenspalten entdeckt werden, die Höhlenbrü-
tern geeignete Strukturen für den Nestbau bieten. Der Bewuchs zwischen den Bäu-
men und der Efeubewuchs entlang der Pappelstämme bietet jedoch für viele Vögel 
die Möglichkeit, ein Nest im Schutz der Ranken zu bauen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass streng geschützte Arten oder Arten der Gefährdungskategorien der Roten Liste 
innerhalb der Gehölzreihe ihr Brutrevier besetzen, wird als sehr gering eingeschätzt.  

Fledermäuse 

Es ließen sich keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fledermäu-
se innerhalb der Baumreihe feststellen. Es konnten weder Spechthöhlen, Astausfau-
lungen oder Rindenspalten entdeckt werden, die geeignete Strukturen als Quartier 
für baumbewohnende Fledermäuse bieten. Die Rinde der Bäume der überplanten 
Baumreihe ist altersgemäß auch bei den älteren Pappeln noch glatt. Sie bietet keine 
Spalten und Abplatzungen, in denen sich kleinere Arten für den Sommer zurückzie-
hen könnten. Auf den benachbarten Waldgrundstücken am nördlichen Ende des 
Kampweges ist in umfassendem Maß Altbaumbestand vorhanden, so dass hier von 
vorhandenen Quartieren ausgegangen werden kann.  

Baumreihen werden gerne als Leitlinie oder Jagdquartier genutzt. Viele kleinere Ar-
ten orientieren sich bei ihrem vegetationsnahen Flug an linearen Strukturen, um so 
Wege von ihren Quartieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe von 
Gehölzen finden sich durch den Windschutz und die Gehölze selbst als Nahrungs-
grundlage mehr Insekten als über offenen Flächen. Das Artenspektrum, der potenzi-
ell im Bereich der Baumreihe jagenden Arten entspricht dem, was in regelmäßiger 
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Häufigkeit im nordwestdeutschen Tiefland in abwechslungsreicher Landschaft ange-
troffen werden kann.  

 

Situation im Plangebiet (Potenzialabschätzung 2023) 
Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wurden in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland zwischen März und Mai 
2023 nochmals 2 Begehungen zur Erfassung der Brutvögel durchgeführt. Alle 
weiteren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen wurden über eine Poten-
zialabschätzung der Habitatstruktur und der Lage des Untersuchungsgebietes 
bearbeitet. Die Beurteilung und Bewertung des potenziellen Aufkommens weite-
rer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten bzw. Artengruppen wird verbalar-
gumentativ in Bezug auf das Planvorhaben, die bestehende überplante Habi-
tatstruktur und das im UG zu erwartende Tierartenspektrum vorgenommen. Ar-
tenschutzrechtliche Relevanz haben neben allen europäischen Brutvögeln alle 
oder einzelne Arten der Gruppen Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Insekten.  

Brutvögel 

Bei den Begehungen 2023 wurden 24 Vogelarten als Brutzeitfeststellungen bzw. 
Gastvögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. Drei dieser Arten stehen in einer 
der Gefährdungskategorien auf der Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West 
bzw. Deutschlands. 

Es wurden keine Nester von Groß- oder Greifvögeln innerhalb des UG nachge-
wiesen. Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind 
Laubgehölz, Strauchvegetation, Offenland/Acker und Siedlung. 

Die erfassten Brutvögel sind überwiegend überall häufige, anpassungsfähige 
Vogelarten. Das UG stellt kein Schwerpunktvorkommen oder Dichtezentrum der 
überall häufigen (ubiquitären) Arten dar. 

Es wurden mit der Gartengrasmücke, dem Star und dem Trauerschnäpper drei 
Arten der Gefährdungskategorien der Roten Listen nachgewiesen. Die Arten 
gelten dennoch als verbreitet und sind bei passender Habitatstruktur flächende-
ckend anzutreffen. Alle weiteren erfassten Arten gelten als sog. ubiquitäre Arten, 
die überall und fast immer häufig anzutreffen sind. Die Artenzahl von 24 Brutvo-
gelarten und der Nachweis der drei RL-Arten kann als Hinweis betrachtet wer-
den, dass es sich beim UG um eine Fläche mit allgemeiner Bedeutung für selte-
ne Vogelarten handelt.  

Fledermäuse 

Es ließen sich keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fleder-
mäuse innerhalb der Gehölze feststellen. Es konnten weder Spechthöhlen, Ast-
ausfaulungen oder Rindenspalten entdeckt werden, die geeignete Strukturen als 
Quartier für baumbewohnende Fledermäuse bieten. Auch der überplante Ge-
hölzstreifen südlich vom Kampweg bietet aufgrund der fehlenden Baumstruktur 
keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse. Auf den benachbarten Wald-
grundstücken am nördlichen Ende des Kampweges ist in umfassendem Maße 
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Altbaumbestand vorhanden, sodass hier von vorhandenen Quartieren ausge-
gangen werden kann.  

Der südwestlich des Kampweges vorhandene Gehölzstreifen mit den Stockaus-
schlägen der Pappeln und den zwischen den Pappeln wachsenden Sträuchern 
und aufgekommenen Jungbäumen bildet eine dichte, längsausgedehnte Struk-
tur. Viele kleinere Fledermausarten orientieren sich bei ihrem vegetationsnahen 
Flug mit Hilfe der Ultraschallortung an oder über solchen linearen Strukturen, um 
Wege von ihren Quartieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe 
von Gehölzen finden sich zudem durch den Windschutz und die Gehölze selbst 
als Nahrungsgrundlage mehr Insekten als über offenen Flächen. Es ist daher 
während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse von April bis Oktober in die-
sem Bereich von einer mittleren bis hohen Flugaktivität jagender oder patrouillie-
render Tiere auszugehen. 

Die nordöstlich des Kampweges wachsenden Eichen sind von Alter und Struktur 
her geeignet, um für die meisten hiesigen baumbewohnenden Fledermausarten 
Quartierpotenzial darzustellen. Die Eignung von Gehölzen (und Gebäuden) als 
Quartierstätte für Fledermausarten ist aufgrund von vorhandenen Strukturen mit 
Quartierpotenzial (Altbaumbestand) daher gegeben, konnte aber nicht mit Quar-
tierbefunden oder Quartierverdacht belegt werden.  

Andere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 

Bei der Artengruppe der Säuger (außer den Fledermäusen) lässt sich aufgrund 
von Verbreitungsdaten (BfN) und Habitatansprüchen ein Vorkommen im UG  
oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen. 

Bei der Artengruppe der Reptilien deckt der Verbreitungs-Großraum der in 
Deutschland weit verbreiteten FFH-Anhang-4-Art Zauneidechse (Lacerta agilis) 
auch die Vorhabenfläche ab. In detaillierter Darstellung der Verbreitung (BfN) 
sind für den relevanten TK-25-Quadranten keine Nachweise von 1990-2014 er-
folgt. Aufgrund der im UG gegebenen Habitatstrukturen und der vorherrschen-
den intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Großteil der Vorhabenfläche 
lässt sich ein Vorkommen auch in den Säumen und damit eine Notwendigkeit 
der artenschutzrechtlichen Befassung ausschließen. 

Bei der Artengruppe der Amphibien lässt sich aufgrund von Habitatansprüchen 
(fehlende Gewässer) ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhaben-
fläche ausschließen. 

Bei der Artengruppe der Insekten lässt sich aufgrund von Verbreitungsdaten 
(BfN) und Habitatansprüchen ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der 
Vorhabenfläche ausschließen. Alle Insektenarten des Anhang 4 der FFH-
Richtlinie, die in Niedersachsen verbreitet sind, sind auf spezielle Habitate wie 
Uraltbäume oder ursprüngliche und saubere Gewässer mit besonderer Wasser-
qualität angewiesen, die im UG nicht vertreten sind. 

Aufgrund der Lage der Vorhabenfläche im ländlichen Raum und der im UG ge-
gebenen Habitatstrukturen lässt sich ein Vorkommen und damit eine Notwendig-
keit der artenschutzrechtlichen Befassung weiterer relevanter Arten der Säuge-
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tiere (außer den Fledermäusen), Reptilien, Amphibien und Insekten ausschlie-
ßen.  

Die Potenzialabschätzung aus dem Jahr 2017 und der Artenschutzfachbeitrag 
aus 2023 sind als Anlagen 7.1 und 7.2 der vorliegenden Begründung beigefügt.  

 

5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  
Der Gemeinde sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine sonstigen 
wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, die dem Denk-
malschutz unterliegen, sind nicht vorhanden. 

 

5.3 Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die derzeitige überwiegend landwirt-
schaftliche Nutzung im Plangebiet mit entsprechenden Auswirkungen auf den 
Boden- und Wasserhaushalt (Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeinträge) fortge-
führt. Die Fläche würde jedoch weiterhin, in Abhängigkeit von der Bewirtschaf-
tungsweise, den Tierarten des Siedlungsrandes und der Feldflur, als Nahrungs-
raum zur Verfügung stehen. Mögliche negative Auswirkungen auf den Boden- 
und Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung (Bodenverdichtung, Erosion, 
Stoffeinträge) würden bestehen bleiben.  

Das Niederschlagswasser könnte, abgesehen von einer Beeinträchtigung durch 
Bodenverdichtung, den natürlichen Bodenverhältnissen entsprechend versi-
ckern. Die derzeitige Ackerfläche mit der Funktion eines Kaltluftentstehungsge-
bietes bliebe erhalten. 

Das bestehende Wirkungsgefüge der Schutzgüter von Natur und Landschaft un-
tereinander würde bestehen bleiben. 

Da Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, sind verän-
derte Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung nicht zu erwarten. 

 

5.4 Prognose 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  

5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 
Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu un-
terscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in 
der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu er-
warten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die 
geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut 
Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen.  
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5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 5.2.1.2 stellt sich das Plangebiet als 
nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. Geruch, Lärm, Staub, Erschütterungen, 
Licht und Wärme) dar, sodass Schutzmaßnahmen für das Plangebiet nicht er-
forderlich sind.  

In Bezug auf den südlich gelegenen Landmaschinenbetrieb befindet sich das 
Plangebiet auch unter Berücksichtigung der derzeit geplanten Erweiterung nach 
den gutachterlichen Berechnungen bereits nicht mehr in dessen schalltechni-
schem Einwirkungsbereich (s. Anlage 5). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
der Betrieb durch die vorliegende Planung in seiner geplanten Nutzung nicht 
eingeschränkt wird.  

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehenden Maschinengeräu-
sche sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch das Ausbringen 
von Gülle sind denkbar und lassen sich auch bei ordnungsgemäßer Landwirt-
schaft nicht vermeiden. Sie sind von den künftigen Bewohnern im Rahmen der 
gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. 

5.4.1.2 Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen 
Bauphase  

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im 
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßi-
ge Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner Standorte. Sie sind jedoch 
während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauverkehr) unvermeidbar und 
nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbelastun-
gen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Ge-
räuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten. 

Betriebsphase 

Optisches Erscheinungsbild 

Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen auch opti-
sche Auswirkungen. Das Plangebiet ist jedoch in Teilen von Bebauung umgeben 
oder durch vorhandene Gehölze eingegrünt, welche durch weitere Pflanzgebote 
ergänzt werden sollen. Dadurch und durch die Anpassung der zulässigen Höhe 
der baulichen Anlagen an die umliegend vorhandenen Gebäudehöhen bzw. die 
dort getroffenen Höhenfestsetzungen, sind erhebliche negative Auswirkungen 
nicht zu erwarten.  

Das geplante Wohngebiet grenzt zudem nur im Südosten unmittelbar an vor-
handene Nachbarbebauung an. Der hier bestehenden eingeschossigen Bebau-
ung wird durch die Begrenzung der Geschosszahl auf ebenfalls ein Vollge-
schoss auf den neuen benachbarten Wohnbaugrundstücken und die Begren-
zung der Höhenentwicklung angemessen Rechnung getragen. Daher sind auch 
unzumutbare Auswirkungen auf die Nachbarschaft in Folge des Erscheinungs-
bildes (erdrückende Wirkung) oder die Verschattung durch Baukörper nicht an-
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zunehmen, zumal eine mögliche Bebauung im Norden an die bestehende Be-
bauung heranrückt.  

 

Verkehrslärmbelastung durch das geplante Wohngebiet (Anlage 8) 

Mit der vorliegenden Planung soll ein Wohngebiet mit ca. 40 Baugrundstücken 
entwickelt werden.  

Nördlich der Straße „Kampweg“ befinden sich einzelne im Außenbereich bzw. in 
einem allgemeinen Wohngebiet gelegene Wohngebäude. 

Eine überschlägige Berechnung der zu erwartenden Verkehrslärmbelastung 
durch das Baugebiet (s. Anlage 8) zeigt, dass die für die Bewertung der Ver-
kehrslärmbelastung in der Bauleitplanung maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ von 55/45 dB(A) tags/nachts für ein 
allgemeines Wohngebiet erheblich um ca. 12 / 9 dB(A) tags / nachts unterschrit-
ten werden. Das bedeutet, dass durch das geplante Baugebiet keine erhebliche 
zusätzliche Verkehrslärmbelastung zu erwarten ist und diese damit als zumutbar 
eingestuft werden kann. 

Für Wohngebäude im Außenbereich gilt ein um 5 dB(A) niedriger Schutzan-
spruch von 60/50 dB(A) tags/nachts (entsprechend einem Mischgebiet).  

Durch die Planung sind daher keine unzumutbaren Beeinträchtigungen der be-
nachbarten Wohnnutzungen zu erwarten.  

 

5.4.1.3 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet stellt, aufgrund der überwiegenden Acker- bzw. bisherigen priva-
ten Gartennutzung, kein Areal mit hoher Erholungsfunktion für die benachbarte 
Wohnbevölkerung dar. 
Die im Bereich der bisherigen Gartenfläche im Osten vorhandenen Einzelbäume 
und weitere Gehölzstrukturen entlang des Kampweges werden weitgehend zum 
Erhalt festgesetzt. An der Südseite des Plangebietes sollen weitere Gehölzstrei-
fen entstehen. Diese vorhandenen und geplanten Grünstrukturen stellen eine 
Ein- und Durchgrünung der geplanten Bebauung sicher. Die Planung hat daher 
insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Land-
schaft. 
 

5.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 
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5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen 

5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 
Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu 
rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen 
sind jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Ent-
wicklung derartiger Baugebiete. Sie sind während der Entstehungsphase (Bau-
tätigkeit) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten.  

Betriebsphase 

Das Orts- und Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes weist aufgrund der 
vorhandenen intensiven ackerbaulichen Nutzung und der angrenzend vorhande-
nen Bebauung keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit auf. Auch in seiner Erholungseignung ist das Plangebiet durch die vor-
herrschende intensive ackerbauliche Nutzung und der angrenzend vorhandenen 
Bebauung sehr stark eingeschränkt. Als wertvolle Elemente des Landschaftsbildes 
sind jedoch die südlich der Plangebietsfläche vorhandene Waldfläche sowie die 
Feldgehölze nördlich im und angrenzend zum Plangebiet sowie die Baumstruktu-
ren entlang des Kampweges zu beschreiben.  

Mit der vorliegenden Planung wird im Wesentlichen intensiv ackerbaulich genutzte 
Fläche in Anspruch genommen. Am nordöstlichen Rand der Plangebietsfläche 
werden vorhandene Gehölzstrukturen überplant. Da es sich bei diesen Gehölz-
strukturen jedoch nur um eine Strauchhecke handelt, die keine wesentliche Be-
deutung für das Landschaftsbild übernimmt, führt die Überplanung dieser Hecke 
zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die künftig entstehen-
den Baukörper auf einer bisher als Acker genutzten Fläche hervorgerufen. Dabei 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass die angrenzend bereits vorhandene 
Bebauung mit der vorliegenden Planung städtebaulich sinnvoll ergänzt und die 
künftige Bebauung durch die vorhandenen und die zusätzlich festgesetzten Ge-
hölzstrukturen bestmöglich in das Orts- und Landschaftsbild eingebunden ist bzw. 
wird.  

Durch die vorhandene Waldfläche südlich der Plangebietsfläche, die von der Pla-
nung unberührt erhalten bleibt, das am nördlichen Rand vorhandene Feldgehölz, 
welches vollständig erhalten bleibt, durch die festgesetzten Einzelbäume im südöst-
lichen Planbereich und den zusätzlich festgesetzten Gehölzstreifen am südlichen 
Rand der entstehenden Bebauung wird die entstehende Bebauung in das Orts- und 
Landschaftsbild eingebunden und eine landschaftsgerechte Neugestaltung des 
Landschaftsbildes erreicht.  
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Durch die Begrenzung der Bauhöhe, die sich der Bauhöhe der angrenzend vor-
handenen Bebauung anpasst, werden weitere Beeinträchtigungen des Orts- und 
Landschaftsbildes vermieden.  

Insgesamt entsteht an diesem Standort aufgrund der angrenzend bereits vorhan-
denen Bebauung und den getroffenen Festsetzungen keine erhebliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes.  

 

5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 
Fläche 
Mit der vorliegenden Planung wird eine ca. 4,2 ha große, bisher im Wesentli-
chen intensiv ackerbaulich genutzte Fläche in Anspruch genommen und auf der 
Fläche eine Bebauung mit Wohngebäuden ermöglicht. Das Baugebiet schließt 
sowohl im Nordwesten als auch im Südosten an die bebaute Ortslage bzw. aus-
gewiesene Wohngebiete an und ist geeignet, die vorhandenen Siedlungsberei-
che in Bookhof städtebaulich sinnvoll zu verbinden. 

Boden/Wasser 
Bauphase 

Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben 
des vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Wasser-
haltungsmaßnahmen können sich Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden 
und Wasser ergeben. Die Beeinträchtigungen sind jedoch regelmäßige Begleit-
erscheinungen bei der Entwicklung derartiger Anlagen. Die mit der vorliegenden 
Planung verursachten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden können nur 
zum Teil innerhalb der Plangebietsfläche ausgeglichen werden. Die noch ver-
bleibenden Beeinträchtigungen werden durch entsprechende externe Kompen-
sationsmaßnahmen ausgeglichen und kompensiert.  

Um Auswirkungen auf den Grundwasserstand und eine Verschärfung der Ab-
flusssituation zu vermeiden, soll das im Plangebiet anfallende Oberflächenwas-
ser in einer im westlichen Teilbereich geplanten Regenwasserrückhalteanlage 
zurückgehalten und dem natürlichen Abfluss entsprechend der nächsten Vorflut 
zugeleitet werden. 

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt wird in erster Linie durch die künf-
tige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen bestehende Boden-
funktionen wie z.B. Filter- und Pufferfunktionen verloren. 

Mit der ausschließlichen Inanspruchnahme heute bereits intensiv genutzter Flä-
che, die durch mögliche Stoffeinträge, Bodenverdichtung und Erosion bereits be-
einträchtigt ist, wird jedoch auf einen stark anthropogen veränderten Standort zu-
rückgegriffen. Gleichzeitig wird dadurch die Überplanung noch nicht veränderter 
oder weniger veränderter Standorte vermieden.  
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Im Bereich des festgesetzten 10 m breiten Gehölzstreifens am südlichen Rand, 
der mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt wird und dem zum 
Erhalt festgesetzten Feldgehölz am nördlichen Plangebietsrand sowie im Bereich 
der verbleibenden Freiflächen innerhalb der künftigen Wohngebietsflächen wer-
den Beeinträchtigungen des Bodens ausgeglichen bzw. vermieden.  

Aufgrund der Größe der versiegelbaren Fläche verbleiben jedoch erhebliche Be-
einträchtigungen des Bodens innerhalb des Plangebietes. Zur vollständigen Kom-
pensation dieser Beeinträchtigungen sind somit externe Kompensationsmaßnah-
men erforderlich. 

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht darüber hinaus auch Versickerungs-
fläche verloren. Die Grundwasserneubildung wird in den bebauten Bereichen ge-
nerell verringert.  

Das vorliegende Gutachten zur Ermittlung der Versickerungsfähigkeit kommt zu 
dem Ergebnis, dass unterhalb des Oberbodens in geringer Tiefe schlecht wasser-
durchlässige Geschiebelehmschichten anstehen. Auch aufgrund des geringen 
Flurabstandes des Geschiebelehms von unter 1 m ist das Plangebiet für eine de-
zentrale Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers ungeeignet.  

Unter Berücksichtigung der nach Südwesten abfallenden Geländehöhen ist daher 
im südwestlichen Randbereich des Plangebietes die Errichtung einer Regenwas-
serrückhalteanlage vorgesehen. Dieser Anlage wird das anfallende Oberflächen-
wasser über entsprechende Kanäle zugeleitet. Die Anlage soll einen Überlauf an 
den Vorfluter erhalten, über den das Oberflächenwasser auf das natürliche Maß 
gedrosselt abgeleitet wird.  

Durch diese Rückhaltung des Oberflächenwassers innerhalb der Plangebietsflä-
che und die Ableitung, die dem natürlichen Abfluss entspricht, werden Beeinträch-
tigungen des Grundwasserhaushaltes vermieden.  

Dem besonderen Schutzbedarf des Schutzgutes Wasser wird durch die Rückhal-
tung des Oberflächenwassers innerhalb des Plangebietes und dem damit verbun-
denen weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildungsrate ausreichend Rech-
nung getragen.  

Durch die Zuordnung externer Kompensationsmaßnahmen werden sich zusätzlich 
positive Auswirkungen für das Schutzgut Wasser ergeben, sodass insgesamt 
durch die Planung keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen verbleiben.  

 

5.4.2.3 Klima / Luft 
Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und 
für die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. 
Dieses kann grundsätzlich den Klimawandel begünstigen. Aufgrund der Kleinflä-
chigkeit der zu bebauenden Fläche sind hier erhebliche Auswirkungen auf das 
Klima jedoch nicht zu erwarten.  
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Betriebsphase 

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust an Ve-
getationsfläche kommt es kleinräumig zu einer stärkeren und schnelleren Erwär-
mung. Die vorgesehene Versiegelung bzw. Bebauung wirkt sich somit negativ auf 
das Schutzgut aus. Siedlungsnahe Freifläche als Frischluftentstehungsgebiet wird 
dadurch reduziert.  

Durch die Neuanlage eines Gehölzstreifens am südlichen Rand des Plangebietes 
wird jedoch auch neue vertikale Verdunstungsstruktur geschaffen.  

Diese Gehölzanpflanzungen wirken sich positiv auf das Kleinklima (Luftbefeuch-
tung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Schadstoffen) aus, sodass damit 
die negativen Auswirkungen durch die Flächenversiegelung z.T. minimiert werden. 
Des Weiteren dient diese Neuanpflanzung den Erfordernissen des Klimaschutzes, 
indem sie dem Klimawandel entgegenwirkt (z.B. durch Bindung von CO2). Damit 
wird dem Grundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.  

Darüber hinaus bleibt das am nördlichen Rand der Plangebietsfläche vorhandene, 
für das Kleinklima wertvolle Feldgehölz zum überwiegenden Teil erhalten.  

Die innerhalb des Plangebietes verbleibenden Freiflächen besitzen ebenfalls eine 
positive Bedeutung für das Klima und die Luft. Insgesamt werden durch die Be-
grenzung der Versiegelung bei gleichzeitiger Neuanlage von Gehölzstrukturen 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes hervorgerufen.  

Darüber hinaus führen die auf externen Kompensationsflächen geplanten Maß-
nahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden auch zu 
einer Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben somit keine 
erheblichen Beeinträchtigungen.  

 

5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird im Wesent-
lichen durch die Überplanung von Acker und bisher als Garten genutzter Flä-
chen verursacht.  

Artenschutzprüfung 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschütz-
ten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der be-
sonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz 
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von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, 
S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zu-
letzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, 
S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

• streng geschützte Arten:  
besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß 
den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hin-
sichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten 
gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bun-
desartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng 
geschützte Arten definiert.  

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirt-
schaftlicher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weitergehende Anforderungen enthält.  

 

Bauphase  

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr und 
die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen durch Verlärmung, 
Lichtemissionen und optische Störreize zu Beeinträchtigungen für die Fauna 
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kommen und Individuen können getötet oder verletzt werden. Um diese Störungen 
bzw. Beeinträchtigungen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, dürfen die 
Bauflächenvorbereitungen nur außerhalb der Brutzeit potenziell hier möglicher 
Freiflächenbrüter und notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten nur außerhalb der 
Brutzeit potenziell hier möglicher Gehölzbrüter und außerhalb der Hauptaktivitäts-
phase der Fledermäuse stattfinden.  

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 
Brutvögel 

Die einzige streng geschützte Art, die im UG erfasst wurde, ist der Mäusebus-
sard. Da von ihm weder ein bestehender Horst noch Nestbauaktivitäten oder re-
vieranzeigendes Verhalten erfasst wurden, ist davon auszugehen, dass das UG 
Teil des Großreviers eines im Umfeld ansässigen Paares ist, und die Tiere sich 
zur Nahrungssuche im UG aufhielten. 

Dem Acker, der den maßgeblichen Teil der Vorhabenfläche ausmacht, kommt 
keine besondere Bedeutung als Brut- oder Nahrungshabitat für Brutvögel zu. Es 
wurden keine reinen Offenlandarten wie Kiebitz oder Feldlerche erfasst. Durch 
die Nähe zur Siedlung und die geringe Flächengröße ist die Vorhabenfläche für 
solche Arten mit größerer Fluchtdistanz unattraktiv.  

Der überwiegende Teil der im UG nachgewiesenen Arten ist weit verbreitet und 
häufig. Auch bei den drei Arten mit RL-Gefährdungsstatus (Gartengrasmücke, 
Star, Trauerschnäpper) handelt es sich um anpassungsfähige Arten, die in den 
die Vorhabenfläche umgebenden Gehölzen oder dem benachbarten Wohnge-
biet erfasst wurden.  

Die am Rand der Vorhabenfläche südlich des Kampweges vorhandenen Ge-
hölzstrukturen sind nach Plan vom Vorhaben überplant und werden entfernt.  

Diese für das geplante Vorhaben notwendige Beseitigung stellt eine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die erfassten Brutvogelarten 
dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), die sich in Nestern befinden, können 
bei den Arbeiten zur Baufeldfreimachung verletzt oder getötet werden, wodurch 
ein Verbotstatbestand nach den Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG zutrifft. 

Des Weiteren sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch Schallimmissionen 
und visuelle Wahrnehmung für den Mäusebussard nicht auszuschließen. (Stö-
rungs- und Tötungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG.) 

Auch der Verlust von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
kann nicht ausgeschlossen werden. 

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig:  

 Die Baufeldräumung sowie erforderliche Fällungs- oder Rodungsarbeiten ha-
ben außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (Allgemeiner 
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Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

 Erfolgt die Baufeldräumung während der Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten 
zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprüfung 
auf Nester bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologi-
sche Baubegleitung zu erfolgen.  

 Durch Schutzbeklebungen von Fenstern lassen sich Anflüge erheblich reduzie-
ren und so populationsrelevante Beeinträchtigungen vermeiden. „Durchsicht”-
Fensterkonstellationen (Wintergärten, Eingänge, Carports, etc.) sind beson-
ders oft Ursache für Kollisionen anfliegender Vögel. 

Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie 
z.B. Amsel, Singdrossel oder Blaumeise sind vorhabenbedingt keine populations-
relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vorbelastung durch die Nähe zur 
bestehenden Siedlung sind populationsrelevante Auswirkungen auch bei den Ar-
ten mit RL-Gefährdungsstatus auszuschließen.  

Der Mäusebussard ist zwar störungsempfindlicher als die anderen erfassten Brut-
vogelarten, aber diese Empfindlichkeit gegenüber Störungen wird dem Umfeld des 
Brutplatzes zugesprochen und bezieht sich nicht auf Tiere, die innerhalb ihres Re-
vieres auf Nahrungssuche sind. 

Für die im UG erfassten Brutvogelarten, die in einer der Gefährdungskategorien 
gelistet sind (Gartengrasmücke, Star und Trauerschnäpper) erfolgten im UG nörd-
lich des Kampweges und innerhalb der Siedlung die Nachweise. Es kann hier da-
von ausgegangen werden, dass die Scheuchwirkung durch die Bauvorhaben und 
Betriebsimmissionen aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Siedlung 
keine populationsrelevante Erheblichkeit erreicht.  
Von einem Lebensstättenverlust der innerhalb der überplanten Gehölze südlich 
des Kampweges erfassten Arten ist auszugehen.  
 

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig:  

 Der Verlust von Gehölzen ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz von Brut-
plätzen für Höhlenbrüter durch insgesamt 6 Höhlenbrüternistkästen (3 Kästen 
Kohlmeise/Kleiber, Schlupflochdurchmesser 32 mm und 3 Kästen Blaumei-
se/Sumpfmeise, Schlupflochdurchmesser 26 mm) auszugleichen. Die Kästen 
werden in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld im bestehen-
den Gehölzbestand) angebracht. Es muss darauf geachtet werden, dass die 
Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktiona-
lität der Kästen zu gewährleisten, müssen diese außerdem jährlich gewartet 
werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren durchgeführt 
werden. 
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 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Strauchbrütern 
ist in geringer Distanz zur Vorhabenfläche eine heimische Wildsträucherhecke 
anzulegen. Dieser Anforderung wird durch die Anlage einer standortgerechten 
Bepflanzung am südwestlichen Plangebietsrand entsprochen.  

 

Fledermäuse 

Es ergab sich im Rahmen der Begehungen kein erkennbares Quartierpotenzial 
oder der Verdacht auf die Nutzung geeigneter Struktur (Altbäume). Eine beste-
hende Nutzung geeigneter Strukturen ist aber nicht auszuschließen. Ein Verlust 
von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher nicht auszuschlie-
ßen. Dies betrifft ebenso die vorhabenbedingte Tötung im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG, da diese in Bezug auf die Vorhabenwirkungen besonders im Be-
reich von (unentdeckten) Quartieren eintreten kann.  

Ebenso ist davon auszugehen, dass sowohl Lärm- und Lichtemissionen in der 
„Betriebszeit" geplanter Bebauung als auch die Habitatveränderungen (Entfer-
nung/Unterbrechung von Leitstrukturen, Versiegelung und Bebauung von Fläche) 
sowohl während der Bauphase als auch bei Beleuchtung an errichteten Gebäuden 
und Wegen zu Störungen der jagenden Tiere führen werden.  

 

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. Sep-
tember (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 
BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

 Erfolgt die Baufeldräumung während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse 
(01.03. bis 30.09.), hat vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung 
des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) eine 
endoskopische Überprüfung auf potenziell in Baumquartieren befindliche Fle-
dermäuse im Vorhabenbereich durch eine ökologische Baubegleitung zu erfol-
gen. 

Bei gebäudebewohnenden, kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der 
Zwergfledermaus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch an-
lage- und betriebsbedingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim poten-
ziell im UG lebenden Großen Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im struktu-
rierten Raum auf Luftschichten oberhalb der Baumwipfel beschränkt, die nur in ge-
ringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht und Schall beeinflusst sind. 
Bei den anderen potenziell im UG anzutreffenden Arten ist von Störungen und ei-
ner damit verbundenen Meidung der betroffenen Bereiche, durch Beleuchtung 
auszugehen.  
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Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

 Reduzierung der Wege- und Außenbeleuchtung auf ein Minimum im Bereich 
der Vorhabenfläche, der den Gehölzen nördlich des Kampweges zugewandt 
ist. 

 Wahrung eines ausreichenden Puffers zwischen Bebauung und der unmittel-
baren Umgebung der Gehölze (Leitlinien). 

 Sofern die erheblichen Beeinträchtigungen nicht vermieden bzw. vermindert 
werden können, sind diese zu kompensieren, d.h. es darf nach Beendigung 
des Eingriffes keine erhebliche Beeinträchtigung der betrachteten Arten zu-
rückbleiben (siehe auch folgenden Absatz zu § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  
(Lebensstättenverlust)). 

Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (überplantes 
Jagdgebiet und Rodung von Leitlinien und potenziellen Quartierstätten in Gehöl-
zen) der im Bereich der Vorhabenfläche und UG erfassten Arten ist auszugehen.  

 

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

 Für den Verlust des Jagdgebietes/Leitlinien und des Quartierpotenzials sind 
Kompensationsmaßnahmen möglichst in angrenzenden Flächen oder Flächen 
in naher Umgebung notwendig. Hierzu sollten Hecken und Baumreihen in der 
nahen Umgebung durch Lückenschließungen mit heimischen Baum- und Wild-
sträucherarten aufgewertet werden. Dieser Anforderung wird durch die Anlage 
einer standortgerechten Bepflanzung am südwestlichen Plangebietsrand ent-
sprochen.  

 

Als vorsorglicher Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren 
sind 3 Fledermaushöhlen (selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) 
in der Umgebung (ab etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten Gehölzstruk-
turen) anzubringen. 

Die Potenzialabschätzung aus dem Jahr 2017 und der Artenschutzfachbeitrag aus 
2023 sind als Anlagen 7.1 und 7.2 der vorliegenden Begründung beigefügt.  

 

5.4.2.5 Wirkungsgefüge 
Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festset-
zungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf das 
andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der vor-
liegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der Planung geht im Wesentlichen landwirtschaftliche Nutzfläche in Form 
von Acker verloren. Das Landschaftsbild wird vor allem durch die künftige Be-
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bauung verändert. Durch die Versiegelung werden die Grundwasserneubildung 
und damit auch die Verdunstungsrate reduziert. Mit der geplanten Neuanlage 
eines Gehölzstreifens am südlichen Rand des Plangebietes sowie der Schaffung 
einer Regenwasserrückhalteanlage werden aber auch neue vertikale Verduns-
tungsfläche und die Möglichkeit der Schadstoffbindung sowie auf derzeitiger 
Ackerfläche neue Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensräume für Flora und Fauna 
geschaffen. Zusammen mit dem vorgesehenen Erhalt vorhandener Gehölze und 
der geplanten Begrenzung der Bauhöhe werden Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes vermieden. Im Übrigen werden die sich ergebenden Be-
einträchtigungen auf externen Kompensationsflächen ausgeglichen. 

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maß-
nahmen nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

5.4.2.6 Risiken für die Umwelt 
Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes am vorliegenden Standort 
und der damit verbundenen Entstehung von Wohngebäuden ist kein besonderes 
Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die Planung verursacht keine beson-
deren Risiken für die menschliche Gesundheit und für das Ökosystem.  

 

5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
   Risiken für das kulturelle Erbe 
Im Plangebiet und angrenzend sind der Gemeinde keine Objekte von kulturge-
schichtlicher Bedeutung bekannt.  

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzu-
zeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).  

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet 
(§ 14 Abs. 2 NDSchG).“ 

 

5.4.4 Wechselwirkungen  
Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von 
§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  
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Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwiegenden 
Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen.  

Mit der vorliegenden Planung eines allgemeinen Wohngebietes angrenzend zu 
bestehender Wohnbebauung entstehen somit keine neuen weitergehenden Be-
einträchtigungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt 
und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter), die sich so auswirken, dass 
negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebliche Wechselwirkungen tre-
ten damit nicht auf.  

 

5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
   benachbarter Plangebiete 
Südlich des Plangebietes werden parallel zur vorliegenden Planung mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 65 für einen ansässigen Landmaschi-
nenbetrieb Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen. Die Planung wird vorliegend 
berücksichtigt und lässt keine erheblichen Konflikte erwarten.  

Im Übrigen sind in der Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes 
keine weiteren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen 
oder bekannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren 
Umweltproblemen führen könnten.  

 

5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 

5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 
Für das Plangebiet selbst und das unmittelbare Umfeld des Plangebietes sind 
gemäß den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt. Auch 
liegt das Plangebiet nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet.  

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Gebiete sind 
daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß  
§ 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

5.4.6.2 Besonderer Artenschutz 
Unter Berücksichtigung, dass die Baufeldräumung außerhalb des Zeitraumes 
1. März bis zum 30. September durchgeführt wird, können die Verbotstatbestän-
de gemäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG ausgeschlossen werden. Erfolgt 
die Baufeldräumung während der Brutzeit der Vogelarten oder während der 
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Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse muss vor Beginn der Arbeiten durch eine 
ökologische Baubegleitung sichergestellt werden, dass Individuen nicht getötet 
werden.  

Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Strauchbrütern 
und den Verlust des Jagdgebietes/Leitlinien und des Quartierpotenzials für Fle-
dermäuse sind heimische Hecken- und Gehölzstrukturen neu anzulegen. Dieser 
Anforderung wird durch die Anlage einer standortgerechten Bepflanzung am 
südwestlichen Plangebietsrand entsprochen.  

Außerdem müssen als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Quar-
tierstätten an Bäumen in der direkten Umgebung 3 Fledermaushöhlen und  
6 Höhlenbrüterkästen (3 Kästen für Kohlmeise/Kleiber und 3 Kästen für Blau-
/Sumpfmeise) angebracht werden.  

 

5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) 
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen ist 
nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 
Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll jedoch möglich 
sein.  

Hierzu ist auch § 32 a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) „Photovolta-
ikanlagen für die Stromerzeugung auf Dächern“ zu beachten, wonach seit dem 
1.1.2023 bei der Errichtung von überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden, die 
mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 Prozent der 
Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten sind. Bei Wohngebäuden gilt 
diese Regelung nach dem 31.12.2024, wobei jedoch bereits derzeit die Tragkon-
struktion des Gebäudes so zu bemessen ist, dass auf allen Dachflächen Photovol-
taikanlagen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie errichtet werden 
können. 

Zudem wird auf das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der euro-
päischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Verein-
heitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude verwiesen, welches am 1. No-
vember 2020 in Kraft getreten ist Das Gesetz hat das bis dahin gültige Energie-
einsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Er-
neuerbare-Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) ersetzt.  

Das GEG enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die 
Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz er-
neuerbarer Energien in Gebäuden. Mit einer zum 01.01.2023 in Kraft getretenen 
Änderung gibt es eine Reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs 
im Neubau von bisher 75 Prozent des Referenzgebäudes auf 55 Prozent vor. Das 
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Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den 
Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebietsfestset-
zung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen 
der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung muss 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz er-
richtet werden (z.B. GEG). 

 

5.5 Maßnahmen 
Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 

5.5.1 Immissionsschutzregelungen 
Das Plangebiet stellt sich nicht als erheblich belastet dar (z.B. Geruch, Lärm, 
Luftschadstoffe oder Erschütterung).Von dem geplanten allgemeinen Wohnge-
biet gehen ebenfalls keine erheblichen Emissionen aus. Schutzmaßnahmen sind 
daher nicht erforderlich. 

 

5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 
Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, 
wird das vorhandene Feldgehölz am nördlichen Plangebietsrand erhalten und 
durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Auch die vorhandenen Einzelbäume im 
südöstlichen Planbereich werden weitestgehend durch Festsetzung in ihrem Be-
stand gesichert. Des Weiteren wird die Versiegelung auf das erforderliche Maß 
reduziert. Die verbleibenden Freiflächen innerhalb des festgesetzten Wohnge-
bietes tragen ebenfalls zu einer Vermeidung von Beeinträchtigungen bei. Beein-
trächtigungen des Wasserhaushaltes werden durch die Rückhaltung des Ober-
flächenwassers innerhalb des Plangebietes vermieden. Um erhebliche Beein-
trächtigungen für die Fauna zu vermeiden, ist ein Zeitfenster für die Bauflächen-
vorbereitung einzuhalten.  
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5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  
a) Zulässigkeit des Eingriffs 
Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der 
Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu ent-
scheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten 
Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in 
der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich 
ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. ver-
mieden bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in 
denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraus-
setzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder 
gefährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Wohn-
raumbeschaffung einen bedeutsamen öffentlichen Belang darstellt, sind nach 
Überzeugung der Gemeinde Herzlake die hier vorbereiteten Eingriffe letztend-
lich zulässig.  
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b) Eingriffsbilanzierung 
Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Maß-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität nachvoll-
ziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) zu-
grunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE) 

 

c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 
In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorangegangenen 
Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Städtetagmodell wird den Biotopen 
des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zugeordnet. 

Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in der 
Summe den Eingriffsflächenwert.  

 

 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit

Ackerfläche (A) 35.313 qm 1 WF 35.313 WE

Straße "Kampweg" 4.644 qm - - 

            befestigt (3 m Breite)  1.563 qm 0 WF 0 WE

            unbefestigt  3.081 qm 1 WF 3.081 WE

Naturnahes Feldgehölz (HN) 1.885 qm 4 WF 7.540 WE

Strauchhecke (HFS) 1.643 qm 3 WF 4.929 WE

Halbruder. Gras- u.Staudenflur (UHM) 1.667 qm 3 WF 5.001 WE

Hausgarten mit Altbäumen (PHG) 1.454 qm 2 WF 2.908 WE

Nährstoffreicher Graben (FGR) 1.303 qm 3 WF 3.909 WE

    

 Gesamtfläche: 47.909 qm     

 Eingriffsflächenwert:     62.681 WE

 



Gemeinde Herzlake 
Bebauungsplan Nr. 56   51 

Büro für Stadtplanung (BP56_Begr.doc) 28.08.2023 

d) Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden schutzgutbezogen Maßnahmen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs beschrieben. Zusammengefasst sind 
dieses: Der Erhalt des Feldgehölzes am nördlichen Plangebietsrand und der wei-
testgehende Erhalt der Einzelbäume im südöstlichen Plangebietsbereich, die 
Neuanlage eines Gehölzstreifens am südlichen Rand der Plangebietsfläche, die 
Anlage einer Regenwasserrückhalteanlage im südwestlichen Planbereich sowie 
der Verbleib von Freiflächen innerhalb des festgesetzten Wohngebietes.  

Diesen Maßnahmen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfaktor 
nach dem Städtetagmodell zugeordnet. Sie werden in der nachfolgenden Tabel-
le aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nutzungsarten / Biotoptypen werden 
mit den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben dann addiert den 
Kompensationswert.  

 

Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit

Allg. Wohngebiet (GRZ 0,3) 32.171 qm - - 

    versiegelt (45 %) (X) 14.477 qm 0 WF 0 WE

    unversiegelt (55 %) 17.694 qm 1 WF 17.694 WE  

Straßenverkehrsfläche 8.719 qm - - 

      befestigt (80 %) 6.975 qm 0 WF 0 WE

      unbefestigt (20 %) 1.744 qm 1 WF 1.744 WE

Öffentl. Grünfläche zum Erhalt 1.749 qm 4 WF 6.996 WE

Öffentl. Grünfläche (Spielplatz) 668 qm 1 WF 668 WE

Öffentl Grünfläche (RRA) 1.024 qm 2 WF 2.048 WE

Private Grünfl. zum Anpfl.u.Erhalten 2.540 qm 3 WF 7.620 WE

Nährstoffreicher Graben 1.038 qm 3 WF 3.114 WE

    

Gesamtfläche: 47.909 qm     

Kompensationswert:     39.884 WE

  

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und interne 
Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 39.884 WE. Gegenüber dem 
Eingriffsflächenwert (62.681 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit von 22.797 WE, 
sodass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig werden. 
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e) Externe Kompensationsmaßnahme (Anlage 9) 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 55 „Bakerder Wiese“ der Gemeinde Herz-
lake ergab sich durch die Umnutzung einer Gewerbegebietsfläche in eine 
Wohnbaufläche ein Kompensationsüberschuss in Höhe von 22.294 WE, der 
derzeit noch für eine Kompensation zur Verfügung steht. Dieser Überschuss 
wird dem vorliegenden Bebauungsplan vollständig zugeordnet.  

Das noch verbleibende Kompensationsdefizit in Höhe von 503 WE soll im Be-
reich des Flurstücks 38 (tlw.) der Flur 17 Gemarkung Herzlake ausgeglichen 
werden. Im Rahmen des Bebauungsplanes 44, 2. Änderung wurden die Herrich-
tungsziele verschiedener Kompensationsflächen geändert. Im Bereich der Kom-
pensationsfläche Nr. 11 (Flurstück 38, Flur 17, Gemarkung Herzlake) stehen 
derzeit noch 704 WE für die Kompensation zur Verfügung. Von diesen zur Ver-
fügung stehenden Werteinheiten werden dem vorliegenden Bebauungsplan ent-
sprechend dem noch verbleibenden Defizit 503 WE zugeordnet. Im Bereich des 
Flurstücks 38 stehen somit noch 201 WE für anderweitige Eingriffe zur Verfü-
gung.  

 

f) Schlussbetrachtung 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungs-, Ausgleichs- und ex-
ternen Kompensationsmaßnahmen geht die Gemeinde Herzlake davon aus, 
dass der durch den Bebauungsplan Nr. 56 „Südwestlich des Kampweges“ verur-
sachte Eingriff in das Landschaftsbild und in den Naturhaushalt ausgeglichen 
wird und somit den Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 
BauGB sowie dem Artenschutz gem. § 44 BNatSchG entsprochen ist.  

 

5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 

5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 
Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden. 

Erfordernis, Anlass und Ziel der Planung sind unter Punkt 1.2 beschrieben. In 
der Gemeinde Herzlake besteht, neben dem Hauptort, auch in den Ortsteilen 
Bookhof, Felsen und Neuenlande eine erhebliche Nachfrage an Wohnbau-
grundstücken, welche nicht durch Möglichkeiten zur Innenentwicklung gedeckt 
werden kann. Wie ausgeführt, wurden die letzten Wohngebiete in diesen Orts-
teilen jeweils vor über 20 Jahren entwickelt. Mit der vorliegenden Planung strebt 
die Gemeinde daher in Bookhof die Ausweisung eines neuen Wohngebietes an, 
welches für alle drei Ortsteile herangezogen werden und der bestehenden Nach-
frage Rechnung tragen soll.  
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Für die Planung werden eine landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie private 
Gartenflächen in einer Größe von insgesamt ca. 4,2 ha in Anspruch genommen. 
Hiervon sollen ca. 0,6 ha als öffentliche oder private Grünflächen verbleiben und 
werden für Anpflanzungen oder die Regenrückhaltung herangezogen. Im ge-
planten Wohngebiet wird das Maß der möglichen Bodenversiegelung durch die 
Festlegung einer Grundflächenzahl von 0,3 begrenzt. Einschließlich der Über-
schreitungsmöglichkeit der GRZ um bis zu 50 % für Garagen und Nebenanlagen 
verbleiben mind. 55 % der Grundstücksflächen, welche weder überbaut noch 
versiegelt werden dürfen. Auf diesen Flächen wird eine Begrünung, z.B. als Gar-
tenfläche, erfolgen. Die verbleibenden Beeinträchtigungen werden auf einer ex-
ternen Kompensationsfläche ausgeglichen.  

Die Gemeinde ist daher der Ansicht, dass durch die vorliegende Planung auch 
der Bodenschutzklausel ausreichend Rechnung getragen wird.  

 

5.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen zu erwarten.  

 

5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 
Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen an 
Standorten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankonforme 
Alternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise 
umgesetzt werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-Bau Fach-
kommission Städtebau am 1. Juli 2004 oder Bischopink / Külpmann / Wahlhäu-
ser, Der sachgerechte Bebauungsplan, RN 1243, VHW-Verlag, 5. Aufl., Juni 
2021). 

Wie in Kap. 1.2 und 3 beschrieben, dient die vorliegende Planung vorrangig der 
Schaffung von Wohnbaumöglichkeiten für die Eigenentwicklung der Ortsteile 
Bookhof, Neuenlande und Felsen. Dieser Bedarf kann im Rahmen einer Innen-
entwicklung nicht gedeckt werden, da innerhalb der vorhandenen Siedlungsbe-
reiche die Baugrundstücke seit langem vergeben sind. 

In den Ortsteilen wurde seit 2002 kein größeres Wohngebiet durch eine Bauleit-
planung entwickelt. Die nun für eine ergänzende Siedlungsentwicklung vorgese-
hene Fläche schließt im Nordwesten an bestehende Wohngebiete und im Süd-
osten an die bebaute ursprüngliche Ortslage von Bookhof an. Das Gebiet ist da-
her geeignet, die vorhandenen Siedlungsbereiche in Bookhof zu verbinden. 



Gemeinde Herzlake 
Bebauungsplan Nr. 56   54 

Büro für Stadtplanung (BP56_Begr.doc) 28.08.2023 

Eine Alternativplanung würde, aufgrund des bestehenden Bedarfes und des 
grundsätzlichen städtebaulichen Zieles Bauwilligen aufgrund ihrer sozialen Bin-
dungen eine Bebauung vor Ort zu ermöglichen, nur eine Planung an anderer 
Stelle im Bereich der Ortsteile bedeuten. In Angrenzung an die bestehenden 
Siedlungsbereiche stehen der Gemeinde jedoch derzeit keine anderen Flächen 
unmittelbar zur Verfügung.  

Im Ergebnis erscheint die gewählte Fläche daher als sinnvolle Lösung zur Sied-
lungsentwicklung im Ortsteil Bookhof. 

 

5.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

5.8.1 Methodik 
Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft er-
folgte verbalargumentativ. Die Eingriffs- und Kompensationsermittlung erfolgte 
auf Grundlage der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages“ (2013).  

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden anhand von Begehungen und Po-
tenzialabschätzungen für die Tierartengruppen der Brutvögel und Fledermäuse 
berücksichtigt.  

Die Verkehrslärmbelastung wurde nach dem Verfahren der RLS 90 „Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen“ ermittelt und nach der DIN 18005-1 bewertet. 
Den Berechnungen wurden dabei für das Horizontjahr 2030 prognostizierte Da-
ten zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde die aus dem Baugebiet zu erwartende 
Verkehrsbelastung ermittelt. 

Die zu erwartende Gewerbelärmsituation wurde gutachterlich durch eine Be-
rechnung auf Grundlage der Technischen Anleitung für Lärm (TA Lärm) ermittelt 
und anhand der DIN 18005-1 bewertet.  

Die Ermittlung der Geruchsbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe mit 
Tierhaltung wurde gutachterlich nach Anhang 7 der TA Luft und unter Beachtung 
der Vorgaben des Landkreises durchgeführt.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 

5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung 
der getroffenen Regelungen und geplanten Festsetzungen durch die Planung 
nicht zu erwarten.  

Die Umsetzung der geplanten Anpflanzungen wird von der Gemeinde durchge-
führt oder durch Inaugenscheinnahme überwacht. Die Dauer der erforderlichen 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen.  
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Als Kompensation wird eine, durch den Bebauungsplan Nr. 55 „Bakerder Wiese“ 
der Gemeinde Herzlake zur Verfügung stehende Überkompensation und eine 
weitere externe Kompensationsmaßnahme auf einer Fläche, die der Gemeinde 
dauerhaft zur Verfügung steht, zugeordnet.  

Für diese Fläche wird die Gemeinde durch Vertrag die Durchführung der Maß-
nahmen sichern. Die Gemeinde wird nach Anfangskontrollen im ersten und drit-
ten Jahr nach der Durchführung der Kompensationsmaßnahmen regelmäßig, 
d.h. alle 5 Jahre, eine Überprüfung der Maßnahmen vornehmen. 

 

5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Im Nachfolgenden werden die sich aus der Planung resultierenden Auswirkun-
gen in Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst darge-
stellt. 

Durch die geplante Festsetzung eines Wohngebietes am vorliegenden Standort 
und von Grünflächen für die Regenwasserrückhaltung bzw. als Pflanzstreifen 
kommt es zu einem Verlust von unbebauter Landschaft. Für Natur und Land-
schaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Landschaftsbild) ge-
hen im Wesentlichen Ackerfläche und privat als Garten genutzte Teilflächen als 
Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum für Arten der Feldflur und des Sied-
lungsrandes verloren.  

Durch die Bebauung wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit 
Versickerungsfläche reduziert und die Grundwasserneubildungsrate, bei gleich-
zeitiger Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses, verringert. Durch die 
geplante Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers im Plangebiet und 
die gedrosselte Ableitung können erhebliche Beeinträchtigungen des Wasser-
haushaltes jedoch vermieden werden. 

Die geplante Bebauung ergänzt die nördlich, nordwestlich und südöstlich vor-
handenen Siedlungsbereiche und ist geeignet, diese miteinander zu verbinden. 
Durch den Erhalt vorhandener Gehölze im nordwestlichen Bereich und entlang 
des Kampweges sowie die geplante Anlage eines Gehölzstreifens am südlichen 
Rand des Plangebietes ergeben sich insgesamt keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes, der Arten und Lebensgemeinschaften und des 
Klimas bzw. der Luft an diesem Standort. Die verbleibenden Beeinträchtigungen 
von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des Bodens durch die Versiegelung 
können durch einen zur Verfügung stehenden Kompensationsüberschuss und 
eine externe Kompensationsmaßnahme ausgeglichen werden.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Um den Ver-
botstatbestand der Tötung sicher ausschließen zu können, dürfen die Bauflä-
chenvorbereitungen sowie erforderliche Fällungs- oder Rodungsarbeiten jedoch 
ausschließlich außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September durch-
geführt werden. Erfolgen die Arbeiten während der Brutzeit der Vogelarten oder 
während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse muss vor Beginn der Arbeiten 
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durch eine ökologische Baubegleitung sichergestellt werden, dass Individuen 
nicht getötet werden.  

Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Strauchbrütern 
und den Verlust des Jagdgebietes/Leitlinien und des Quartierpotenzials für Fle-
dermäuse sind heimische Hecken- und Gehölzstrukturen neu anzulegen. Dieser 
Anforderung wird durch die Anlage einer standortgerechten Bepflanzung am 
südwestlichen Plangebietsrand entsprochen.  

Außerdem müssen als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Quar-
tierstätten an Bäumen in der direkten Umgebung 3 Fledermaushöhlen und  
6 Höhlenbrüterkästen (3 Kästen für Kohlmeise/Kleiber und 3 Kästen für Blau-
/Sumpfmeise) angebracht werden.  

Innerhalb des Plangebietes sind unverträgliche Geruchsimmissionen der Land-
wirtschaft oder Lärmimmissionen durch Gewerbe oder Verkehr für das Schutzgut 
Mensch nicht zu erwarten.  

Da keine wertvollen Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet oder angrenzend be-
kannt sind, ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Sollten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden diese 
unverzüglich der Denkmalbehörde gemeldet.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung nicht 
zu erwarten. 

 

5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 
 Immissionsschutzgutachten des Ingenieurbüros „Normec Uppenkamp“, Be-

richt Nr. I05003922, 03.06.2022 

 Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe 
August 1998 

 DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

 Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1, Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

 Geruchtechnischer Bericht Nr. G23026.1/01, Fides Immissionsschutz & Umwelt-
gutachter, 04.04.2023 

 Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.8.2021 mit Vor-
gaben zur Geruchsbeurteilung in Anhang 7 

 Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-
che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, 
Cloppenburg / Lingen, 1959)  

 Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 
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 Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie und Klimaschutz 

 Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Boden-
kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

 NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

 Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 
Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. p Natur-
schutz Niedersachsen 2003) 

 Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021) 

 Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages (2013) 

 

6 Abwägungsergebnis 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht ab-
zuwägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB 
bei der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, 
zu ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begrün-
dung dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 5 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch 
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht 
ausgeglichen werden können. 

Die durch die mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewer-
tungsmodell bewertet worden und werden teilweise im Plangebiet bzw. durch ei-
nen Kompensationsüberschuss an anderer Stelle im Gemeindegebiet ausgegli-
chen. Verbleibende Beeinträchtigungen werden durch Zuordnung einer externen 
Kompensationsmaßnahme ausgeglichen und kompensiert.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen den geplanten Nutzungen, unter Berück-
sichtigung des angegebenen Zeitfensters für die Gehölzrodungen und Bauflä-
chenvorbereitungen und der Anlage von Ausgleichsbiotopen in Form von An-
pflanzungen, Fledermaushöhlen und Nistkästen nicht entgegen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der vor-
handenen und geplanten Anpflanzungen und der vorgesehenen Beschränkung 
der geplanten Bebauung auf ein Vollgeschoss nicht zu erwarten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch Gewerbe- oder Verkehrslärm sind nicht 
gegeben. Auch unzumutbare Geruchsimmissionen durch Tierhaltungsanlagen, 
die einer wohnbaulichen Nutzung im Plangebiet entgegenstehen würden, sind 
im Gebiet nicht zu erwarten. 
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Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die bei der Errichtung von 
Gebäuden einzuhaltenden Gesetze und Richtlinien zur Energieeinsparung 
Rechnung getragen. 

Die damit nur geringe zusätzliche Belastung der Schutzgüter erscheint insbe-
sondere im Verhältnis zur Schaffung von Flächen für neuen Wohnraum als ver-
tretbar. 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller 
vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung somit durchgeführt wer-
den.  

 

7 Städtebauliche Daten 
Art der Nutzung Fläche in 

qm 
Fläche in % 

Allgemeines Wohngebiet 32.171 qm 67,1 % 

Öffentliche Grünflächen, davon:  
 Flächen zum Erhalten von Bäumen und 

Sträuchern 
 Regenwasserrückhalteanlage 
 Spielplatz 

3.441 qm 
 

(1.749 qm) 

(1.024 qm) 
(668 qm)  

7,2 % 
 

(3,7 %) 

(2,1 %) 
(1,4 %) 

Private Grünflächen (Pflanzflächen) 2.540 qm 5,3 % 

Straßenverkehrsfläche, davon 
 Private Verkehrsfläche 

9.757 qm 
(456 qm) 

20,4 % 
(1,0 %) 

Plangebiet 47.909 qm 100 % 
 

8 Verfahren 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange 
Der Bebauungsplan Nr. 56 wurde zunächst im Verfahren nach § 13 b BauGB auf-
gestellt und hat in der Zeit vom 20.05.2019 bis 21.06.2019 gemäß § 13 b i.V. m 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2 sowie § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgele-
gen. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange unterrichtet und um eine 
Stellungnahme gebeten.  

Da die Unterrichtung und Erörterung der Planung somit bereits zuvor auf ande-
rer Grundlage erfolgt sind, wurde gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 BauGB von der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange abgesehen.  
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b) Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 (2) BauGB zusammen mit der 
dazugehörigen Begründung einschließlich Umweltbericht in der Zeit vom 
…………… bis …………… öffentlich im Rathaus der Gemeinde Herzlake ausge-
legen. Ort und Dauer der Auslegung wurden eine Woche vorher mit dem Hin-
weis bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vor-
gebracht werden können.  

 

c) Satzungsbeschluss 
Die vorliegende Fassung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom 
………... 

Herzlake, den …………. 

 

 

Bürgermeister Gemeindedirektorin 

 

 

 

Anlagen 
1. Bestehende Nutzungsstruktur und Festsetzungen der angrenzenden Bebau-

ungspläne  

2. Oberflächenentwässerungskonzept (Ingenieur- und Planungsbüro Schwen-
nen vom 06.11.2018) 

3. Geruchstechnische Untersuchung (Nr. G23026.1/01, Fides Immissionsschutz 
& Umweltgutachter GmbH, Lingen, vom 04.04.2023)  

4. Verkehrslärmberechnung (K 208) 

5. Schalltechnische Untersuchung (zum VBP Nr. 65, Ingenieurbüro „Normec 
Uppenkamp“, Bericht Nr. I05003922, 03.06.2022) 

6. Biotoptypenkartierung 

7. Potenzialabschätzung Brutvögel und Fledermäuse 2017 (Dipl. Biologe Hr. 
Wecke, Anlage 7.1) 
Artenschutzfachbeitrag und UsaP 2023 (Dipl. Biologe Hr. Wecke,  
Anlage 7.2) 

8. Verkehrslärmbelastung durch das Baugebiet  

9. Darstellung/Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen 



 

 

Legende: 
 Geltungsbereich B.-Plan Nr. 56  
 Abgrenzung 34er Bereich Bookhof 
 Angrenzende Bebauungspläne 

1 Landmaschinenbetrieb 
 Wohnbebauung 
 Bereich mit Wohnbebauung,  
 eingeschossig 
Festsetzungen der angrenzenden B.-Pläne: 
MD  Dorfgebiet 
WA  Allgemeines Dorfgebiet 
0,4 Grundflächenzahl 
0,4 Geschossflächenzahl 
 I  Zahl der Vollgeschosse 
 o offene Bauweise 
  nur Einzel- (E) und Doppelhäuser  
  (D) zulässig 
SH max. Sockelhöhe 
TH max. Traufhöhe 
FH max. Firsthöhe 
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- unmaßstäblich - 

11/2018          Büro für Stadtplanung, Oldenburg 

B-Plan Nr. 1 
WA 0,4 

I o / ED 
SH = 0,5 m 

 

B-Plan Nr. 31 
WA 0,4 

-- o / ED 
SH = 0,5 m 
TH = 4,5 m 
FH = 9,0 m 

 

B-Plan Nr. 48 
WA 0,4 

-- o / ED 
SH = 0,5 m 
TH = 4,5 m 
FH = 9,0 m 

 

B-Plan Nr. 3 
MD 0,4 
-- 0,4 
I o / E 

SH = 0,5 m 
 

W 

Acker 

Grünland 

W I 

Acker 

Acker 

W 

Gehölz 

Gehölz 

Acker 

Gehölz 

Gehölz 

W I 

W 1 
W W 

W 
W 

W 
W 

W 

W 

W 



Anlage 2





















































��
��
���
�	

��
��
�

���
�
�

��
��
���
�	

��
��
�

���
�
�
�

���
�����

��

��
��
���
��
�

�
�
�
�
�
��
��
	

��
���
��
��

��
���
��
��

���
��

�
�

����
���

�

�
��

���

���

�����
�
���������

��
���
��
��

��
���
��
��

��
���
��
��

���

���

����������

 �

��
�
!
���
�
���
"�

#$�%
&

'
��
��
�

�
(
(�
�(
�

���)*�	

��
�

�+

�,

+�

��

�-
.

�-
� �/

0&
-

+
.

0�

�-
1

��
,

0.

01

0&
.

��

/

�&

+
� -

�0
0

��
�

//
�1

�-
&

��
1

0&
��

0&
�0

.�

1

0&

0

0/

.,

0�

�

0�

�0

00

0

�

���
)*
�	

�����
�
���������

����������

 �
��
�)
��

��
��
"�

2
�

0,
/

�31,
03,,

�31,

�3,,

�3
,,

�3
1,

�3
1,

03
,,

0�
3,
,







.
,3,,

�(
0
�3&,

���

003/

1

4�	����5

6�	%2
�%
7�����	�8�(
���*�����

9����

�

6���: $���

�

 ��
���
;������	

�

�

,&%��%0,�/
%
 �����<	��	

	���<�����5

9���� =�<���� 7�(>%2$�%5

/-0

�?

#�@,&%��%0,�/

	�)�8��5

 ���	�
5





�
5
�,,,
 ��	������5
#�������3
���

������<���5 A�"���5 �����2$�%5




������<���5
@�����3
���
,&%��%0,�/

6$�?$6?'B2
'%
74 $'$����B�
7�����	

C��%5
,1+1�D+1�,�������<���	
E������	 ��:5
,1+1�D+1�,0,

�������	
�+-1-








@�����
B����*�	
/

�F#@?$$?$

?��*�����	��	�)���

$����
A����
�
�+--,
#�������

����	���<���
#�������

�������	)���
$�%
1&
���
�����
#�������
G�((��(�G

@(��	�����8���  	� .�%�&.�H 7< ,3�,  � �0%�&1�H
E�������������  	� +%-/��H 7< ,3-1  � -%../�H
BB�  	� �%,�1�H 7< �3,,  � �%,�1�H
��8��������  	� &%0/-�H



Anlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 A. Änderung der Samtgemeinde Herzlake  
 

Bebauungsplan Nr. 56 
„Südwestlich des Kampweges“ 

 
der Gemeinde Herzlake 

 
- Geruchstechnische Untersuchung - 
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Verkehrsimmissionen – Andruper Straße (K 208)  
Berechnung gemäß RLS 90 
 
Südlich des Plangebietes verläuft in ca. 35-40 m Entfernung die Andruper Straße 
(K 208). 

Bei der Verkehrszählung 2016 wurde auf der K 208 im Bereich Bookhof eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 1.827 Kfz ermittelt. Der 
Anteil des Schwerlastverkehrs lag mit 62 Fahrzeugen bei 3,4 %. 

Aktuelle Verkehrsprognosen (z.B. Shell Pkw-Szenarien 2014) gehen für den weiteren 
Prognosehorizont bis 2040 nicht von einem Anstieg des allgemeinen 
Verkehrsaufkommens aus, da die bis ca. 2020/2025 zu erwartenden ansteigenden 
Verkehrszahlen (höherer Pkw-Bestand, steigende Fahrleistung) bis 2040 und damit 
im langfristigen Planungshorizont, aufgrund des demographischen Wandels und 
weiterer, z.B. wirtschaftlicher Faktoren, wieder auf das Niveau von 2010 zurückfallen 
werden. Verkehrszuwächse werden sich demnach fast ausschließlich aus 
Siedlungsentwicklungen oder anderen Strukturveränderungen ergeben.  

Das Bundesverkehrsministerium geht jedoch in seinem Bundesverkehrswegeplan bis 
zum Planungshorizont 2030 noch von einer jährlichen Wachstumsrate von 0,6 % 
aus. Diese jährliche Steigerung wird daher den nachfolgenden Berechnungen 
zugrunde gelegt (DTV-Wert: 1.987 Kfz). 

 

Der Flächen im Plangebiet sollen als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden: 

 Orientierungswerte der 
DIN 18005 

Immissionsgrenzwerte der  
16. BImSchV 

 Allgemeines Wohngebiet Allgemeines Wohngebiet 
Tags/ 
nachts 

55 dB (A) 
45 dB (A) 

 59 dB (A) 
49 dB (A 

 

Die südliche Baugrenze hält zur Mitte der Fahrbahn der K 208 einen Abstand von  
mind. ca. 40 m ein. 
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Andruper Straße (K 208) 

Eingabe Abkürzung Bezeichnung 
1.827 DTVgezählt gezählte durchschn. tägliche Verkehrsbelastung 
1987 DTV Durchschn. tägliche Verkehrsbelastung incl. Verkehrsprognose  

50 vPkw Geschwindigkeit Pkw 
50 vLkw Geschwindigkeit Lkw  
40 s⊥ Unterschiede im Abstand zw. Emissionsort und Immissionsort 

1,65 hm mittlere Höhe  
0,6 D Zuwachs jährliche Steigerung des Verkehrs in Prozent 
14 J Zeitspanne für Planungshorizont 

5 p 
T: Prozent maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil  
(Tabelle A berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

1 p 
N: Prozent maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil  
(Tabelle A berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

0 DStrO Korrektur wegen Unterschiede in Straßenoberfläche (Tabelle B) 
0 DStg Korrektur wegen Steigung/Gefälle in Prozent (Tabelle C) 
0 K Korrektur bez. Kreuzung/Einmündung (Tabelle D)  

0 DB 
Pegeländerungen durch topogr. Gegebenheiten RLS-90, 
Kapitel 4. 0 (wird zur Zt. nicht berücksichtigt)  

 

Tags Nachts   
M 119,20 M 15,89 

LPkw 30,71 LPkw 30,71 

LLkw 44,34 LLkw 44,34 

D 13,63 D 13,63 

DV -4,86 DV -6,07 

DS⊥ -0,61 DS⊥ -0,61 

DBM -3,36 DBM -3,36 

Lm 25,T 59,55 Lm 25,N 49,65 

Lr 40,T 50,73 Lr 40,N 39,62 
 

In einem Abstand von 40 m zur Fahrbahnmitte der K 208 werden die Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 für ein allgemeines Wohngebiet von 55/45 dB (A) um ca.  
4-5 dB(A) tags / nachts unterschritten. 
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14 A. Änderung der Samtgemeinde Herzlake  

 
Bebauungsplan Nr. 56 

„Südwestlich des Kampweges“ 
 

der Gemeinde Herzlake 
 

- Schalltechnische Untersuchung 
(zum VBP 65) - 
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Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021) 
A Acker 
FGR Nährstoffreicher Graben 
GI Artenarmes Intensivgrünland 
HBE Einzelbaum, Baumgruppe 
HFS Strauchhecke 
HN Naturnahes Feldgehölz 
OEL locker bebautes Einzelhausgebiet 
OVS Straße 
PHG Hausgarten mit Altbäumen 
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur 
WXH Laubforst aus heimischen Arten 
WZD Douglasienforst 
 
Hauptbestandsbildner: 
Ea Amerikanische Roteiche  Er Erle 
Ei Eiche    Pz Zitterpappel 
 

 
Gemeinde Herzlake 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
In der Gemeinde Herzlake ist südlich des Kampwegs die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes vorgesehen, der bei Umsetzung die Rodung einer überplanten Baumreihe beinhaltet. Da 
sich durch die Maßnahme die Veränderung die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts erheblich beeinträchtigen kann, besteht nach der zuständigen Naturschutzbehörde 
die Notwendigkeit einer Potenzialabschätzung, die die mögliche Betroffenheit der Artengrup-
pen Vögel (Brutvögel) und Fledermäuse umfassen soll. Mit einer Potenzialabschätzung soll 
dargestellt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es im Verlauf der Umsetzung 
des Vorhabens zu Verbotstatbeständen nach § 44 (1) BNatSchG kommen kann und ob 
dadurch umfänglichere artenschutzrechtliche Prüfungen notwendig werden können. 
Die nachfolgende Arbeit stellt die Ergebnisse der 2017 durchgeführten Begehung dar. 
 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
Das Plangebiet liegt südwestlich der Gemeinde Herzlake (Abbildung 1), die selbst nahe Ha-
selünne und Meppen gelegen ist. Naturräumlich liegt es in der „Ems-Hunte-Geest und 
Dümmer Geestniederung“ und gehört nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und 
Zuordnung zu den biogeographischen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West 
(atlantische biogeographische Region). Das Untersuchungsgebiet umfasst die überplante 
Baumreihe. Bei den Bäumen handelt es sich um schnellwachsende Pappeln, deren Lücken 
mit Buchen in Form einer verwilderten Hecke "aufgefüllt" wurden (s. Abbildung 4 und Abbil-
dung 3). Am Ende der Reihe, die den Kampweg Richtung Bookhof linksseitig säumt, finden 
sich rechts und links des Kampwegs ältere Eichen und Buchen, die nicht überplant sind (s. 
Abbildung 6 und Abbildung 7). Die Ausdehnung des Untersuchungsgebietes ist der Abbil-
dung 2 zu entnehmen. Das Alter der Bäume ist durchgehend relativ gering (< 60 Jahre). Das 
umgebende Landschaftsbild ist neben Siedlungsbebauung und kleineren Still- und Fließge-
wässern durch ähnliche Flächen geprägt, auf denen sich Weidegrünland mit Baumreihen 
abwechseln.  
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets im landschaftlichen Raum.  

 Quelle: verändert nach Open Topomap (www. opentopomap.org). 

 
Abbildung 2: Untersuchungsgebiet für Brutvögel und Fledermäuse (rote Begrenzung. Quelle Satellitenbild: 

Verändert nach Google Earth © 2018, GeoBasis DE/BKG © 2009 
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3 Methodik 
Es erfolgte eine einmalige Begehung im zeitigen Frühjahr 2017 zur Beurteilung des Habitats 
und zur Anfertigung der Fotos. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Suche nach geeigne-
ten Fledermausquartieren wie Höhlen und Rindenspalten gelegt, sowie Reviergesänge der 
ansässigen Vogelarten verhört, um typische Vertreter der dort lebenden Artengilden zu be-
stimmen. 

4 Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvögel 
Es konnten innerhalb und im unmittelbaren Umfeld (Unterholz, Wegesrand, Feldrand) nur 
sog.  "Allerweltsarten" angetroffen werden. Das sind Vogelarten, die aufgrund ihrer wenig 
spezifischen Ansprüche überall und meistens häufig anzutreffen sind. Ihr Schutzstatus "be-
sonders geschützt" nach BNatschG entspricht dem aller europäischen Vögel und bedarf kei-
ner besonderen Gefährdung wie zum Beispiel der Einordnung in einer der Gefährdungskate-
gorien (1-3) der Roten Liste Niedersachsens oder Deutschlands. 
Es konnten innerhalb der Baumreihe weder Spechthöhlen noch Rindenspalten entdeckt 
werden, die Höhlenbrütern geeignete Strukturen für den Nestbau bieten. Der Bewuchs zwi-
schen den Bäumen und der Efeubewuchs entlang der Pappelstämme (s. Abbildung 4) bieten 
für viele Vögel die Möglichkeit, ein Nest im Schutz der Ranken zu bauen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass streng geschützte Arten oder Arten der Gefährdungskategorien der Roten Liste 
innerhalb der Gehölzreihe ihr Brutrevier besetzen wird als sehr gering eingeschätzt. 
Die beiden Waldstücke am Ende des Kampwegs bieten mit Alteichen und Totholz (s. Abbil-
dung 6) sehr gute Bedingungen für gehölzbrütende Vogelarten. 
 
Erläuterungen: Rote Liste: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 

2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West 

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet  
 BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 
 

4.2 Fledermäuse 
Es ließen sich keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fledermäuse inner-
halb der Baumreihe feststellen. Es konnten weder Spechthöhlen, Astausfaulungen oder Rin-
denspalten entdeckt werden, die geeignete Strukturen als Quartier für baumbewohnende 
Fledermäuse bieten. Die Rinde der Bäume der überplanten Baumreihe ist altersgemäß auch 
bei den älteren Pappeln noch glatt. Sie bietet keine Spalten und Abplatzungen, in denen sich 
kleinere Arten für Sommer zurückziehen könnten. Auf den benachbarten Waldgrundstücken 
am nördlichen Ende des Kampwegs ist in umfassenden Maß Altbaumbestand vorhanden, so 
dass hier von von vorhandenen Quartieren ausgegangen werden kann. 
 
Baumreihen werden gerne als Leitlinie oder Jagdrevier genutzt. Viele kleinere Arten orientie-
ren sich bei ihrem Vegetationsnahen Flug an linearen Strukturen, um so Wege von ihren 
Quartieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe von Gehölzen finden sich 
durch den Windschutz und die Gehölze selbst als Nahrungsgrundlage mehr Insekten als 
über offenen Flächen. Je nach Größe der Fledermausart findet die Jagd z.T. in unterschied-
lichen Luftschichten statt: Große Arten wie der Große Abendsegler nutzt den Luftraum an 
und über den Baumkronen, während manche kleinen Arten nur wenige Meter über dem Bo-
den und nur gering entfernt von der nächsten Vegetationsstruktur jagen. Die folgende Tabel-
le gibt eine Übersicht über die potenziell im Bereich der Baumreihe jagenden Arten. Das Ar-
tenspektrum entspricht dem, was in regelmäßiger Häufigkeit im nordwestdeutschen Tiefland 
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in abwechslungsreicher Landschaft angetroffen werden kann. Fledermäuse sind in Deutsch-
land ausnahmslos streng geschützt, weswegen hier auf die einzelnen Arten eingegangen 
wird. 
 
Tabelle 1: Artenspektrum der im UG potenziell anzutreffenden Fledermausarten und deren Schutz-

status 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 
Nnoc 

Höhlen in alten, großen Bäumen 
(Spechthöhlen), Winterquartiere 
oft in großer Entfernung in 
großen Baumhöhlen, Spalten an 
Gebäuden und Brücken oder an 
der Decke von Höhlen 

jagt hoch und wenig 
strukturgebunden 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 
Eser 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäudedächern, 
Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete wandernde 
Art), NDS: 2 
Pnat 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, 
Winterquartierein Baumhöhlen, 
Holzstapeln und Gebäuden 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 
Ppip 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäuden, Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
FFH Anhang II u. IV, RL D: *, Nds.: 2 
Mnat 

Sommerquartiere in Spalten 
in/an Gebäuden, Scheunen, 
Bäumen, Winterquartiere in 
unterirdischen Stollen, Kellern, 
Höhlen sogar im Bodengeröll 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
FFH Anhang IV, RL D: *, Nds.: 3 
Mdau 

Sommerquartiere in 
Baumhöhlen oder 
Fledermauskästen, 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen, Kellern, Höhlen und 
Bunkeranlagen 

Meist Jagdhabitate an/über 
Wasser, seltener in 
baumbestandenen Flächen 
oder Feuchtwiesen 

Mausohr (Myotis myotis) 
FFH Anhang II u. IV, RL D: 3, Nds.: 2 
Mmyo 

Spalten, in/an Gebäudedächern, 
Scheunen, Winterquartiere in 
Höhlen, Stollen udn Kellern 

bodenorientierte 
Nahrungssuche nach 
kriechenden Insekten auf 
Weiden udn Waldboden 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) 
FFH Anhang II und IV (brandtii), RL D: 2, Nds.: 2; FFH 
Anhang IV (mystacinus), Nds.: 2 RL D: 3, Nds.: 2 
Mbart 
 

Sommerquartiere in 
Baumhöhlen oder 
Fledermauskästen (brandtii) 
oder auch in Spalten an 
Gebäuden (mystacinus), 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen und Höhlen 

Akustisch schwer 
voneinander trennbar, 
Jagdflug beider Arten ist 
strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Langohren (Plecotus auritus/austriacus) 
FFH Anhang IV, RL D: V, Nds.: 2 
Plec 

Sommerquartiere in Bäumen 
wie auch Gebäuden, 
Winterquartiere vorwiegend in 
unterirdischen Quartieren wie 
Stollen, Kellern und Höhlen 

Akustisch schwer trennbare 
Arten, Ortung über die 
Raschellaute der Beute, 
Jagd strukturgebunden und 
vegetationsnah 

 Erläuterungen: D: BfN, 2009, Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Nds: Heckenroth et al., 
1991, Rote Liste Niedersachsen.  

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 
 
 

5 Beschreibung der Wirkfaktoren  
• Waldumwandlung/Fällarbeiten 

Die Vorbereitung der überplanten Flächen erfordert baubedingt die Rodung der der be-
stehenden Gehölze. 

• Bodenentnahmen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
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Die Einrichtung eines Neubaugebiets/Industriegebiets erfordert baubedingt umfassende 
Bodenarbeiten für Fundamente, Straßenbau, Drainage und Ausschachtungen. Boden-
veränderungen können großen Einfluss auf die Habitatqualität für Insekten haben, die die 
Nahrungsgrundlage der meisten Vögel und Fledermäuse bilden. 

• Erschütterungen 
Erschütterungen durch Maschinen und Fahrzeuge während der Bauzeit haben durch 
Scheuchwirkung einen Effekt auf die Biotopqualität. 

• Licht 
Mit Störungen durch Licht (Beleuchtung von Fahrzegen, Baumaschinen, Straßenbe-
leuchtung) ist bau- wie anlagebedingt zu rechnen. 

• Schallemissionen 
Es kommt bau- wie anlagebedingt zu Lärmbelastungen durch Fahrzeuge und Arbeitsma-
schinen/Autos, die sich negativ auf störungsempfindliche Tierarten im nahen Umfeld 
auswirken können. 

• Visuelle Reize 
Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder Vermeh-
rungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlaufen der Fluchtdis-
tanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. Diese Auswirkungen bestehen 
während der Bauzeit wie auch alltags anlagebedingt. 

 

6 Rechtliche Grundlagen 
Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinn des § 18 Absatz 2 Satz 1, die die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
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Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten oder den streng geschützten gehören, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 
14 BNatSchG geregelt. 
 
Besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Ra-
tes vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 
72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 08.04.2008, S. 3) geändert worden ist, aufge-
führt sind, 
b) nicht unter Punkt a) fallende 
aa) Tier und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt 
sind; 
 
Streng geschützte Arten: 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  
aufgeführt sind; 
Den einheimischen europäischen Vogelarten kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den 
besonders geschützten Arten; hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng 
geschützten Arten gleichgestellt. Weiter sind einzelne europäische Vogelarten über die Bun-
desartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte 
Arten definiert. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 
16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG eitergehende Anforderungen enthält. 
 

7 Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie aller anderen Vogelarten und 
Fledermausarten 

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Die Erheblichkeit ist erreicht, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn durch die Störung der 
Bestand oder die Verbreitung von Anhang IV-Arten bzw. europäischen Vogelarten nachteilig 
beeinflusst wird. Zu berücksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertreibungseffekte 
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bewirken oder Fluchtreaktionen auslösen. Weitere für die Planung zu berücksichtigende, 
streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie neben Vögeln und Fledermäusen 
wurden im Rahmen dieser Potenzialabschätzung nicht betrachtet. 
Unter Berücksichtigung verschiedener Gefährdungskriterien und der speziellen Habitatan-
sprüche werden in diesem Rahmen die Arten der oben aufgeführten Tiergruppen ermittelt, 
die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. Dabei werden besonders wie 
auch streng geschützte Arten nach ihren Brut-Lebensraumschwerpunkten zu ökologischen 
Gilden zusammengefasst. Folgende Kriterien werden angewendet, um diese näher zu be-
trachtenden Tierarten auszuwählen: 
 
• Wirkungsbetroffenheit von Brutvorkommen bzw. Reproduktion im nahen Umfeld des 

Eingriffsbereichs. 
  
 
• Gefährdung 
Folgende Arten sind detailliert zu betrachten: 
− Fledermäuse als ausnahmslos streng geschützte Arten, 
− Vogelarten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Niedersachsen bzw. 

der regionalisierten Liste des Tieflands West sind (RL 0, 1, 2, 3 nach Krüger et al. 8. Fas-
sung Stand 2015), 

− Vogelarten, deren Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend oder ungünstig bis 
schlecht einzustufen ist, 

− Koloniebrüter, 
− Vogelarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist, sobald eine Rechtsverordnung nach §54 BNatSchG vorliegt. 
Für alle anderen Vogelarten gilt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung 
bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen wegen ihrer weiten Verbreitung, 
der fehlenden Gefährdung und des daher anzunehmenden günstigen Erhaltungszustandes 
nicht zu vermuten ist. 

7.1 Brutvogelarten 
Die Beurteilung erfolgt für zusammengefasste Gruppen von Arten gleicher Habitatansprüche 
(ökologische Gilden) mit unterschiedlichem Schutzstatus für die im UG vorkommenden 
Habitate.  
Gehölzbewohnende Arten (WL, WN)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in Gehölzen 
sowie ihre Niststätten direkt in oder an Bäumen oder innerhalb der Strauchschicht oder am 
Boden von Wald oder an Waldrändern haben.  
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: potenziell möglich 
 
Das Baumalter ist für Gehölzbrüter zu jung, um von einer guten Eignung der untersuchten 
Baumreihe als Bruthabitat für diese Gilde zu sprechen. Der Erhaltungszustand der lokalen 
Population im Umfeld wird aufgrund der dichteren und älteren Gehölzbestände als gut 
eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden laut Plan anteilig Gehölze auf der Flächen (s. Abbildung 2) auf 
Stiel gesetzt. Alle im Umfeld der Baumreihe vorgefunden und mit einiger Wahrscheinlichkeit 
potenziell auch in der Baumreihe als Brutvogel lebenden Vogelarten sind sogenannte 
"Allerweltsarten", die aufgrund ihrer wenig spezialisierten Ansprüche im ländlichen 
Landschaftsraum weit verbreitet sind. Ihre artspezifisch geringe Empfindlichkeit gegenüber 
den Auswirkungen des Vorhabens lässt unausweichliche Habitatverluste keine signifikanten 
Auswirkungen auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen Population haben. Die 
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ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Fällungs- und Rodungsarbeiten werden 
außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln (März bis Juli) durchgeführt. Außerdem müssen, als 
kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Brutplätze von Höhlenbrütern für die 
gefällten Bäume 10 Höhlenbrüternistkästen (5 Kästen Kohlmeise/Kleiber, 
Schlupflochdurchmesser 32 mm und 5 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, 
Schlupflochdurchmesser 26 mm) in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld) 
angebracht werd. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen 
Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten 
müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei 
und fünf Jahren durchgeführt werden. 
Prognose des Störungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung, Lichtemissionen und optische 
Störreize zu erwarten. Erhebliche Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen 
können aber aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten ausgeschlossen werden. 
Aufgrund des Angebots an Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante 
Beeinträchtigung der lokalen Population aber nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Strauch und Gebüsch bewohnende Arten (ST)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben sowie ihre Niststätten am Boden oder im Geäst 
von Hecken und Büschen im umfeld sonst offener Flächen haben. 
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: potenziell möglich  
Die Strauchbestände  zwischen den Bäumen der Reihe bieten diesen Arten gute 
Bedingungen für Niststätten und insektenreiche Feldrandstreifen zur Nahrungssuche. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population in der Umgebung der Baumreihe wird wegen 
des abwechslungsreichen Angebots offen oder im Zusammenhang mit Baumreihen 
wachsender Strauchvegetation als gut eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben wird anteilig Vegetation innerhalb des überplanten Bereichs beseitigt. 
Hierdurch können potentielle Brutstätten verlorengehen und Individuen verletzt oder getötet 
werden. Die Arten sind im Landschaftsraum jedoch verbreitet, so dass sich die Verluste von 
potenziellen Brutstätten bei Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen 
Population auswirken. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
Für Vogelarten, die Strauchvegetation als Lebens- und Fortpflanzungsstätten benötigen, 
entstehen mit der Anlage von Gärten und Hecken in einem Wohngebiet zudem neue 
geeignete Habitate. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Rodungsarbeiten werden außerhalb der 
Hauptbrutzeit von Vögeln (März bis Juli) durchgeführt. 
Prognose des Störungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können aber 
aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten gegenüber anthropogenen Störungen 
ausgeschlossen werden. Aufgrund des Angebots an Sträuchern und Wege säumenden 
Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
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7.2 Fledermausarten 
Alle europäischen Fledermausarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesarten-
schutzverordnung in der höchsten Schutzkategorie als „streng geschützte Arten“ eingestuft. 
Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Der Schutzstatus der einzelnen Arten 
ist in der Tabelle 1 zu entnehmen. 
Der Übergang von Siedlungsbebauung zu offenen Weideflächen bietet Jagdhabitat und Leit-
linienstruktur in Form von Hecken, Gehölzen in räumlicher Nähe insektenreicher Gewässer 
wie der Hase, deren stiller Altarme und Restgewässer. Die in Tabelle 1 aufgeführten Arten 
sind im ländlichen Kulturraum weit verbreitet und flächendeckend anzutreffen. Es wurden 
keine Hinweise auf Quartierstandorte innerhalb des UG festgestellt. Die Gruppenzuordnung 
erfolgt bei einzelnen Arten (Fransenfledermaus) nicht obligat, da sowohl Gebäude als auch 
Bäume als Quartierstätten gewählt werden können. 
 
Die Gruppe der an Gebäude als Quartier gebundenen Fledermäuse: Breitflügelfleder-
maus (Eptesicus serotinus, Kürzel: Eser), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, Kürzel: 
Ppip), Fransenfledermaus (Myotis nattereri, Kürzel: Mnat), Mausohr (Myotis myotis, Kürzel: 
Mmyo) und die Langohren (Plecotus auritus/austriacus, Kürzel: Plec) 
Breitflügelfledermaus - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausart werden durch struktur-
gebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, Alleebäume, Wallhecken vor Grün- 
oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Gewässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind 
für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdreviere und bieten Gelegenheit, in Dachstühlen und 
Spalten von Verkleidungen Quartierraum zu finden. Mit bis zu 16 km2 ist das Jagdrevier die-
ser Art relativ groß. 
Zwergfledermaus - Bestandssituation: sehr häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleich-
bleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser kulturfolgenden Fledermausart werden eben-
falls durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, aufgelichtete 
Mischwaldbestände in der Nähe von Grün- oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Ge-
wässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdreviere 
und bieten Gelegenheit, in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder Holzdachstühlen 
Quartierraum zu finden.  
Mausohr - Bestandssituation: mittelhäufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): steigend. Die 
bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausart sind insektenreiche Bodenflächen wie Grün-
land, das durch Mahd oder Weidetiere kurzrasig gehalten wird oder Waldboden in lichtem 
Laubwald. Sommerquartiere in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder Holzdachstühlen 
sowie Scheunen. 
Langohren - Bestandssituation: mittelhäufige Art (auritus) / seltene Art (austriacus), Be-
standstrend (kurzfristig): rückläufig. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausarten 
sind Gehölze, von deren Blättern sie Insekten absammeln, die sie über deren Fress- und 
Bewegungsgeräusche orten. Sommerquartiere werden sowohl in Bäumen als auch in/an 
Gebäuden bezogen. 
 
Das Fällen von Bäumen und roden von Sträuchern bedeutet den Verlust von Strukturen, die 
für diese Arten die “Leitlinien" zur Orientierung zwischen Quartieren und Jagdhabitat darstel-
len. Die Versiegelung von Grünland und das Roden von Strauchhecken bedeutet Verlust von 
attraktiven Jagdrevieren, in deren Nähe ein hohes Insektenaufkommen ist. 
Prognose der Schädigungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden mögliche Jagdhabitate entlang an Sträuchern sowie deren 
Funktion als Leitlinie zwischen Quartieren und Jagdhabitaten in kleinem Umfang verschwin-
den. Die Arten sind in ländlichen Raum wie diesem durch Wallhecken und Sträucher unter-
brochenen Grünland- und Ackerflächen häufig anzutreffen. Da alle Arten auf Gebäude als 
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Quartierstätten angewiesen sind, geht vom Vorhaben die Gefahr der Zerstörung von Winter-, 
Sommer- oder Wochenstubenquartieren aus. Die ökologische Funktionalität der Fortpflan-
zungs- und Nahrungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine 
Prognose des Störungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuelle Effekte wie 
Lichtemissionen kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungs-
wirkung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Grün- 
und Offenland, Hecken und Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beein-
trächtigung der lokalen Population daher nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Die Gruppe der an Bäume als Quartier gebundenen Fledermäuse: Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula, Kürzel: Nnoc), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii, Kürzel: Pnat) 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri, Kürzel: 
Mnat). 
Großer Abendsegler - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Der Große Abendsegler hat von allen im UG vorkommenden Arten den göß-
ten Aktionsradius. Jagdreviere können bis zu 15 km von den Wochenstuben oder Sommer-
quartieren entfernt sein. Es dienen alte, große Bäume als Quartier und Balzstätte. Dabei sind 
vor allem bei allen baumhöhlenbewohnenden Arten die Tagesquartiere keine konstante 
Größe, sondern werden in gewissen Abständen gewechselt. Die Beziehung zwischen Ta-
gesquartier und Jagdhabitat kann also dynamisch sein und sich im Jahresverlauf ändern. 
Großer Abendsegler ziehen im Herbst in Überwinterungsquartiere, die räumlich über mehre-
re hundert bis über tausend Kilometer von den Sommerquartieren entfernt liegen. Da diese 
Art auch ihre Sommerquartiere nur in ausreichend großen Baumhöhlen älterer Bäume be-
zieht, sind Quartierstandorte auf Alt- Uraltbäume beschränkt. Solcherart Quartierstätten sind 
im UG nicht vorhanden. Das durchschnittliche Alter der überplanten Gehölze im UG beträgt 
etwa 20-50 Jahre. In solchen Bäumen finden sich selten Astausfaulungen oder Spechthöh-
len von größeren Spechten, wie dem Schwarzspecht, die für den Großen Abendsegler als 
Quartier eine geeignete Größe aufweisen. 
Fransenfledermaus: Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): stei-
gend. Fransenfledermäuse sind an Bäume als Sommerquartierstätte gebunden (in Ausnah-
mefällen überwintern sie auch in Baumhöhlen). Ihre Jagdreviere sind deutlich kleinräumiger 
als die der anderen Arten, und die Jagdflüge finden nah an Vegetationsstruktur gebunden 
statt. Die Situation stellt sich ähnlich dar wie beim Gr0ßen Abendsegler: Der Baumbestand 
des UG ist zu jung, um geeignete Quartierstätten bieten zu können. Die Rinde der Bäume ist 
noch glatt und ohne Bereiche in denen sich Höhlungen oder Spaltenverstecke bilden konn-
ten. Auch Spechthöhlen von allgemein häufigen Arten wie dem Buntspecht waren im UG 
nicht nachweisbar. 
Rauhautfledermaus - Bestandssituation: häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleichblei-
bend. Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften 
mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kie-
fernwälder gern in den Niederungen größerer Flüsse. Als Jagdgebiete werden vor allem in-
sektenreiche Waldränder, aber auch Siedlungen angenommen. Als Sommer- und Paarungs-
quartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Wald-
rändern in Gewässernähe liegen. Genutzt werden Baumhöhlen, Fledermauskästen, Jagd-
kanzeln, seltener auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere in Verkleidungen oder 
Holzdachstühlen. Rauhautfledermäuse legen vergleichsweise große Strecken (bis 8 km) 
zwischen den Sommerquartieren und ihren Jagdgebieten zurück.  
Wasserfledermaus - Bestandssituation: häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): steigend.. 
Besiedelt werden Laub- und Kiefernwälder gern in der Nähe von Gewässern. Als Jagdgebie-
te werden vor allem insektenreiche Gewässer(ufer) und Waldränder. Als Sommer- und Paa-
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rungsquartiere werden Bereiche bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldrändern in Ge-
wässernähe liegen. Genutzt werden Baumhöhlen und Fledermauskästen. 
 
Prognose der Schädigungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Das Fällen von Bäumen in einem von diesen Arten genutzten Revier kann dieses in seiner 
Qualität so verändern, dass die Funktion als Lebensstätte nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kann. Im drastischsten Fall werden bestehende Wochenstuben von Mutter- und Jungtie-
ren zerstört. Bei ausreichendem Baumalter muss daher vor dem Beginn von Baumfällarbei-
ten sichergestellt werden, dass sich dort keine Fledermausquartiere befinden, um einen Ver-
botstatbestand zu vermeiden. Im Fall der überplanten Fläche ist das Alter der vorhandenen 
Bäume und Sträucher nicht ausreichend, um Astlöcher und Höhlen aufzuweisen, die dem 
Großen Abendsegler und den kleineren Arten geeignete Quartiergelegenheit bieten könnten.  
Durch das Vorhaben werden anteilig Jagdhabitat über und an Gehölzen und Sträuchern so-
wie deren Funktion als Leitlinie zwischen Quartieren und Jagdhabitaten verschwinden. Der 
Große Abendsegler jagt in Luftschichten, die wenig von Strukturveränderungen in Bodennä-
he beeinflusst sind. Die Arten sind in einem ländlichen Siedlungsraum wie diesem häufig 
anzutreffen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baumfällarbeiten sollen während der Wo-
chenstubenzeit grundsätzlich ausgeschlossen werden und müssen in der Zeit von Oktober 
bis März erfolgen. Bei Befund nicht erkannter Quartierstätten sind Fällarbeiten auszusetzen, 
und nach Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde ist ggf. die Erteilung einer 
Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten zu beantragen. Außerdem müssen, als 
kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Quartierstätten für die gefällten Bäume 5 
Fledermauskästen (Sommerquartiere, wartungsfreie Flachkästen) an Bäumen der direkten 
Umgebung angebracht werden (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld). Es muss darauf 
geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um 
die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten müssen diese außerdem jährlich gewartet 
werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren durchgeführt werden. 
 
Prognose des Störungsverbote nach §44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuel-
le Effekte kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungswirkung 
auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Gehölzen, Grün- 
und Offenland in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population daher nicht zu befürchten.  
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 

8 Fazit und Empfehlungen 
Vögel und Fledermäuse 
Unter Betrachtung der Situation in 2017 ist die geplante Aufstellung des Bebauungsplans in 
Herzlake am Kampweg ein geringer Eingriff in das bestehende Ökosystem der ansässigen 
europäischen Vogel- und Fledermausarten.  
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Bauvorhaben unter Beachtung der in den jeweiligen 
Artengilden beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht als bedenklich einzustufen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass für die im UG potenziell ansässigen europäischen 
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit besonders bei den meist landesweit günstigen 
Erhaltungszuständen der  sog. „Allerweltsarten“ bei Eingriffen nicht mit populationsrelevan-
ten Beeinträchtigungen zu rechnen ist und somit nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 
2 und 3 BNatSchG verstoßen wird. Das allgemein für alle Vogelarten gültige Tötungsverbot 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die folgenden Vermeidungsmaßnahmen 
eingehalten werden. Im Folgenden sind das: Einhaltung der Fristen gemäß §39 Abs. 5 
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BNatSchG für notwendige Fällungs-, Rodungs- und Rückbauarbeiten (Verbot vom 1. März 
bis 30. September), die Entfernung von Büschen auf dem durch die Maßnahmen bean-
spruchten Gelände vor Beginn der Brutzeit (Februar bis Anfang August). 
 

9 Literaturverzeichnis 
Gesetze 
BNatSchG. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz). Vom 29. Juli 2009, 

BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert am 21. Januar 2013, BGBl. I S. 95. 
NAGBNatSchG. Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz. Vom 19. Februar 2010, 

GVBl. S. 104. 
Literatur 
Binot-Hafke, Margret et al.: Einleitung und Einführung in die neuen Roten Listen. In: Bundesamt für Naturschutz 

(Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands [= Naturschutz und Biologische 
Vielfalt, Heft 70 (1)]. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn 2009, S. 9–18 

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn 2009: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands [= 
Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 70 (1)]., S. 9–18 

Dietz, C., Helversen, O. & Nill, D. 2007. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas 
Grüneberg, C., Bauer, H.-G., Haupt, H., Hüppop, O. Ryslavy, T. & Südbeck, P. 2015. Rote Liste der Vögel 

Deutschlands 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52, 19-67. 
Heckenroth, Hartmut et al., 1991, Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten [= 

Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 13. Jg, Nr. 6]. Nedersächsisches Landesamt für Ökologie 
(NLÖ), Hannover 1993, S. 221-226 

Krüger, T. & Nipkov, M. 2015. Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel. Inform. d. 
Natursch. Niedersachsen 4, 182-254. 

NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) 2010a: Naturräumli-
che Regionen in Niedersachsen. Abruf Datenserver am 20.03.2018 

NMU (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz) 2016. Umweltkarten. Abruf am 
22.08.2016: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/ 

NLWKN, Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Göttinger Chaussee 76 A, D-30453 
Hannover 
(http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/einzelnen_naturschutzgebiete/....html) 

NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz). 2010b. Verzeichnis 
der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und 
Pilze. Stand 01.11.2008 (Korrigierte Fassung 01.01.2010). Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Hannover / Niedersachsen. 



Gemeinde Herzlake  Potenzialabschätzung Brutvögel und Fledermäuse 2017 
B-Plan Nr. 56 Kampweg   
 

  

 Seite 13 von 17 
 
 

 

10 Anhang 

 
Abbildung 3: Blick von Osten auf die überplante Reihe von Gehölzen und auf den Feldrand 
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Abbildung 4:  Sicht von der Straße auf die Gehölzreihe: Efeubewachsene Pappeln, junge Buchen 
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Abbildung 5: Detail: Stammdurchmesser der Jungbuchen und der verhältnismäßig älteren Pappeln 
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Abbildung 6: Waldgrundstück am nördlichen Teilstück der Straße. Ältere Buchen und Eichen mit Astausfaulungen 

und Efeubewuchs 
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Abbildung 7: Alteichen und -buchen am nördlichen Teilstück der Straße mit Astabbrüchen, Efeubewuchs und Alt-

holz 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
In der Samtgemeinde Herzlake ist südwestlich des Kampweges die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 56 und die Änderung des Flächennutzungsplans vorgesehen. Für die 
Baufeldvorbereitung ist nach Plan die Entfernung von auf der Vorhabenfläche wachsender 
Gehölze, Saumvegetation sowie die Verdichtung und Versiegelung von Ackerfläche vorge-
sehen. Im Ergebnis einer Beurteilung durch die UNB des Landkreises Emsland können 
aufgrund der Beeinträchtigungen der Habitate auf und neben der Vorhabenfläche negative 
Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Tierarten nicht ausgeschlossen werden, 
so dass die Notwendigkeit einer artenschutzfachlichen Untersuchung besteht. Mit dem hier 
vorliegenden Artenschutzfachbeitrag und UsaP soll dargestellt werden, von welchen Wirk-
faktoren des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange im Hinblick auf die betrachteten 
Artengruppen berührt werden können. Es wurden 2 Begehungen zur Erfassung geschützter 
Tierarten (Brutvögel) und Habitatstrukturen weiterer potenziell in der Vorhabenfläche vor-
kommender Artengruppen durchgeführt. Eine Befassung mit anderen artenschutzrechtlich 
relevanten Artengruppen ist aufgrund der vorgefundenen Lebensraumtypen und Habi-
tatstrukturen vor dem Hintergrund der vom Vorhaben zu erwartenden Wirkfaktoren nicht 
angezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen 
nach § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zulässigen Eingriff handelt. 
 

2 Lage der Vorhabenfläche und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
Die Vorhabenfläche befindet sich südwestlich des Ortszentrums von Herzlake in der Samt-
gemeinde Herzlake (Abbildung 1), die selbst nahe Haselünne und Meppen gelegen ist. Das 
Untersuchungsgebiet (im Folgenden UG, Abbildung 2) umfasst die Vorhabenfläche und 
einen Pufferradius von 50 m, um Wechselwirkungen zu Habitaten benachbarter Bereiche 
zu erfassen. Dieser Untersuchungsraum umspannt zusammen etwa 9,5 ha Fläche, die 
überwiegend von landwirtschaftlicher Ackerfläche geprägt ist und randlich Siedlungsgar-
tengehölz, wegesäumenden Sträucher und Bäume aufweist (s. Abbildung 6). Das umge-
bende Landschaftsbild ist neben landwirtschaftlichen Flächen von Hofstellen und der Sied-
lungsbebauung von Bookhof, einem Ortsteil von Herzlake geprägt.  
Bei dem überplanten Gehölzstreifen südlich vom Kampweg handelt es sich um eine ehe-
malige Pappelreihe deren verbliebene Stubben wieder ausgeschlagen sind und deren Lü-
cken mit Buchen in Form einer verwilderten Hecke "aufgefüllt" wurden (s. Abb. 5 und 6). 
Am Ende der Reihe, die den Kampweg Richtung Bookhof linksseitig säumt, finden sich 
rechts und links des Kampweges ältere Eichen und Buchen, die nicht überplant sind (s. 
Abbildung 6, links im Bild). Die Ausdehnung des Untersuchungsgebietes ist der Abbildung 
2 zu entnehmen. Das Alter der Bäume ist durchgehend relativ gering (< 60 Jahre). Das 
umgebende Landschaftsbild ist neben Siedlungsbebauung und kleineren Still- und Fließ-
gewässern durch ähnliche Flächen geprägt, auf denen sich Grünland oder Äcker mit Baum-
reihen abwechseln. 
Naturräumlich liegt das UG in der „Ems-Hunte-Geest und Dümmer Geestniederung“ und 
gehört nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographi-
schen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische 
Region). 
Im Geltungsbereich des UG befinden sich keine Schutzgebiete oder nach § 30 BNatSchG 
geschützten Biotope. 
Wenige Meter südöstlich des UG, südlich der Andruper Straße, beginnt ein für Brutvögel 
wertvoller Bereich mit der Teilgebiet Kenn-Nr. 3311.2/2 (Status offen, NLWKN 2010). 
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Die Betrachtung des Arteninventars von nahegelegenen, für artenschutzrechtlich relevante 
Arten wertvollen Bereichen kann im Zusammenhang mit Austauschbeziehungen oder Brü-
ckenfunktionen des UG zwischen diesen relevant sein.  
 

 
Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche im landschaftlichen Raum des Emslands. Quelle: verändert nach 

Open Topomap (Abruf 06-2023) 

 

3 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen 

Der Bereich, der für die Vorbereitung der Vorhabenfläche vorgesehen ist, betrifft im We-
sentlichen das Flurstück 15 der Flur 4 in der Gemarkung Felsen (033230). Für die arten-
schutzrechtliche Prüfung sind nur die Vorhabenmerkmale relevant, von denen Wirkungen 
auf geschützte Tiere und Pflanzen ausgehen können. Im Folgenden werden diese Vorha-
benmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere und Pflanzen beschrieben und tabellarisch 
(Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens) dargestellt.   
 

Baustelleneinrichtung/-vorbereitung 
Für die Baufeldfreimachung erfolgt die Entfernung von Gehölzen und Vegetation, das Ab-
schieben und Verdichten von Böden sowie die Einrichtung von Zufahrten. 

Einsatz von Baumaschinen und Geräten  
Die Einrichtung der Baustelle erfordert für die Dauer der Baumaßnahmen (Baufeldfreima-
chung und Errichten von Gebäuden und Zuwegungen) den Einsatz von Maschinen (Forst- 
und Erdbaugeräte, Transportfahrzeuge, Kräne). Mit deren Einsatz sind bauzeitliche Schall-
immissionen und visuelle Wahrnehmungen für die gesamte Dauer der Bauphase verbun-
den. 

Gebäude und Zuwegungen 
Bebauung geht mit Flächenverbrauch durch Bodenversiegelung und Bebauung einher. 
Glasflächen an Gebäuden bergen das Risiko von Vogelanflug. 
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Betrieb/Alltag 
Wohn- oder Gewerbegebiete verursachen visuelle Reize, stoffliche sowie Schall- und 
Lichtemissionen. Menschen und Fahrzeuge sind für Wildtiere sichtbar und erzeugen 
Scheucheffekte.  
 
Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Vorhabenmerkmal Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen 
baubedingt 

Einsatz von Baumaschinen und 
Geräten 

Bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld 
(< 50m) 

 temporär 

Baustelleneinrichtung 

Inanspruchnahme von Flächen 
und Lebensräumen inkl. Vegeta-
tionsentfernung, Fällung von 
Gehölzen und Bodenverdich-
tung/-versiegelung 
(Lebensraumtypen: Gehölz aus 
überwiegend einheimischen 
Gehölzarten, naturnahe Gras- 
und Staudenflur, Acker) 

 im Vorhaben-/Baustellenbereich 
 temporär 

anlagebedingt 

Gebäude und Verkehrsflächen 

Inanspruchnahme von Flächen 
und Lebensräumen durch Flä-
chenverbrauch 
(Lebensraumtypen: Gehölz aus 
überwiegend einheimischen 
Gehölzarten, naturnahe Gras- 
und Staudenflur, Acker) 

 im Vorhabenbereich 
 dauerhaft 

betriebsbedingt  

Alltag/Betrieb bebauter Flächen 

Schall- und stoffliche Emissionen, 
visuelle Wahrnehmung (Licht und 
Bewegungen), Scheuchwirkung 
durch Anwesenheit von Men-
schen und Fahrzeugen 

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld 
(< 50m) 

 dauerhaft 

 

4 Methodik 
Die Brutvögel wurden in 2 Begehungen (Vorgabe LK EL) in den frühen Morgenstunden 
zwischen März und Mai 2023 nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005): 
„Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ erfasst (s. Tabelle 2). Die 
Lage der Brutreviere/Beobachtungen ist als Reviermittelpunkt (möglichst zentraler Punkt im 
ermittelten Revier) auf der Revierkarte gekennzeichnet (s. Abbildung 2). Bei geringer 
Anzahl von Begehungen lässt sich das Auswertungsergebnis nach der o.g. Methode in der 
Regel nicht bis zu den wertgebenden Status Brutverdacht oder Brutnachweis bringen. 
Nachweise singender Männchen oder einmalige Sichtungen von einheimischen Arten im 
UG, reichen für eine Einordnung als Brutvogel bzw. für die Eintragung eines Brutreviers 
nicht aus (Südbeck et al. 2005), sie gelten als nicht bewertbare Brutzeitfeststellungen oder 
je nach Art des bevorzugten Bruthabitats als Nahrungsgäste. 
Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das angetroffene 
Artenspektrum vollständig erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie (VRL), die nach BArtSchV streng geschützten Arten und die 
gefährdeten Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) von Niedersachsen und Bremen 
sowie der Roten Liste Deutschlands im gesamten UG punktgenau quantitativ erfasst. Alle 
weiteren Arten wurden nur in der Vorhabenfläche punktgenau erfasst, sind aber mit ihrer 
Gesamt-Brutpaaranzahl (des UG) in der Brutvogeltabelle aufgeführt (s. Tabelle 3). Die 
Vogelarten werden in der Brutrevierdarstellung nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in 
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Deutschland‘, den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt 
(s. Tabelle 3, Spalte 1).  
 
 
Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu 
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.  
Alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen werden über eine Potenzialab-
schätzung der Habitatstruktur und Lage des UG bearbeitet. Die Beurteilung und Bewertung 
des potenziellen Aufkommens weiterer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten bzw. 
Artengruppen wird verbalargumentativ in Bezug auf das Planvorhaben, die bestehende 
überplante Habitatstruktur und das im UG zu erwartende Tierartenspektrum vorgenommen. 
Artenschutzrechtliche Relevanz haben neben allen europäischen Brutvögeln alle oder 
einzelne Arten der Gruppen Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Insekten. 
 
Tabelle 2: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen 

Kartierdurchgang Datum Temperatur 
(°C) 

Bewölkung 
(in Achteln) 

Windrichtung Windstärke (Bft) 

BV 1 28.03.2023 2 0 SW 4 
BV 2 15.05.2023 8 7 NW 3 
 

5 Ergebnisse und Bewertung 

5.1 Brutvögel 
24 Vogelarten wurden 2023 als Brutzeitfeststellungen bzw. Gastvögel im Untersuchungs-
gebiet festgestellt. Drei dieser Arten stehen in einer der Gefährdungskategorien auf der 
Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West bzw. Deutschlands (s. Tabelle 3). Die Ergebnis-
se der Brutvogelkartierung sind in Tabelle 3 und Abbildung 2 dargestellt. 
Es wurden keine Nester von Groß- oder Greifvögeln innerhalb des UG nachgewiesen. Die 
im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind Laubgehölz, 
Strauchvegetation, Offenland/Acker und Siedlung. 
Die erfassten Brutvögel sind überwiegend überall häufige, anpassungsfähige Vogelarten. 
Das UG stellt kein Schwerpunktvorkommen oder Dichtezentrum der überall häufigen 
(ubiquitären) Arten dar. 
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Abbildung 2: Brutvogelreviere im Untersuchungsgebiet für Brutvögel im 50 m-Radius um die Vorhabenfläche 

(im Zentrum). Quelle Satellitenbild: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinforma-
tion und Landesvermessung Niedersachsen, © 2023 

Erläuterung:  Darstellung der erfassten Brutreviere in Gelb (Brutzeitfeststellungen) sowie Blau (Nahrungsgäste). 
Innerhalb der Vorhabenfläche werden die Brutreviere/Beobachtungen aller erfassten Arten darge-
stellt, im Puffer nur die der wertgebenden Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste) und streng geschützten 
Arten. 

 
Tabelle 3: Brutvogelartenliste des UG BBP Nr. 56 „Südwestlich des Kampweges“ 

Art 
 

Wiss. 
Artnahme 

Kern Puffer (RL) Puffer
Anz. 

Rote Liste Status BNat 
SchG 

EU- 
VRL 

 Anh.I 
Kür-
zel G F V N G F V N D Nds. Tl-W 

Amsel a Turdus merula - - - - 5 - - - § - 
Blaumeise bm Parus caeruleus - - - - 2 - - - § - 
Buchfink b Fringilla coelebs - - - - 6 - - - § - 
Buntspecht bs Dendrocopos major - - - - 2 - - - § - 
Dohle d Coloeus monedula - - - - 3 - - - § - 
Elster e Pica pica - - - - 1 - - - § - 

Gartenbaumläufer gb Certhia brachydacty-
la - - - -     1 - - - § - 

Gartengrasmücke gg Sylvia borin - - - - - 2 - - - 3 3 § - 
Gimpel gim Pyrrhula pyrrhula - - - - 2 - - - § - 
Heckenbraunelle he Prunella modularis - - - - 1 - - - § - 

Kernbeißer kb Coccothraustes 
coccothraustes - - - -     1 - - - § - 

Kleiber kl Sitta europaea - - - - 1 - - - § - 
Kohlmeise k Parus major - - - - 4 - - - § - 

Geltungsbereich des UG  
BBP Nr. 56 

„Südwestlich des Kampweges” 
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Art 
 

Wiss. 
Artnahme 

Kern Puffer (RL) Puffer
Anz. 

Rote Liste Status BNat 
SchG 

EU- 
VRL 

 Anh.I 
Kür-
zel G F V N G F V N D Nds. Tl-W 

Mäusebussard mb Buteo buteo - - - - - 1 - - - - - §§ - 
Mönchsgrasmücke mg Sylvia atricapilla - - - - 1 - - - § - 
Rabenkrähe rk Corvus corone - 1 - - 2 - - - § - 
Ringeltaube rt Columba palumbus 7 - - - 10 - - - § - 
Rotkehlchen r Erithacus rubecula - - - - 3 - - - § - 
Schwanzmeise sm Aegithalos caudatus - - - - 2 - - - § - 
Singdrossel sd Turdus philomelos - - - - 1 - - - § - 
Star s Sturnus vulgaris - - - - - 3 - - 3 3 3 § - 
Trauerschnäpper ts Ficedula hypoleuca - - - - - 1 - - 3 3 3 § - 

Zaunkönig z Troglodytes troglody-
tes - - - -     2 - - - § - 

Zilpzalp zi Phylloscopus col-
lybita - - - -     2 - - - § - 

 
Erläuterungen Schutzstatus und Gefährdung der europäischen Vogelarten 
 G = Gastvogel, F = Brutzeitfeststellung, V = Brutverdacht, N = Brutnachweis 
 hellgrau hervorgehobene Zeilen: RL ab Kategorie V oder streng geschützte Arten  
 dunkelgrau hervorgehoben Zellen: Bewertungsrelevanz für UG gegeben 
 RL - Nds.: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Sandkühler 2021), RL D: 

Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Ryslavy et al. 2021), TlW = Rote Liste Niedersachsen Tiefland 
West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders 
geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

5.2 Fledermäuse 
Es ließen sich keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fledermäuse in-
nerhalb der Gehölze feststellen. Es konnten weder Spechthöhlen, Astausfaulungen oder 
Rindenspalten entdeckt werden, die geeignete Strukturen als Quartier für baumbewohnen-
de Fledermäuse bieten. Auch der überplante Gehölzstreifen südlich vom Kampweg bietet 
aufgrund der fehlenden Baumstruktur keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse. Auf 
den benachbarten Waldgrundstücken am nördlichen Ende des Kampweges ist in umfas-
sendem Maße Altbaumbestand vorhanden, so dass hier von vorhandenen Quartieren aus-
gegangen werden kann. 
Gehölzreihen werden gerne als Leitlinie oder Jagdrevier genutzt. Viele kleinere Arten orien-
tieren sich bei ihrem vegetationsnahen Flug an linearen Strukturen, um so Wege von ihren 
Quartieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe von Gehölzen finden sich 
durch den Windschutz und die Gehölze selbst als Nahrungsgrundlage mehr Insekten als 
über offenen Flächen. Je nach Größe der Fledermausart findet die Jagd z.T. in unter-
schiedlichen Luftschichten statt: Große Arten wie der Große Abendsegler nutzen den Luft-
raum an und über den Baumkronen, während manche kleinen Arten nur wenige Meter über 
dem Boden und in geringer Entfernung von der nächsten Vegetationsstruktur jagen. Die 
folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die potenziell im Bereich der vorhandenen Ge-
hölzstrukturen jagenden Arten. Das Artenspektrum entspricht den in regelmäßiger Häufig-
keit im nordwestdeutschen Tiefland angetroffen Arten (BfN). Fledermäuse sind in Deutsch-
land ausnahmslos streng geschützt. 
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Tabelle 4: Artenspektrum der im UG potenziell anzutreffenden Fledermausarten und deren Schutz-
status 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 

Höhlen in alten, großen 
Bäumen (ausgefaulte 
Spechthöhlen), Winterquartiere 
oft in großer Entfernung in 
großen Baumhöhlen, Spalten 
an Gebäuden und Brücken oder 
an der Decke von Höhlen 

jagt schnellfliegend hoch 
und kaum strukturgebunden 
über Wäldern, Gewässern, 
Halboffenland 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäudedächern, 
Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete wandernde 
Art), NDS: 2 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, 
Winterquartierein Baumhöhlen, 
Holzstapeln und Gebäuden 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 
Ppip 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäuden, Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
FFH Anhang II u. IV, RL D: *, Nds.: 2, V: ! 

Sommerquartiere in Spalten 
in/an Gebäuden, Scheunen, 
Bäumen, Winterquartiere in 
unterirdischen Stollen, Kellern, 
Höhlen sogar im Bodengeröll 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
FFH Anhang IV, RL D: *, Nds.: 3 

Sommerquartiere in 
Baumhöhlen oder 
Fledermauskästen, 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen, Kellern, Höhlen und 
Bunkeranlagen 

Meist Jagdhabitate an/über 
Wasser, seltener in 
baumbestandenen Flächen 
oder Feuchtwiesen 

Mausohr (Myotis myotis) 
FFH Anhang II u. IV, RL D: *, Nds.: 2, V: ! 

Spalten, in/an 
Gebäudedächern, Scheunen, 
Winterquartiere in Höhlen, 
Stollen und Kellern 

bodenorientierte 
Nahrungssuche nach 
kriechenden Insekten auf 
Weiden und Waldboden 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) 
FFH Anhang II und IV (brandtii), RL D: *, Nds.: 2; FFH 
Anhang IV (mystacinus), Nds.: 2 RL D: *, Nds.: 2 

Sommerquartiere in 
Baumhöhlen oder 
Fledermauskästen (brandtii) 
oder auch in Spalten an 
Gebäuden (mystacinus), 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen und Höhlen 

Akustisch schwer 
voneinander trennbar, 
Jagdflug beider Arten ist 
strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
FFH Anhang IV, RL D: 3, Nds.: 2 

Sommerquartiere in Bäumen 
wie auch Gebäuden, 
Winterquartiere vorwiegend in 
unterirdischen Quartieren wie 
Stollen, Kellern und Höhlen 

Ortung über die 
Raschellaute der Beute, 
Jagd strukturgebunden und 
vegetationsnah 

Erläuterungen: Rote Liste D: Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (Meinig et 
al. 2020) Rote Liste Nds.: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 
(Heckenroth et al. 1993)  

 Gefährdungskategorien: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet. * = ungefährdet, G = 
Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D =Datenlage unzureichend 

 

5.3 Andere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 
Bei der Artengruppe der Säuger (außer den Fledermäusen) lässt sich aufgrund von Ver-
breitungsdaten (BfN) und Habitatansprüchen ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich 
der Vorhabenfläche ausschließen. 
Bei der Artengruppe der Reptilien deckt der Verbreitungs-Großraum der in Deutschland 
weit verbreiteten FFH-Anhang-4-Art Zauneidechse (Lacerta agilis) auch die Vorhabenfläche 
ab. In detaillierter Darstellung der Verbreitung (BfN) sind für den relevanten TK-25-
Quadranten keine Nachweise von 1990-2014 erfolgt. Die Art bevorzugt trockene Bereiche 
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mit Mosaiken aus Offenboden, Versteckmöglichkeiten und niedriger Vegetation (Heideflä-
chen) oder z.B. Gleisbetten als sekundärer Lebensraum. Aufgrund der im UG gegebenen 
Habitatstrukturen und der vorherrschenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im 
Großteil der Vorhabenfläche lässt sich ein Vorkommen auch in den Säumen und damit eine 
Notwendigkeit der artenschutzrechtlichen Befassung ausschließen. 
Bei der Artengruppe der Amphibien lässt sich aufgrund von Habitatansprüchen (fehlende 
Gewässer) ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen. 
Bei der Artengruppe der Insekten lässt sich aufgrund von Verbreitungsdaten (BfN) und Ha-
bitatansprüchen ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche aus-
schließen. Alle Insektenarten des Anhang 4 der FFH-Richtlinie, die in Niedersachsen ver-
breitet sind, sind auf spezielle Habitate wie Uraltbäume oder ursprüngliche und saubere 
Gewässer mit besonderer Wasserqualität angewiesen, die im UG nicht vertreten sind. 
 
Aufgrund der Lage der Vorhabenfläche im ländlichen Raum und der im UG gegebenen 
Habitatstrukturen lässt sich ein Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der 
artenschutzrechtlichen Befassung weiterer relevanter Arten der Säugetiere (außer den 
Fledermäusen), Reptilien, Amphibien und Insekten ausschließen. 
 

5.4 Lebensraumbewertung 
Eine Bewertung des Gebiets als Lebensraum für Tierartengruppen wird in der Regel nach 
oder angelehnt an methodische Verfahren (z.B. Behm & Krüger 2013 für Brutvögel oder 
Bach u.a. 1999) vorgenommen. Die methodischen Voraussetzungen für ein solches Vorge-
hen sind ohne wertgebenden Erfassungsstatus (Brutnachweis oder Brutverdacht bei Brut-
vögeln und erfasstes Flugaufkommen und Artnachweise bei Fledermäusen) also ohne voll-
ständige Erfassung nicht gegeben. Bei Brutvögeln wird das Vorkommen von Arten in den 
Gefährdungskategorien „vom Aussterben bedroht“ (RL 1), „stark gefährdet“ (RL 2) oder 
„gefährdet“ (RL 3) bewertet. Auf Grundlage der Brutrevierzahl werden unter Berücksichti-
gung der z.T. unterschiedlichen Gefährdungskategorien für die Roten Listen von Deutsch-
land, Niedersachsen und der betreffenden Region über einen Flächenfaktor Punktzahlen 
ermittelt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Bei Fledermäusen lässt sich 
ein Bewertungsverfahren nach Bach u.a. (1999) anwenden, welches Artenspektrum, Flug-
aktivität und Quartiere in einer Matrix verbindet (s. Tabelle 5). Wenn wertgebende Verfah-
ren aufgrund der Datenlage nicht anwendbar sind, lässt sich in Anlehnung an diese Metho-
den verbalargumentativ eine Beurteilung anhand der im UG vorhandenen Habitatstrukturen 
und der angetroffenen Arten vornehmen. 
 

Lebensraumbewertung Brutvögel 
Es wurden mit der Gartengrasmücke, dem Star und dem Trauerschnäpper drei Arten der 
Gefährdungskategorien der Roten Listen nachgewiesen (s. Tabelle 3). Die Arten gelten 
dennoch als verbreitet und sind bei passender Habitatstruktur flächendeckend anzutreffen. 
Alle weiteren erfassten Arten gelten als sog. ubiquitäre Arten, die überall und fast immer 
häufig anzutreffen sind. Die Artenzahl von 24 Brutvogelarten und der Nachweis der drei RL-
Arten kann als Hinweis betrachtet werden, dass es sich beim UG um eine Fläche mit all-
gemeiner Bedeutung für seltene Vogelarten handelt. 
Im Fall der hier untersuchten Fläche ist die Bruthabitat- oder Nahrungsflächeneignung für 
wertgebende Arten der umgebenden wertvollen Brutvogelgebiete (vgl. Kap.2) als ausrei-
chend gegeben zu betrachten. Die bestehende Nähe zu Gehölzen und Bebauung entwertet 
die Vorhabenfläche allerdings für seltene und scheue Offenlandarten, die für den Bereich 
mit der Teilgebiet Kenn-Nr. 3311.2/2 wertgebend sind (NLWKN 2010) 
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Lebensraumbewertung Fledermäuse 
Die Artengruppe der Fledermäuse gilt aufgrund von starken Bestandsrückgängen in den 
letzten Jahrzehnten als stark schutzbedürftig. Alle in Deutschland vorkommenden Fleder-
mausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. Für alle Arten dieses Anhangs 
müssen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Umsetzung der Richtlinie 
findet sich im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch die Einstufung der Anhang IV-
Arten innerhalb der streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2, Nr. 14 b BNatSchG).  
Auf Grundlage der im einleitenden Absatz aufgeführten drei Faktoren erfolgt eine Einord-
nung auf einer dreistufigen Skala von geringer über mittlerer bis zu hoher Bedeutung als 
Fledermauslebensraum. Dass alle in Tabelle 4 aufgeführten Arten - wenn auch sporadisch 
- im UG vorkommen, ist ein ohne erfolgte Erfassung nach dem Vorsorgeprinzip angenom-
menes Worst-Case-Szenario und muss nicht den tatsächlichen Begebenheiten entspre-
chen. Die Bewertung kann daher nicht quantitativ erfolgen, sondern erfolgt entlang der po-
tenziellen Eignung des UG als Jagdgebiet oder Quartierstätte.  
Der südwestlich des Kampweges vorhandene Gehölzstreifen mit den Stockausschlägen 
der Pappeln und den zwischen den Pappeln wachsenden Sträuchern und aufgekommenen 
Jungbäumen bildet eine dichte, längsausgedehnte Struktur. Viele kleinere Fledermausarten 
orientieren sich bei ihrem vegetationsnahen Flug mit Hilfe der Ultraschallortung an oder 
über solchen linearen Strukturen, um Wege von ihren Quartieren zu den Jagdrevieren zu 
überbrücken. In der Nähe von Gehölzen finden sich zudem durch den Windschutz und die 
Gehölze selbst als Nahrungsgrundlage mehr Insekten als über offenen Flächen. Es ist da-
her während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse von April bis Oktober in diesem Be-
reich von einer mittleren bis hohen Flugaktivität jagender oder patrouillierender Tiere aus-
zugehen. 
Die nordöstlich des Kampweges wachsenden Eichen (s. Abbildung 6) sind von Alter und 
Struktur her geeignet, um für die meisten hiesigen baumbewohnenden Fledermausarten 
Quartierpotenzial darzustellen. Die Eignung von Gehölzen (und Gebäuden) als Quartier-
stätte für Fledermausarten ist aufgrund von vorhandenen Strukturen mit Quartierpotenzial 
(Altbaumbestand) daher gegeben, konnte aber nicht mit Quartierbefunden oder Quartier-
verdacht belegt werden. 
 
Tabelle 5 Matrix Bewertung Fledermauslebensräume 

Lebensraumbewertung Kriterien 

Fledermauslebensraum hoher 
Bedeutung 

Quartierbefund (Sommer, Winter, Balz) 
Quartierverdacht ohne Nachweis 

Regelmäßig beflogene Bereiche und Jagdgebiete von Arten mit hohem  
Gefährdungsstatus 

Bereiche hoher bis sehr hoher Aktivitätsdichte 
Fledermauslebensraum mittlerer 

Bedeutung 
Bereiche mittlerer Aktivitätsdichte oder wenigen Kontakten zu einer Art mit hohem 

Gefährdungsstatus. 
Fledermauslebensraum geringer 

Bedeutung Bereiche geringer Aktivitätsdichte 

Erläuterungen: Bewertungstabelle von Fledermauslebensräumen nach Bach u. a. 1999  

In Anlehnung an diese Bewertungsmatrix wird der Vorhabenfläche auch ohne Artnachweise 
und nachgewiesenes Quartierpotenzial über die zu erwartende Jagdaktivität eine mindes-
tens mittlere Bedeutung für Fledermäuse zugewiesen. 
 

6 Rechtliche Grundlagen 
Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben 
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: 
Sind in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 
2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick 
auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen 
das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in An-
hang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Ver-
marktungsverbote vor. 
 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschützten Arten zählen, 
ist in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArt-
SchV 2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt: 
 

 streng geschützte Arten: Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Handel-Verordnung 
1996), in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - 
FFH-RL) genannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV. 

 besonders geschützte Arten: Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, die europäischen Vogelar-
ten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anla-
ge 1, Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschützten Arten (s.o.). 

 
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach 
§ 17 BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf europäische Vogelar-
ten, Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschränkt, die in einer Rechts-
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verordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1 aufgeführt sind. Zudem liegt danach kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuzie-
hung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Sofern Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG einschlägig oder deren 
Einschlägigkeit nicht sicher auszuschließen sind, wird für diese jeweils untersucht, ob die 
Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Im Folgenden sind das, das Feh-
len einer zumutbaren Alternative, die Aufrechterhaltung des (günstigen) Erhaltungszu-
stands einer Art sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 
 
Ergänzung zum Tötungsverbot 
Bei der Feststellung, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, ist zu 
beantworten, ob es durch das geplante Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsri-
siko für die untersuchungsrelevanten Arten kommt. Die Prognose einer vorhabenbedingt 
erhöhten Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswirkungen und der 
betrachteten geschützten Arten und ihrer Ökologie.  
BMVI (2020, S. 27, 28) formuliert dazu wie folgt: „Das Tötungsverbot ist grundsätzlich indi-
viduenbezogen. Dennoch stellt nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschütz-
ten Tieres eine Verbotsverletzung dar. Sofern alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermei-
dung von Individuenverlusten umgesetzt werden, wird das Tötungsverbot durch ein Vorha-
ben nur dann verletzt, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko über das ohnehin be-
stehende allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. (...) Von einer Er-
höhung „in signifikanter Weise“ kann in der Regel ausgegangen werden, sofern es um Tie-
re solcher Arten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorha-
bens ungewöhnlich stark von den Risiken des vorhabenbedingt entstehenden Betriebs oder 
von den Baumaßnahmen betroffen sind [z.B. durch bedeutende Wanderwege, traditionelle 
Flugstrecken oder anderweitig bedeutende Vorkommen empfindlicher Arten (z.B. essentiel-
le Nahrungsgebiete) im vorhabenbedingten Wirkbereich] und sich diese besonderen Risi-
ken durch die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich geplanter Vermei-
dungsmaßnahmen nicht beherrschen lassen.“ 

Ergänzung zum Störungsverbot 
Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 in der Rechtssache Skydda Skogen (C-473/19 
und C-474/19) entstanden nationalrechtliche Unsicherheiten bei der Anwendung des § 44 
BNatSchG. Der EuGH widerspricht in diesen Urteilen der rein populations- und erhaltungs-
zustandsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot 
(Zugriffsverbot Nr. 2) in Bezug auf Anhang IV-Arten. Demnach kann das Störungsverbot für 
Anhang IV-Arten bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn ein einzelnes Individuum einer Art 
gestört wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der Art bzw. den 
Erhaltungszustand zu erwarten sind. Für alle weiteren europäischen Vogelarten wird hin-
gegen angenommen, dass die bisherige Rechtspraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population Prüfmaßstab ist 2. 
Analog der Prüfpraxis zum Tötungsverbot wird auch für das Störungsverbot nachfolgend 
eine Relevanzschwelle angenommen, an der das Eintreten des Verbotstatbestands für An-
hang IV-Arten gemessen wird. Die Schwelle wird überschritten, wenn es zu einer signifikan-
                                                
 
1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. 
2 Dazu führt Lau (2021, S. 462) wie folgt aus: „Da sich der EuGH im Urteil vom 4. 3. 2021 lediglich zu Art. 12 FFH-RL äußer-

te, können dem Urteil zunächst auch nur Aussagen zum Schutz der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten ent-
nommen werden. In Bezug auf die europäischen Vogelarten fehlt es hingegen nicht nur aufgrund fehlender Einlassungen 
des EuGH hierzu an jeglichen Anhaltspunkten für einen Individuenbezug des Störungsverbots. Verbietet doch Art. 5 lit. d) 
VRL die Störung von Vögeln nur, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.“ 
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ten Erhöhung des vorhandenen sozialadäquaten Risikos kommt, gestört zu werden. Im 
Folgenden wird jede Tätigkeit, welche zu 
 
einer Verringerung der Fitness (Verringerung der Überlebenschancen, des Fortpflanzungs-

erfolgs oder der Fortpflanzungsfähigkeit) eines Individuums einer Anhang IV-Art 
 
führt, als tatbeständig im Sinne der EU-Kommission (2021, S. 31 ff.) und damit in diesem 
Gutachten vorsorglich als „erhebliche Störung“ definiert. 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgt zunächst hilfsweise eine individuenbezo-
gene Sachverhaltsermittlung (Konfliktbeschreibung) und -bewertung. In einem zweiten 
Schritt erfolgt ergänzend gemäß der geltenden Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG die Konfliktbewertung auf der Ebene der „lokalen Population“ der betroffenen 
Art. 
 
Ergänzungen zum Schutz von Lebensstätten 
In welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 lit. D 
FFH-RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, liegt eine Ge-
richtsentscheidung des EuGH vor (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. Danach ist 
auch von einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zerstörung eine 
zwar aktuell nicht genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, jedoch aber eine „hin-
reichend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Ruhestätte zurückkehrt 
(Rn. 43 des Urteils). 
 

7 Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung 
Im Ergebnis der Erfassung der Brutvögel und der zu erwartenden Fledermäuse sind diese 
Artengruppen im Rahmen der UsaP zu betrachten. Im Folgenden wird geprüft, inwiefern die 
Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG auf die prüfungsrelevanten Arten auslösen können. 
 

7.1 Vorprüfung 
Tabelle 8 führt auf, welche Vorhabenwirkungen Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslösen können. 
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Tabelle 6: Vorhabenwirkungen und damit verbunden auslösbare Verbotstatbestände 

Art/ 
Artengruppe 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände 

baubedingt 
bauzeitliche Immissionen, 
visuelle Wahrnehmung 

Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen  

§ 44 Abs. 1  Nr. 2 
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
(Lebensstättenverlust) 

Brutvögel (§ und §§) ja ja ja 
Fledermäuse (§§) nein ja ja 
 anlagebedingt 

Kollision Flächenverbrauch von Lebensräumen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
(Störung) 

Brutvögel (§ und §§) ja ja 
Fledermäuse (§§) nein nein 
 betriebsbedingt 

Immissionen, Anwesenheit von Menschen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
(Lebensstättenverlust) 

Brutvögel (§ und §§) ja nein ja 
Fledermäuse (§§) ja nein ja 
Erläuterung: Art/Artengruppe: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = Streng 

geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

7.1.1 Brutvögel 
Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind alle europäischen (wildlebenden, hei-
mischen) Vogelarten. Da bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiqui-
tären Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine populationsrelevanten 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ist es in der Planungspraxis üblich, diese Arten nur im 
Hinblick auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Tötung) und § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 (Verlust 
von Fortpflanzungsstätten) in der artenschutzrechtlichen Prüfung weiter zu betrachten. In 
Bezug auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 (Störung) finden Auswirkungen auf diese soge-
nannten Allerweltsarten über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsrege-
lung (einschließlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. 
Kap. 6). Die einzige streng geschützte Art, die im UG erfasst wurde, ist der Mäusebussard. 
Da von ihm weder ein bestehender Horst noch Nestbauaktivitäten oder revieranzeigendes 
Verhalten erfasst wurden, ist davon auszugehen, dass das UG Teil des Großreviers eines 
im Umfeld ansässigen Paares ist, und die Tiere sich zur Nahrungssuche im UG aufhielten. 
Dem Acker, der den maßgeblichen Teil der Vorhabenfläche ausmacht, kommt keine be-
sondere Bedeutung als Brut- oder Nahrungshabitat für Brutvögel zu. Es wurden keine rei-
nen Offenlandarten wie Kiebitz oder Feldlerche erfasst. Durch die Nähe zur Siedlung und 
die geringe Flächengröße ist die Vorhabenfläche für solche Arten mit größerer Fluchtdis-
tanz unattraktiv.  
Der überwiegende Teil der im UG nachgewiesenen Arten ist weit verbreitet und häufig. 
Auch bei den drei Arten mit RL-Gefährdungsstatus (Gartengrasmücke, Star, Trauer-
schnäpper, s. Tabelle 3) handelt es sich um anpassungsfähige Arten, die in den die Vorha-
benfläche umgebenden Gehölzen oder dem benachbarten Wohngebiet erfasst wurden.  
Die am Rand der Vorhabenfläche südlich des Kampweges vorhandenen Gehölzstrukturen 
sind nach Plan vom Vorhaben überplant und werden entfernt. Diese für das geplante Vor-
haben notwendige Entfernung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Ein-
griffsregelung für die erfassten Brutvogelarten dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), 
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die sich in den Nestern befinden, können bei den Arbeiten zur Baufeldvorbereitung verletzt 
oder getötet werden, wodurch ein Verbotstatbestand nach den Zugriffsverboten des § 44 
BNatSchG zutrifft. 
Bau- und betriebsbedingte Störungen durch Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung 
sind für den Mäusebussard nicht auszuschließen. (Störungs- und Tötungsverbot § 44 Abs. 
1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG.) 
Auch der Verlust von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann nicht 
ausgeschlossen werden. Dieser Punkt wird erst dann einschlägig, wenn eine „hinreichend 
hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an ihre Ruhe- oder Vermehrungsstätte zu-
rückkehrt (vgl. Kap. 6). Innerhalb der Vorhabenfläche wurden aber keine Arten nachgewie-
sen, bei denen eine hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit geben ist, dass die Art an ihre 
Ruhe- oder Vermehrungsstätte zurückkehrt (z.B. Höhlenbrüter oder Greife).  
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung 
von Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen näher zu betrachten.  
 

7.1.2 Fledermäuse 
Es ergab sich im Rahmen der Begehungen kein erkennbares Quartierpotenzial oder der 
Verdacht auf die Nutzung geeigneter Struktur (Altbäume). Eine bestehende Nutzung geeig-
neter Strukturen ist aber nicht auszuschließen (s. Kap. 5.2). Die für das geplante Vorhaben 
notwendige Baufeldvorbereitung stellt damit potenziell eine erhebliche Beeinträchtigung im 
Sinne der Eingriffsregelung für die erfassten Fledermausarten dar. Die für Vögel aufgeführ-
ten Kriterien zur Beurteilung von Beeinträchtigungen sind damit prinzipiell auch für Fleder-
mäuse anwendbar. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt nach Breuer (1994) dann vor, 
wenn ein Quartier, ein Nahrungsgebiet oder eine Flugstraße von den Fledermäusen nicht 
mehr in dem Maße genutzt werden kann, wie dies ohne die Umsetzung des Vorhabens der 
Fall wäre. Auch gilt dieser Grundsatz nicht nur „in Bereichen besonderer Bedeutung” (Le-
bensraum hoher Bedeutung), sondern auch in „Bereichen mit allgemeinerer Bedeutung 
wenn die Beeinträchtigung nicht nur kurzzeitig ist” (Lebensraum mittlerer Bedeutung). Ein 
Verlust von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher nicht auszuschlie-
ßen. Dies betrifft ebenso die vorhabenbedingte Tötung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG, da diese in Bezug auf die Vorhabenwirkungen besonders im Bereich von (un-
entdeckten) Quartieren eintreten kann.  
Ebenso ist davon auszugehen, dass sowohl Lärm- und Lichtemissionen in der „Betriebs-
zeit" geplanter Bebauung als auch die Habitatveränderungen (Entfernung/Unterbrechung 
von Leitstrukturen, Versiegelung und Bebauung von Fläche) sowohl während der Baupha-
se als auch bei Beleuchtung an errichteten Gebäuden und Wegen zu Störungen der jagen-
den Tiere führen werden. 
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung 
von Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen näher zu betrachten.  

7.2 Vertiefende Prüfung 
 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG für Brutvögel und Fledermäuse zu prüfen sind. 

7.2.1 Brutvögel 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  
Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln 
während der Baufeldräumung innerhalb der Gehölze sowie der Sträucher, Grasfluren und 
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Ackerflächen, wenn diese während der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchge-
führt werden.  
Durch eine Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tö-
tungen vermeiden. 
Mögliche Kollisionen an Glasflächen neuer Gebäude sind nicht auszuschließen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September 
(Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu er-
folgen (Bauzeitenbeschränkung). 

Erfolgen die Baufeldräumung während der Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten zur 
Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprüfung auf Nester 
bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologische Baubegleitung 
zu erfolgen. 

Durch Schutzbeklebungen von Fenstern lassen sich Anflüge erheblich reduzieren und 
so populationsrelevante Beeinträchtigungen vermeiden. „Durchsicht”-
Fensterkonstellationen (Wintergärten, Eingänge, Carports, etc.) sind besonders oft 
Ursache für Kollisionen anfliegender Vögel. 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störung) 
Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie z.B. Am-
sel, Singdrossel oder Blaumeise sind vorhabenbedingt keine populationsrelevanten Beein-
trächtigungen zu erwarten (s.o.). Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vorbe-
lastung durch die Nähe zur bestehenden Siedlung sind populationsrelevante Auswirkungen 
auch bei den Arten mit RL-Gefährdungsstatus auszuschließen.  
Der Mäusebussard ist zwar störungsempfindlicher als die anderen erfassten Brutvogelarten 
(Bernotat, D. & Dierschke, V., 2021) aber diese Empfindlichkeit gegenüber Störungen wird 
dem Umfeld des Brutplatzes zugesprochen und bezieht sich nicht auf Tiere, die innerhalb 
ihres Revieres auf Nahrungssuche sind. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszuschlie-
ßen. 
 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  
Für die im UG erfassten Brutvogelarten, die in einer der Gefährdungskategorien gelistet 
sind (Gartengrasmücke, RL 3 in Nds. Star, RL 3 in D und Nds., Trauerschnäpper, RL 3 in D 
und Nds.) erfolgten im UG nördlich des Kampweges und innerhalb der Siedlung die Nach-
weise. Es kann hier davon ausgegangen werden, dass die Scheuchwirkung durch die Bau-
vorhaben und Betriebsimmissionen aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Sied-
lung keine populationsrelevante Erheblichkeit erreicht.  
Von einem Lebensstättenverlust der innerhalb der überplanten Gehölze südlich des 
Kampweges erfassten Arten ist auszugehen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen 
ausgeschlossen. 
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Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

Der Verlust von Gehölzen ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz von Brutplätzen für 
Höhlenbrüter durch insgesamt 6 Höhlenbrüternistkästen (3 Kästen Kohlmei-
se/Kleiber, Schlupflochdurchmesser 32 mm und 3 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, 
Schlupflochdurchmesser 26 mm) auszugleichen. Die Kästen werden in der Umge-
bung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld im bestehenden Gehölzbestand) an-
gebracht. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen Bedürf-
nissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten, 
müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach ei-
nem, zwei und fünf Jahren durchgeführt werden. 

Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Strauchbrütern ist in ge-
ringer Distanz zur Vorhabenfläche eine heimische Wildsträucherhecke anzulegen. 
Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung ohnehin vorgenommen wird, sind 
keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

 

7.2.2 Fledermäuse 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  
Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren oder Jungtieren während der Baufeld-
räumung innerhalb des Baumbestandes der Vorhabenfläche, wenn diese während der 
Hauptaktivitätszeit der zu erwartenden Fledermausarten durchgeführt werden. Durch eine 
Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen aber 
vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen 
ausgeschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September 
(Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu er-
folgen (Bauzeitenbeschränkung). 

Erfolgt die Baufeldräumung während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse (01.03. - 
30.09.), hat vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstat-
bestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) eine endoskopische Über-
prüfung auf potenziell in Baumquartieren befindliche Fledermäuse im Vorhabenbe-
reich durch eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen. 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störung)  
Bei gebäudebewohnenden, kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der Zwergfleder-
maus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch anlage- und betriebsbe-
dingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim potenziell im UG lebenden Großen 
Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im strukturierten Raum auf Luftschichten oberhalb 
der Baumwipfel beschränkt, die in geringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht 
und Schall beeinflusst sind. Bei den anderen potenziell im UG anzutreffenden Arten (s. Ta-
belle 4) ist von Störungen und einer damit verbundenen Meidung der betroffenen Bereiche, 
durch Beleuchtung auszugehen. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn ein 
Quartier, ein Nahrungsgebiet oder eine Flugstraße von den Fledermäusen nicht mehr in 
dem Maße genutzt werden kann, wie dies ohne das geplante Vorhaben der Fall wäre. Eine 
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erhebliche Beeinträchtigung kann nur vermieden werden, wenn entweder das Vorhaben an 
sich ausbleibt, oder geeignete Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden, die den 
Eingriff in seiner Wirkintensität unter die Erheblichkeitsschwelle bringen. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen 
ausgeschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

Reduzierung der Wege- und Außenbeleuchtung auf ein Minimum im Bereich der Vor-
habenfläche, der den Gehölzen nördlich des Kampweges zugewandt ist, Wahrung 
eines ausreichenden Puffers zwischen Bebauung und der unmittelbaren Umgebung 
der Gehölze (Leitlinien). 

Sofern die erheblichen Beeinträchtigungen nicht vermieden bzw. vermindert werden 
können, sind diese zu kompensieren, d.h. es darf nach Beendigung des Eingriffes 
keine erhebliche Beeinträchtigung der betrachteten Arten zurückbleiben (siehe auch 
folgender Absatz zu § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)). 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  
Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (überplantes Jagdge-
biet, und Rodung von Leitlinien und potenziellen Quartierstätten in Gehölzen) der im Be-
reich der Vorhabenfläche und UG erfassten Arten ist auszugehen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen 
ausgeschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

Für den Verlust des Jagdgebiet/Leitlinien und des Quartierpotenzials sind Kompensati-
onsmaßnahmen möglichst in angrenzenden Flächen oder Flächen in naher Umge-
bung notwendig. Hierzu sollten Hecken und Baumreihen in der nahen Umgebung 
durch Lückenschließungen mit heimischen Baum- und Wildsträucherarten aufge-
wertet werden (vgl. Maßnahmen in 6.2.1). 

Als vorsorglichen Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren sind 
3 Fledermaushöhlen (selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in der 
Umgebung (ab etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten Gehölzstrukturen) 
anzubringen. 
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8 Fazit und Ergebnis UsaP 
 
Durch das mit dem BBP Nr. 56 „Südwestlich des Kampweges“ in Herzlake Bookhof und der 
Änderung des Flächennutzungsplanes einhergehende Bauvorhaben, die Erweiterung von 
Bebauungsflächen und der damit verbundenen Baufeldfreimachung in der Vorhabenfläche 
ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 und 3 
BNatSchG nicht auszuschließen. 
 
Im Ergebnis der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung wurden auf Ebene der 
Vorprüfung Fledermäuse und Brutvögel als prüfungsrelevant ermittelt. Das Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände i.S. des § 44 Abs. 1 i.V.m. 44 Abs. 5 BNatSchG kann 
für beide Artengruppen nicht ausgeschlossen werden.  
Aufgrund der Lage im Raum und der im UG gegebenen Habitatstrukturen lässt sich ein 
Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der artenschutzrechtlichen Befassung mit 
weiteren relevanten Arten ausschließen.  
 
 
Für die im UG vorkommenden europäischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten und 
die Fledermäuse ergibt die vertiefende Prüfung unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung (Bauzeitenbeschränkung, ökologische Baubegleitung und Ausgleichsmaß-
nahmen) keine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG.  
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10 Anhang 
Fotos der Vorhabenfläche 
 

 
Abbildung 3 Vorhabenfläche von Osten 

 
Abbildung 4 Vorhabenfläche von Norden  
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Abbildung 5 Kampweg im Norden der Vorhabenfläche 



SG Herzlake  AFB und UsaP 2023
BBP Nr. 56 „Südwestlich des Kampweges”  
 

 

 Seite 23 von 23
 
 

 

 
Abbildung 6 Kampweg von Westen 

 



Anlage 8 
Zu erwartende Verkehrsimmissionen der Erschließungsstraße 
Berechnung gemäß RLS90 
 
Mit der vorliegenden Planung soll ein Wohngebiet mit ca. 40 Baugrundstücken entwickelt 
werden.  
Die verkehrliche Erschließung des geplanten Wohngebietes erfolgt von Norden über den 
Kampweg. Von dort wird eine innere Erschließungsstraße als Ringerschließung in das 
Gebiet geführt, welche sowohl im zentralen Bereich als auch im Westen an den Kampweg 
anbindet. 
 
Den nachfolgenden Berechnungen werden je Wohngrundstück i. M. 1,5 Wohneinheiten 
(WE) zugrunde gelegt. Dem gemäß ist mit einer Planung von 60 WE zu rechnen.  
Nach vorliegenden Vergleichswerten kann einschließlich Besucher- und 
Dienstleistungsfahrzeuge im Mittel von 5 Fahrzeugbewegungen je WE/Tag ausgegangen 
werden, so dass die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV-Wert) auf der 
Erschließungsstraße durch die Anwohner dann ca. 300 Kfz beträgt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass dieser Verkehr jeweils zur Hälfte nach Osten bzw. Westen über 
den Kampweg abfließt. 
 

Eingabe Abkürzung Bezeichnung         
              

  DTVgezählt gezählte durchschn. tägliche Verkehrsbelastung 
150 DTV Durchschn. tägliche Verkehrsbelastung incl. Verkehrsprognose 

30 vPkw Geschwindigkeit Pkw 

30 vLkw Geschwindigkeit Lkw 

13 s⊥ Unterschiede im Abstand zw. Emissionsort und Immissionsort 

1,65 hm mittlere Höhe  

  D Zuwachs jährliche Steigerung des Verkehrs in Prozent 
  J Zeitspanne für Planungshorizont 

1 p 
T: Prozent  maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil             
(Tabelle 3 berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

1 p 
N: Prozent  maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil  
(Tabelle 3 berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

0 DStrO 
Korrektur wegen Unterschiede in Straßenoberfläche                     
(Tabelle 4) 

0 DStg Korrektur wegen Steigung/Gefälle in Prozent (Gleichung 9) 
0 K Korrektur bez. Kreuzung/Einmündung (Tabelle 2) 

0 DB 
Pegeländerungen durch topogr. Gegebenheiten RLS-90,                
Kapitel 4. 4.1.4 (wird zur Zt. nicht berücksichtigt) 
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  Tags   Nachts 
M 9,00 M 1,65

LPkw 28,55 LPkw 28,55

LLkw 41,56 LLkw 41,56

D 13,01 D 13,01

DV -8,34 DV -8,34

DS⊥ 4,52 DS⊥ 4,52

DBM -0,37 DBM -0,37

Lm 25,T 47,18 Lm 25,N 39,82

Lr 13,T 42,99 Lr 13,N 35,62
 
 
Durch den zusätzlichen Verkehr aus dem Plangebiet würden die Orientierungswerte der DIN 
18005 von 55/45 dB (A) tags/nachts für ein allgemeines Wohngebiet um ca. 12 bzw. 
9 dB (A) tags/nachts unterschritten. Die um 4 dB (A) höheren Grenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden um ca. 16 bzw. 13 dB (A) 
unterschritten.  



   

 

Gemeinde Herzlake 
 

Anlage 9 
der Begründung zum 

Bebauungsplan Nr. 56  
„Südwestlich des Kampweges“ 

Externe Kompensationsfläche 
Nr. 11  

-Zuordnung- 
M 1 : 5.000 

 

08/2023          Büro für Stadtplanung, Oldenburg
 

Flurstück 38 (tlw.) der Flur 17 in der 
Gemarkung Herzlake 
Schließung für Kraftfahrzeugverkehr 
Kompensation:  0,7821 ha / 7.821 WE 
 
Zugeordnet: 
BBP 44, 2. Änd.  0,7117 ha / 7.117 WE 
BBP 56       503 m² /    503 WE 
 
noch zur Verfügung:       201 m² /     201 WE  

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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